
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Beckum findet am 

Donnerstag, dem 08.10.2020 um 17:00 Uhr in der Sporthalle der Sekundarschule Beckum, 

Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum statt.  

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Es besteht „Mund-Nasen-Schutz-Pflicht“. Der Einlass ist nur mit Mund-Nasen-Schutz 

zulässig. Um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gewährleisten zu können, ist die 

Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf 30 Personen plus 4 Personen der Presse 

beschränkt. Einlass ist ab 16:30 Uhr. Der Seiteneingang ist zu nutzen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 03.09.2020 

– öffentlicher Teil – 

3.  Bericht des Bürgermeisters 

4.  Ansichziehung von Entscheidungen gemäß § 2 Nummer 3 Zuständigkeitsordnung 

des Rates, der Ausschüsse und der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt 

Beckum 

Vorlage: 2020/0286 

5.  Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder und 

Verwendung des Jahresergebnisses 

Vorlage: 2020/0248 

6.  Entlastung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder 

für das Geschäftsjahr 2019 

Vorlage: 2020/0250 

7.  Ländliche Erschließung durch die Wasserversorgung Beckum GmbH 

– Gewährung eines Zuschusses im Einzelfall für die Versorgungszone "Elker" 

– Entwicklung eines künftigen Vorgehens in vergleichbaren Fällen 

Vorlage: 2020/0268 

8.  Verlängerung der Optionserklärung gemäß § 27 Absatz 22 Buchstabe a 

Umsatzsteuergesetz 

Vorlage: 2020/0273 

9.  Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Offenhalten von 

Verkaufsstellen in Beckum an drei Sonntagen im Jahr 2020 

Vorlage: 2020/0309 
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10.  Förderung der Kindertagespflege 

– Corona-Überbrückungshilfe 

Vorlage: 2020/0220 

11.  Förderantrag im Rahmen der Städtebauförderung zum "Investitionspakt zur 

Förderung von Sportstätten" 2020 für Instandsetzungsarbeiten an der Tennisanlage 

im Sportzentrum Harberg 

Vorlage: 2020/0287 

12.  Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum  

– Beschluss über die Anregungen zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

– Beschluss der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Beckum 

Vorlage: 2020/0293 

13.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Everkeweg" 

– Abschluss des Durchführungsvertrages 

Vorlage: 2020/0308 

14.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Everkeweg" 

1. Beschluss über die Stellungnahmen 

2. Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2020/0101 

15.  Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

– Erhalt und Pflege des Hellbachteichs 

– Sanierung und Instandsetzung des Christophoruswegs 

– Vorhaben Pumptrack 

Vorlage: 2020/0263 

16.  Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Parken 

auf dem Gehweg entlang der Seite mit den ungeraden Hausnummern auf der Maria-

Kahle-Straße 

Vorlage: 2020/0289 

17.  Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung – Aufhebung der 

Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im 

Stadtteil Neubeckum an den Sonntagen 27. September, 8. November und 13. 

Dezember 2020 

Vorlage: 2020/0303 

18.  Anfragen von Ratsmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 03.09.2020 – nicht 

öffentlicher Teil – 

2.  Bericht des Bürgermeisters 

3.  Auftragsvergabe zur Beschaffung einer Software für den Fachdienst Kinder- und 

Jugendhilfe 

Vorlage: 2020/0297 
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4.  Integrierte Gesamtplanung "Auf dem Jakob" – Initiierung eines 

Investorenauswahlverfahrens 

Vorlage: 2020/0295 

5.  Anfragen von Ratsmitgliedern 

 

Beckum, den 22.09.2020 gezeichnet 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Innere Verwaltung 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2020/0286 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Ansichziehung von Entscheidungen gemäß § 2 Nummer 3 Zuständigkeitsordnung des 

Rates, der Ausschüsse und der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Beckum 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Der Rat der Stadt Beckum zieht die Entscheidung über den Förderantrag im Rahmen 

der Städtebauförderung zum „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ 2020 für 

Instandsetzungsarbeiten an der Tennisanlage im Sportzentrum Harberg an sich. 

2. Der Rat der Stadt Beckum zieht die Entscheidung über die Auftragsvergabe zur Beschaf-

fung einer Software für den Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe an sich. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Ansichziehung von Entscheidungen entstehen Sach- und Personalkosten, die der 

laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Beckum. 

 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 2 Nummer 3 Zuständigkeitsordnung des Rates, der Ausschüsse und der Bürger-

meisterin/des Bürgermeisters der Stadt Beckum entscheidet der Rat der Stadt Beckum in 

Angelegenheiten, die einem Ausschuss zur Entscheidung übertragen worden sind, sofern 

der Rat durch ausdrücklichen Beschluss im Einzelfalle die Entscheidung an sich zieht. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

Förderantrag im Rahmen der Städtebauförderung zum „Investitionspakt zur Förderung von 

Sportstätten“ 2020 für Instandsetzungsarbeiten an der Tennisanlage im Sportzentrum 

Harberg 

Für die Erläuterungen zu dem Beschluss wird auf die Vorlage 2020/0287 im öffentlichen 

Teil der Sitzung verwiesen. 

Zuständig für den oben genannten Förderantrag ist eigentlich der Haupt- und Finanzaus-

schuss. Gemäß dem Förderprogramm ist jedoch ein Beschluss des Rates erforderlich. Des-

halb schlägt die Verwaltung vor, dass der Rat der Stadt Beckum die Entscheidung an sich 

zieht. 

Auftragsvergabe zur Beschaffung einer Software für den Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe 

Für die Erläuterungen zu dem Beschluss wird auf die Vorlage 2020/0297 im nicht öffentli-

chen Teil der Sitzung verwiesen. 

Zuständig für die oben genannte Auftragsvergabe ist eigentlich der Haupt- und Finanzaus-

schuss. Da aufgrund der Neukonstituierung des Rates der Stadt Beckum nach der Kommu-

nalwahl zeitnah keine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stattfindet, man bei der 

Beschaffung der Software aber keine Zeit verlieren möchte, schlägt die Verwaltung vor, 

dass der Rat der Stadt Beckum die Entscheidung an sich zieht. 

 

 

Anlage(n): 

ohne 

 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann 2020/0248 

Telefon: 02521/29-100 öffentlich 

Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder und 

Verwendung des Jahresergebnisses 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

10.09.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Unter dem Vorbehalt, dass die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen dem Prüf-

bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss zum 31.12.2019 und 

dem Lagebericht des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder den uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt, wird folgendes beschlossen: 

1. Jahresabschluss 2019 

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt 

Beckum mit Lagebericht wird wie folgt festgestellt und beschlossen: 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Betriebsergebnis .................................................................................................... –1.373.072,75 Euro 

Finanzergebnis ......................................................................................................... 1.911.538,50 Euro 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ................................................ 538.465,75 Euro 

Ergebnis nach Steuern ............................................................................................... 516.909,72 Euro 

Jahresüberschuss ......................................................................................................... 516.909,72 Euro 

Gewinnvorabverteilung .......................................................................................................... 0,00 Euro 

Bilanzgewinn ................................................................................................................. 516.909,72 Euro 

Bilanz zum 31.12.2019 

Aktiva ......................................................................................................................... 25.558.263,07 Euro 

Passiva ....................................................................................................................... 25.558.263,07 Euro 
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2. Behandlung des Jahresüberschusses 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 516.909,72 Euro wird auf neue Rechnung vorge-

tragen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Erstellung des Jahresabschlusses entstehen Personal- und Sachkosten, die dem 

laufenden Betrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Die Erstellung des Jahresabschlusses hat keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) über die Feststellung des Jahresabschlusses und die 

Verwendung des Jahresergebnisses. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt 

Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses unter Mitwirkung der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH aus Krefeld vorgestellt und erläutert. Der 

Jahresabschluss und die Gewinnverwendung sind vom Rat der Stadt Beckum zu beschlie-

ßen.  

 

Anlage(n): 

Prüfbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung 

und Bäder 

 



  
 DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH 

 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 
 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 Dr. Heilmaier & Partner GmbH Geschäftsführer: 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dirk Abts RA WP StB 
 Steuerberatungsgesellschaft Jürgen Baumanns Dipl.-Betriebswirt StB 
 Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld Markus Esch RA WP StB 
 Tel. 0 21 51 – 63 90 - 0 Ralf Kempkens Dipl.-Kfm. WP StB 
 Fax 0 21 51 – 63 90 - 90 Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB 
 E-Mail hp@heilmaier-partner.de Thorsten Pietsch RA StB 
 Internet www.heilmaier-partner.de  Tim Sons Dipl.-Kfm. WP StB 
 Amtsgericht Krefeld HRB 3704 Franz Vochsen RA StB 

B e r i c h t 

 

über die Prüfung des Jahresabschlusses 

zum 31. Dezember 2019 und des 

Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 

 

Eigenbetrieb Energieversorgung 

und Bäder der Stadt Beckum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausfertigung Nr.: «Zahl» 

Elektronische Kopie
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A n l a g e n 

 

Anlage I Geschäftsbericht 2019 

 

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019 

2. Gewinn- und Verlustrechung für die Zeit 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2019 
mit Anlagenspiegel 

4. Lagebericht 2019 

 

Anlage II Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Anlage III Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 

 

Anlage IV Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß 
IDW PS 720 

 

Anlage V Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung 
vom 1. Januar 2017 
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A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s 
 

BHKW 

EigVO NRW 

Blockheizkraftwerk 

Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GO NRW Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 

GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 

HFA Hauptfachausschuss des IDW 

HGB Handelsgesetzbuch 

HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf 

IDW PS 450 IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Bericht-
erstattung bei Abschlussprüfungen" 

IDW PS 720 IDW Prüfungsstandard: "Fragenkatalog zur Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach § 53 HGrG" 

IKS Internes Kontrollsystem 

RLZ Restlaufzeit 

Vj. Vorjahr 
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A. Prüfungsauftrag  

1 Entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 27. Juni 2019 wurden wir  

– nach Zustimmung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW – von der Betriebsleitung mit der 

Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts des städtischen Betriebes  

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb oder Betrieb bezeichnet) 

 

 zum 31. Dezember 2019 beauftragt. 

2 Der Auftrag erstreckte sich gemäß § 106 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der Ver-

ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-

pflichtigen Einrichtungen auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter 

Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und 

den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie auf 

die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 

nach § 53 HGrG zum 31. Dezember 2019. 

3 Die Buchführung und auch die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der 

Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und 

Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

4 Unsere Prüfung richtete sich nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch-

führung von Abschlussprüfungen, so wie sie in den IDW-Prüfungsstandards niedergelegt sind. 

5 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom IDW festgestellten 

„Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) den nachfolgen-

den Bericht, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als An-

lage beigefügt sind. 

6 Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des 

Betriebes durch die Betriebsleitung. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind 

in den Abschnitten C. bis E. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneinge-

schränkte Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wird in Abschnitt F. wiedergegeben. Ab-

schnitt G. enthält die Schlussbemerkung. 

7 Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss (Bestandteil der Anlage I), bestehend 

aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang mit Anlagenspiegel sowie 

den geprüften Lagebericht (Bestandteil der Anlage I) beigefügt. Darüber hinaus haben wir die 
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rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen in der Anlage III dargestellt. Der Fragenkatalog ge-

mäß IDW PS 720 nach § 53 HGrG ist als Anlage IV beigefügt. 

8 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bä-

der der Stadt Beckum. 

9 Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 

Dritten, die diesem Bericht als Anlage V beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, vereinbart. 

10 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen  

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung 

11 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB sind wir gehalten, in einer vorangestellten Berichterstattung zur 

Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die ge-

setzlichen Vertreter Stellung zu nehmen. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer ei-

genen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben. 

12 Ausgangspunkt unserer Berichterstattung ist die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertre-

ter, so wie diese im Lagebericht und im Jahresabschluss (Bestandteile der Anlage I), insbeson-

dere im Anhang, dokumentiert ist. 

13 Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:  

Das Wirtschaftsjahr schließt der Eigenbetrieb mit einem Jahresüberschuss von TEUR 517 ab. 

Der Betrieb konnte im Wirtschaftsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Beteili-

gungserträge um TEUR 41 verzeichnen. Der Anstieg ist ausschließlich auf die um TEUR 41 hö-

here Ausschüttung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG zurückzuführen. Der Ertrag 

aus der Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH blieb gegenüber dem Vorjahr un-

verändert. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder reduzierten sich um TEUR 26, was ne-

ben den um TEUR 142 gestiegenen Betriebsaufwendungen für ein um TEUR 141 schlechteres 

Betriebsergebnis sorgte. Auf die geplante Ausschüttung von TEUR 250 an die Trägerkommune 

wurde im Wirtschaftsjahr 2019 verzichtet. 

Die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens (94,3 % der Aktiva) erfolgt zum über-

wiegenden Teil durch lang- und mittelfristig verfügbares Kapital (93,8 der Passiva). Die Fremd-

kapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2019 51,2 %, die Eigenkapitalquote entsprechend 

48,8 %. Der Anlagendeckungsgrad II beträgt im Berichtsjahr 79,3 % (Vorjahr: 80,7 %). 

 Im Berichtszeitraum haben keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken be-

standen.  
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14 Im Lagebericht wird insbesondere auf folgende Risiken hingewiesen: 

 Der starke Wettbewerb im Strom- und Gasbereich mit eventuellen Auswirkungen auf das Ergeb-

nis der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG wird kritisch beobachtet. 

15 Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass alle öffentlichen Bäder seit dem 16. März 2020 

schließen mussten und eine erneute Öffnung erst wieder ab dem 19. Mai 2020 bei Vorliegen 

eines entsprechenden Hygienekonzeptes gestattet wurde. Dies beinhaltet eine reduzierte Besu-

cherzahl und einen erhöhten Aufwand für Hygienemaßnahmen. Es wird für das Jahr 2020 mit 

einem durchschnittlichen Einnahmeverlust von TEUR 12 pro Monat gerechnet. Weitere konkrete 

Ergebnisprognosen können derzeit noch nicht abgegeben werden.  

16 Diese Kernaussagen zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Betriebes 

sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir bezüglich weiterer Einzelheiten auf den 

als Bestandteil der Anlage I beigefügten Lagebericht verweisen. 

17 Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen – wie es der Eigenbetrieb Energiever-

sorgung und Bäder der Stadt Beckum als kommunales Sondervermögen darstellt – unterliegen 

grundsätzlich nicht dem Insolvenzrecht. Gleichwohl hat die Leistungserbringung durch den Be-

trieb wirtschaftlich zu erfolgen und unterliegt dahingehend sowohl der Überprüfung durch die 

Kommunalaufsichtsbehörden als auch insbesondere der Überwachung durch das kommunale 

Aufsichtsorgan, das seinerseits in den Prozess der politischen Willensbildung einbezogen ist. 

18 Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes. Im Rahmen 

unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stel-

len. 

19 Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Betriebes, die wir aus den im Rahmen 

unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnenen Erkenntnissen ab-

geleitet haben, sind wir - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben – zu 

der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Betriebsleitung dem Umfang nach an-

gemessen und inhaltlich zutreffen ist. 

II. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 

20 Die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen werden in der Anlage III dargestellt. 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung  

21 Gemäß § 21 EigVO NRW hat der Eigenbetrieb die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften 

im dritten Buch des HGB sinngemäß anzuwenden. Er ist damit zur Aufstellung des Jahresab-

schlusses nach §§ 264 ff. HGB verpflichtet. Der Jahresabschluss ist öffentlich bekannt zu machen 

und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses verfügbar zu halten (§ 26 Abs. 

3 EigVO NRW). 

22 Gegenstand unserer Prüfung waren der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und der Lagebericht des Eigenbetriebes für das am 31. Dezember 2019 endende Wirtschaftsjahr. 

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetz-

buches erstellt worden. 

23 Den Jahresabschluss haben wir hinsichtlich des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten 

sowie der Einhaltung der Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften zum Ansatz und 

zur Bewertung sowie zur Gliederung der Abschlussposten, zu den erforderlichen Angaben im 

Anhang und zur Gewinnverwendung geprüft. Darüber hinaus haben wir die einschlägigen Vor-

schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie die Verordnungen über die Durchführung der 

Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen beachtet. Die 

Buchführung haben wir in unsere Prüfung mit einbezogen. 

24 Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei 

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende 

Darstellung von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch 

darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet 

worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB). Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung richtig dargestellt sind. 

25 Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Betriebes 

oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann (§ 317 

Abs. 4a HGB). 

26 Die Betriebsleitung des Betriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-

schluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist 

es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen 

unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

27 Die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach den deutschen handelsrecht-

lichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten Kon-
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trollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Die gesetzli-

chen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten An-

gaben. 

28 Die Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 HGrG über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 

die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage wurde durchgeführt. Wir verweisen hierzu auf 

Anlage IV. 

29 Berufsüblich weisen wir darauf hin, dass Unterschlagungsprüfungen und andere Sonderprüfun-

gen nicht Bestandteile der Jahresabschlussprüfung sind. Dies gilt insbesondere für die Prüfung 

der Einhaltung von Vorschriften des Steuer-, Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs-, Bewirtschaf-

tungs- und Devisenrechts, des Sozialversicherungsrechts sowie der Angemessenheit des Versi-

cherungsschutzes. 

30 Unsere Prüfung haben wir nach den in den §§ 316 ff. HGB und in § 106 GO NRW niedergelegten 

Reglungen unter Beachtung der im IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfungen durchgeführt. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss 

sowie der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung wurden Nach-

weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stich-

proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewer-

tungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen der Betriebsleitung sowie 

die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind 

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil 

bildet. 

31 Der Prüfungsplanung und ihrer Durchführung lag ein risikoorientierter Prüfungsansatz zugrunde. 

In diesem Rahmen haben wir Art und Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlungen aus 

verschiedenen Faktoren abgeleitet. 

32 Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir das Risiko von wesentlichen fal-

schen Angaben in der Rechnungslegung aufgrund von Unrichtigkeiten und Verstößen (= Fehler-

risiko) hinsichtlich der Abbildung von Geschäftsvorfällen bzw. einzelner Kontensalden und Ab-

schlussangaben beurteilt. Die Beurteilung dieser Risiken basierte zunächst auf einer Analyse des 

Betriebsumfeldes (insb. branchenspezifische Faktoren) sowie auf Auskünften der Betriebsleitung 

über wesentliche Unternehmensziele und –strategien sowie Geschäftsrisiken (mandantenspezi-

fische Faktoren). Ferner hatte unsere vorläufige Einschätzung der Lage des Betriebes sowie die 

grundsätzliche Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Einfluss 

auf die Risikobeurteilung. 
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33 Auf der Grundlage der Risikobeurteilung haben wir Prüfungsschwerpunkte festgelegt und das 

Prüfprogramm, in dem Art und Umfang der Funktionsprüfungen und der aussagebezogenen Prü-

fungshandlungen, deren zeitliche Abfolge und der Mitarbeitereinsatz festgelegt werden, darauf 

ausgerichtet. 

34 Prüfungsschwerpunkte waren das Anlagevermögen, die Umsatzerlöse sowie die Darlehensver-

bindlichkeiten des Eigenbetriebes.  

35 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsys-

tem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des 

Betriebes abzugeben (§ 317 Abs. 4a HGB). 

36 Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichtes waren die 

Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben. Wir haben die Angaben unter Berücksichtigung 

unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt. 

37 Die Prüfung haben wir im Juli 2020 durchgeführt. 

38 Ausgangspunkt unserer Prüfung bildeten die aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr über-

nommenen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Kapitalkonten, die sich auf-

grund des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 

2018 ergeben haben. Der Jahresabschluss wurde von uns geprüft und mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

39 Die Betriebsleitung und die von ihr benannten Auskunftspersonen haben uns alle verlangten Auf-

klärungen und Nachweise bereitwillig erbracht.  

40 Die zur Prüfung notwendigen Verträge, Bücher, Schriften und sonstigen Unterlagen sind uns vor-

gelegt worden. Erbetene Auskünfte wurden ebenfalls bereitwillig gegeben. Verzögerungen haben 

sich nicht ergeben. 

41 Für den Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden 

Bankbestätigungen eingeholt. Eine Inventur des Vorratsvermögens fand aufgrund der Vorratsbe-

wertung zu Festwerten im Berichtsjahr nicht statt.  

42 Auskünfte erteilten insbesondere 

1. Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann (Betriebsleiter und Bürgermeister der Stadt Beckum) 

2. Frau Christiane Brinkmann (Fachdienst Finanzen und Controlling) 

sowie weitere uns benannte Personen. 
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43 Die Verantwortung für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gemachten Angaben 

liegt – unabhängig von der durchgeführten Prüfung – bei der Betriebsleitung des Betriebes. 

44 In der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung hat uns die Betriebsleitung schriftlich bestätigt, 

dass in dem vorgelegten Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und 

Schulden sowie die erkennbaren Risiken berücksichtigt worden sind. Nach den Angaben in der 

Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine angabepflichtigen Haftungsverhält-

nisse sowie sonstigen finanziellen Verpflichtungen, als sie aus der Bilanz oder dem Anhang er-

sichtlich sind. 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung  

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen  

45 Die Finanzbuchhaltung erfolgte im Berichtsjahr durch den Fachdienst Finanzen und Controlling 

der Stadt Beckum über die Finanzbuchhaltungssoftware "H + H Haushalts-, Kassen- und Rech-

nungswesen Finanzbuchhaltungssystem Doppik", der H + H Datenverarbeitungs- und Beratungs-

gesellschaft mbH, Berlin. 

46 Für das im Jahr 2019 zur Anwendung gekommene Softwareprogramm lag eine Softwarebeschei-

nigung der VHL Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, vom 6. Au-

gust 2013 vor. 

47 Das von der Betriebsleitung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem 

(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und 

Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.  

48 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem 

ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der 

Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan der Finanzbuchhaltung ist ausreichend gegliedert und auf die 

Erfordernisse des automatisierten Datensystems abgestimmt. Das Belegwesen ist klar und über-

sichtlich geordnet. Die Bücher wurden insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ord-

nungsgemäß geführt. 

49 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu 

einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

50 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen 

(einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren 

Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.  
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2. Jahresabschluss 

51 Der uns vorgelegte Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 wurde nach 

den Vorschriften der EigVO NRW und den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Die für den Jahresabschluss 

relevanten Normen der Satzung wurden beachtet. 

52 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den 

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die gemäß der EigVO NRW in Verbindung mit den 

Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis-, und Bewer-

tungsvorschriften wurden beachtet. 

53 Der Anhang zum 31. Dezember 2019 ist in der Anlage I wiedergegeben. Er entspricht den ge-

setzlichen Erfordernissen. Die Angaben und Vermerke zu den einzelnen Positionen des Jahres-

abschlusses und die sonstigen Angaben sind richtig und vollständig enthalten. 

3. Lagebericht 

54 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.  
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses  

55 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum, 

bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, nach unserer Beurteilung auf-

grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse insgesamt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 

56 Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Erläuterungen der Posten des Jahresabschlus-

ses und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun fol-

genden Abschnitt D. III. 

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

1. Vermögens- und Finanzlage 

1.1. Bilanz  

57 Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandte Bewertungsmethoden wurden grund-

sätzlich beibehalten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). Im Übrigen verweisen wir auf die zutreffenden 

Ausführungen zur Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen im Anhang. 

58 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichts-

punkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2019 den entsprechenden 

Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt. 
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59 Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt: 
  

 31.12.2018 31.12.2019  +/- Vj.  

 TEUR % TEUR % TEUR % 

Anlagevermögen       

Sachanlagen 1.513 5,9 1.399 5,5 -113 -0,4 
Finanzanlagen 22.702 89,3 22.696 88,8 -6 -0,5 

 24.214 95,2 24.095 94,3 -119 -0,9 
       

Umlaufvermögen       
Vorräte 3 0,0 3 0,0 0 0,0 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6 0,0 7 0,0 +1 0,0 
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 412 1,6 509 2,0 +97 +0,4 

Forderungen an die Stadt und andere        

Eigenbetriebe 6 0,0 20 0,1 +14 +0,1 

sonstige Vermögensgegenstände 316 1,2 201 0,8 -115 -0,4 

Geldmittel 477 1,9 723 2,8 +246 +0,9 
Rechnungsabgrenzung 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 1.220 4,8 1.463 5,7 +243 +0,9 
       

Bilanzsumme 25.434 100,0 25.558 100,0 +124  

 

60 Die Bilanzsumme hat sich von TEUR 25.434 um TEUR 124 auf TEUR 25.558 erhöht. Die we-

sentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert. 

 

61 Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen von TEUR 24.214 um TEUR 119 auf 

TEUR 24.095 verringert und sich dabei im Einzelnen wie folgt entwickelt: 

  

62 Die Anlagenzugänge im Berichtsjahr beliefen sich auf insgesamt TEUR 79. Sie entfielen aus-

schließlich auf das Sachanlagevermögen. Beschafft wurden eine Aufsichtshütte für das Freibad 

Neubeckum (TEUR 41), ein Schwimmbeckensauger für das Freibad Beckum (TEUR 16), eine 

Schaukel Wibit Swing (TEUR 4), Bäderliegen für die Freibäder (TEUR 7) sowie weitere Geräte 

und Ausstattung in einem Gesamtumfang von TEUR 11. 

 

63 Das Umlaufvermögen beträgt zum Bilanzstichtag 2019 TEUR 1.463 (Vorjahr: TEUR 1.220). 

64 Der Bestand an Vorräten ist gegenüber dem Vorjahr 2018 unverändert. Im Berichtsjahr wurde 

gemäß § 240 Abs. 3 HGB keine Bestandsaufnahme der Vorräte durchgeführt. Die Vorräte um-

fassen ausschließlich den am Bilanzstichtag vorhandenen Bestand an Verbrauchsmaterial für 

den Betrieb der Bäder. 

65 Die Lieferungs- und Leistungsforderungen gegenüber Dritten sind im Vergleich zum Vorjahr 

2018 um TEUR 1 auf TEUR 7 gestiegen. 
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66 Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf ins-

gesamt TEUR 509. Es handelt sich überwiegend um den am Bilanzstichtag noch nicht an den 

Betrieb gezahlten Gewinnanteil der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG sowie zu einem 

geringen Teil um die Vergütungen für Stromlieferungen an die Energieversorgung Beckum GmbH 

& Co. KG aus dem Betrieb des BHKW. 

67 Forderungen gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben mit einem Saldo von 

TEUR 20 (Vorjahr: TEUR 6) bestanden zum Stichtag im Wesentlichen aus Entgelten für das 

Schul- und Vereinsschwimmen. 

68 Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 316 (Vorjahr: TEUR 228) setzen 

sich fast ausschließlich aus Steuererstattungsforderungen zusammen. 

69 Der Bestand an Geldmitteln des Eigenbetriebes zum Bilanzstichtag 2019 beträgt TEUR 723. 
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70 Auf der Passivseite ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:  

 31.12.2018 31.12.2019  +/- Vj.  

 TEUR % TEUR % TEUR % 
Eigenkapital       

Stammkapital 1.790 7,0 1.790 7,0 0 0,0 

Rücklagen 1.734 6,8 1.734 6,8 +0 0,0 

Gewinnvortrag 8.176 32,1 8.349 32,7 +172 +0,6 

Bilanzgewinn  173 0,7 517 2,0 +344 +1,3 

Bilanzielles Eigenkapital 11.872 46,7 12.389 48,5 +517 +1,8 

Investitionszuschüsse 85 0,3 72 0,3 -13 0,0 

Wirtschaftliches Eigenkapital 11.957 47,0 12.461 48,8 +504 +1,8 

       
Rückstellungen       

Steuerrückstellungen 81 0,3 41 0,2 -40 -0,1 

Sonstige Rückstellungen 75 0,3 71 0,3 -4 -0,1 

 156 0,6 112 0,4 -44 -0,2 

       
Verbindlichkeiten       

Bankverbindlichkeiten 13.046 51,3 12.847 50,3 -199 -1,0 
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten 34 0,1 42 0,2 +8 0,0 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen   

Unternehmen 15 0,1 17 0,1 +2 0,0 

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und 
anderen Eigenbetrieben 

109 0,4 55 0,2 -54 -0,2 

sonstige Verbindlichkeiten 99 0,4 7 0,0 -92 -0,4 

Rechnungsabgrenzungsposten 18 0,1 17 0,1 -1 0,0 

 13.321 52,4 12.985 50,8 -336 -1,6 

       
Bilanzsumme 25.434 100,0 25.558 100,0 +124  

  

71 Zum 31. Dezember 2019 weist der Eigenbetrieb ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe von 

TEUR 12.349 (Vorjahr: TEUR 11.872) aus. Das Stammkapital sowie die Kapitalrücklage bleiben 

gegenüber dem Vorjahr 2018 mit TEUR 1.790 bzw. TEUR 1.734 unverändert. Für das Wirt-

schaftsjahr 2019 wird ein Bilanzgewinn von TEUR 517 ausgewiesen. Es wurde, im Gegensatz 

zum Vorjahr, von einer geplanten Gewinnausschüttung in Höhe von TEUR 250 an die Stadt 

Beckum abgesehen. Im Vorjahr betrug der Jahresüberschuss TEUR 423. Der Gewinnvortrag hat 

sich entsprechend des Gewinnverwendungsbeschlusses um TEUR 172 gegenüber dem Vorjahr 

auf TEUR 8.349 erhöht. 

72 Bei den Investitionszuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um einen Zuschuss zur Fi-

nanzierung des Baus einer neuen Wasserrutsche und des Kinderplanschbeckens im Freibad 

Neubeckum durch den Förderverein Neubeckum. Des Weiteren sind im Sonderposten Zu-

schüsse für die Finanzierung diverser kleinerer Anschaffungen in den Schwimmbädern enthalten. 

Sie werden entsprechend den jeweiligen Nutzungsdauern ertragswirksam aufgelöst. Der ergeb-

niswirksame Auflösungsbetrag im Berichtsjahr belief sich auf TEUR 13. 
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73 Die Steuerrückstellungen belaufen sich zum Abschlussstichtag 2019 auf TEUR 41 (Vor-

jahr: TEUR 81). Hierbei handelt es sich um die voraussichtlich abzuführende Kapitalertragsteuer 

für das Jahr 2019 aus der hoheitlichen Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens. 

74 Die sonstigen Rückstellungen umfassen Aufwendungen für Urlaub und Mehrarbeit sowie für 

die Jahresabschlussprüfung, die dem Berichtsjahr zuzuordnen sind. Des Weiteren besteht eine 

Rückstellung für die Aufwendungen eines Energieaudits. Im Wirtschaftsjahr wurde auf der Basis 

eines geschlossenen Altersteilzeitvertrages eine erforderliche Rückstellung gebildet. Die Ent-

wicklung ist in der folgenden Übersicht dargestellt: 

 

 01.01.2019 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2019 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

      
Altersteilzeitrückstellung 2 0 0 1 3 

Rückstellung für Energieaudit 5 0 0 0 5 

Urlaubsrückstellungen  29 -29 0 36 36 

Rückstellungen Mehrarbeit 32 -32 0 20 20 

Rückstellungen für die 
Jahresabschlussprüfung 7 -7 0 7 7 

 75 -68 0 64 71 

 

75 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umfassen zum Abschlussstichtag 

TEUR 12.847 (Vorjahr: TEUR 13.046) an Darlehensverbindlichkeiten.  

76 Im Berichtsjahr 2019 wurde ein Darlehen (Nr.: 3322396700) in Höhe von TEUR 242 zu einem 

Zinssatz von 0,23 % p.a. bei der DZ HYP AG aufgenommen. Die Laufzeit ist bis zum 30. Juli 

2034 befristet. Im Rahmen einer weiteren Darlehensaufnahme erfolgte zeitgleich die Umschul-

dung eines bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Darlehens bei der NRW Bank in Höhe von 

TEUR 482 auf ein Darlehen bei der Commerzbank AG (Nr.: 533618520). Die Laufzeit endet 

ebenfalls am 30. Juli 2034. Der Zinssatz beträgt 0,1 % p.a. 

 Die Tilgung aller Darlehen erfolgte im Berichtsjahr entsprechend den vorgesehenen Tilgungsplä-

nen bzw. den vertraglichen Vereinbarungen. 

 Der Eigenbetrieb verfügt über eine vertragliche Zusage für einen Kassenkredit in Höhe von 

TEUR 5.000 von der Sparkasse Beckum-Wadersloh. Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes 

aus diesem Kreditvertrag betrugen zum 31. Dezember 2019 TEUR 0. Der genehmigte Höchst-

betrag für Kassenkredite gemäß § 4 des Wirtschaftsplans 2019 in Höhe von TEUR 5.000 wurde 

im Berichtsjahr nicht überschritten. 

 Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Darlehen zeigt die folgende Übersicht: 
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  Stand  Aufnahme Tilgung Stand 

Darlehensgeber Zinsbindung 01.01.2019 2019 2019 31.12.2019 

 bis TEUR TEUR TEUR TEUR 

      
NRW.Bank Nr. 3500770585 30.09.2019 488 0 -488 0 

DZ HYP AG Nr. 3306825500 30.03.2020 823 0 -12 811 

DZ HYP AG Nr. 3306826300 30.03.2021 683 0 -11 672 

VB Beckum Nr. 100721235 30.01.2022 844 0 -12 832 

DZ HYP AG Nr. 3306824800 30.06.2022 576 0 -13 563 

SK Beckum Nr. 600105316 30.09.2033 1.264 0 -66 1.198 

SK Beckum Nr. 600105324 30.09.2033 2.365 0 -124 2.241 

SK Beckum Nr. 600111645 30.09.2034 1.107 0 -43 1.064 

Helaba Nr. 0800082166 31.03.2042 1.075 0 -39 1.036 

DZ HYP AG Nr. 3306823000 30.03.2036 265 0 -14 251 

DZ HYP AG Nr. 3306822200 30.06.2044 1.097 0 -37 1.060 

DZ HYP AG Nr. 3306821400 30.03.2046 718 0 -20 698 

DZ HYP AG Nr. 3306820600 30.09.2047 291 0 -8 283 

DZ HYP AG Nr. 3306819800 30.03.2048 1.451 0 -39 1.412 

DZ HYP AG Nr. 3322396700 30.07.2034 0 242 0 242 

Commerzbank AG Nr. 533618520 30.07.2034 0 482 0 482 

      
  13.046 724 -923 12.847 

 

77 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr 

nahezu um TEUR 9 erhöht und betragen TEUR 43. Die Verbindlichkeiten setzen sich überwie-

gend aus Aufwendungen für den Betrieb, insbesondere für Serviceleistungen zusammen. 
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Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben von TEUR 55 um-

fassen im Wesentlichen Personalkosten für das Jahr 2019 von TEUR 40 und Leistungsentgelte 

für Arbeiten der Städtische Betriebe Beckum von TEUR 1. Des Weiteren bestanden zum Bilanz-

stichtag Verbindlichkeiten aus Versicherungsbeiträgen von TEUR 6. 

78 Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beziehen sich auf Leistungen 

der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG im Rahmen der Lieferung von Strom und Gas 

an den Eigenbetrieb in Höhe von TEUR 17. 

79 Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 99). Dabei handelt 

es sich um Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (TEUR 6). Im Vorjahr bestanden Er-

tragssteuerverbindlichkeiten von TEUR 94. 

80 Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet das periodengerecht abzugrenzende, bis 

zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommene Wertkartenguthaben von Badegästen ab. 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasste zum Ende des Berichtsjahres TEUR 17 

(Vorjahr: TEUR 18). 

 

81 Strukturbilanz 

Aktiva 31.12.2018 31.12.2019  +/- Vj.  

 TEUR % TEUR % TEUR % 
Langfristig gebundenes Vermögen       

Sachanlagen 1.513 5,9 1.399 5,5 -113 -0,4 

Finanzanlagen 22.702 89,3 22.696 88,8 -6 -0,5 

 24.214 95,2 24.095 94,3 -119 -0,9 

       

Kurzfristig gebundenes Vermögen       

Vorräte 3 0,0 3 0,0 0 0,0 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6 0,0 7 0,0 +1 0,0 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 412 1,6 509 2,0 +97 0,4 

Forderungen an die Stadt und andere        

Eigenbetriebe 6 0,0 20 0,1 +14 0,1 

sonstige Vermögensgegenstände 316 1,2 201 0,8 -115 -0,4 

Geldmittel 477 1,9 723 2,8 +246 +0,9 

Rechnungsabgrenzung 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 1.220 4,8 1.463 5,7 +243 +0,9 

       

Bilanzsumme 25.434 100,0 25.558 100,0 +124  
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Passiva 31.12.2018 31.12.2019  +/- Vj.  

 TEUR % TEUR % TEUR % 
Wirtschaftliches Eigenkapital       

Stammkapital 1.790 7,0 1.790 7,0 0 -0,0 

Rücklagen 1.734 6,8 1.734 6,8 +0 -0,0 

Gewinnvortrag 8.176 32,1 8.349 32,7 +173 +0,6 

Bilanzgewinn  173 0,7 517 2,0 +344 +1,3 

Bilanzielles Eigenkapital 11.872 46,7 12.389 48,5 +517 +1,8 

Investitionszuschüsse 85 0,3 72 0,3 -13 0,0 

 11.957 47,0 12.461 48,8 +504 +1,8 

       

       

Langfristiges Fremdkapital (> 5 Jahre)       

Bankverbindlichkeiten 7.587 29,8 6.635 26,0 -952 -3,8 

 7.587 29,8 6.635 26,0 -952 -3,8 

       

       

Mittelfristiges Fremdkapital ( 1 < Jahre < 5)       

Bankverbindlichkeiten 5.018 19,7 4.917 19,2 -101 -0,5 

 5.018 19,7 4.917 19,2 -101 -0,5 

       

Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr)       

Steuerrückstellungen 81 0,3 41 0,2 -40 +0,1 

sonstige Rückstellungen 75 0,3 71 0,3 -4 0,0 

Bankverbindlichkeiten 441 1,7 1.294 5,1 +853 +3,4 

Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten 34 0,1 43 0,2 +9 +0,1 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen       

Unternehmen 15 0,1 17 0,1 +2 0,0 

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und        

anderen Eigenbetrieben 109 0,4 55 0,2 -54 -0,2 

sonstige Verbindlichkeiten 99 0,4 7 0,0 -92 -0,4 

Rechnungsabgrenzungsposten 18 0,1 17 0,1 -1 0,0 

 872 3,4 1.545 6,0 +673 +2,6 

       

Bilanzsumme 25.434 100,0 25.558 100,0 +124  
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1.2. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage 

82 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens-  

und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt wer-

den.  

 

 2017 2018 2019 Diff.   

 TEUR TEUR TEUR TEUR   

       

Anlagevermögen 24.371 24.214 24.095 -119   

Gesamtvermögen 25.283 25.434 25.558 +124   

Anlagenintensität in % 96,4 95,2 94,3 -0,9 % -Pkt. 

       

       

Wirtschaftliches Eigenkapital 12.049 11.957 12.461 +504   

Gesamtkapital 25.283 25.434 25.558 +124   

Eigenkapitalquote in % 47,7 47,0 48,8 +1,8 % -Pkt. 

       

       

Wirtschaftliches Fremdkapital 13.234 13.477 13.097 -380   

Gesamtkapital 25.283 25.434 25.558 +124   

Verschuldungsgrad in % 52,3 53,0 51,2 -1,8 % -Pkt. 

       

       

Wirtschaftliches Eigenkapital 12.049 11.957 12.461 +504   

Anlagevermögen 24.371 24.214 24.095 -119   

Anlagendeckungsgrad I in % 49,4 49,4 51,7 +2,3 % -Pkt. 

       

       

Wirtschaftliches Eigenkapital + Langfr. 
Fremdkapital 

18.773 19.544 19.096 -448   

Anlagevermögen 24.371 24.214 24.095 -119   

Anlagendeckungsgrad II in % 77,0 80,7 79,3 -1,4 % -Pkt. 

       

       

Forderungen + Geldmittel 2.874 1.217 1.460 +243   

Kurzfristiges Fremdkapital 4.755 872 1.545 +673   

Liquidität 2. Grades in % 60,4 139,6 94,5 -45,1 % -Pkt. 
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83 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes: 

- Die Anlagenintensität beträgt zum Bilanzstichtag 2019 94,3 %. Aufgrund dieser Kennzahl 

sind Rückschlüsse auf die Höhe der fixen Gesamtkosten und die Liquidität in Relation zum 

Gesamtvermögen möglich. Eine hohe Anlagenintensität bedeutet in der Regel, dass der Be-

trieb mit vergleichsweise hohen fixen Kosten (z. B. Abschreibungen auf den Werteverzehr 

des Anlagevermögens) sowie einer im Verhältnis relativ geringen Liquidität agieren muss. 

Da das Anlagevermögen des Eigenbetrieb Energie und Bäder der Stadt Beckum wesentlich 

von den im Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Beteiligungen bestimmt wird, ist eine 

oben dargestellte Fixkostenbelastung nicht zu erwarten. Eine ggf. vorzunehmende Neube-

wertung der Beteiligungen kann jedoch zu einer erheblichen Ertragsbelastung beim Eigen-

betrieb in der betreffenden Periode führen.  

- Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital und 

Sonderposten für Investitionszuschüsse) am Gesamtkapital des Betriebes wieder. Gegen-

über dem Vorjahr ist der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals um 1,8 %-Punkte auf 48,8 

% leicht gestiegen.  

- Der Entwicklung der Eigenkapitalquote steht eine entsprechende Verminderung der Fremd-

kapitalquote (51,2 %; -1,8 %-Punkte im Vergleich zum Vorjahr) gegenüber.  

- Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad ermitteln spezifische Relationen zwischen 

langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Der Anlagendeckungsgrad I stellt das wirt-

schaftliche Eigenkapital dem vorhandenen Anlagevermögen gegenüber. Beim Anlagende-

ckungsgrad II wird neben dem wirtschaftlichen Eigenkapital das langfristige Fremdkapital in 

die Kapitalposition mit einbezogen. Grundsätzlich sollte hinsichtlich der Finanzierung des 

Anlagevermögens die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen. D. 

h. Vermögensgegenstände, die dauerhaft dem Betrieb dienen, sollen mit langfristig überlas-

senem Kapital finanziert werden. Bei einer wesentlichen und dauerhaften Überschreitung der 

Kapitalüberlassungsdauer durch die Kapitalbindungsdauer können sich Kapitalstrukturrisi-

ken ergeben. Insbesondere dann, wenn der Betrieb gezwungen ist, sein langfristiges Ver-

mögen durch kurzfristiges Kapital zu finanzieren, wird dieser den marktüblichen Schwankun-

gen bei der Kapitalbeschaffung stärker ausgesetzt, wodurch negative Ertragseffekte hinsicht-

lich der Zinsaufwendungen möglich sind. Der Eigenbetrieb weist für das Berichtsjahr einen 

Anlagendeckungsgrad I von 51,7 % auf. Damit ist dieser gegenüber dem Vorjahr (+2,3 %-

Punkte) gestiegen. Für den Anlagendeckungsgrad II ergibt sich ein Rückgang gegenüber 

dem Vorjahr von 1,4 %-Punkten auf 79,3 %. 
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- Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit der Betrieb in der Lage ist, seine kurzfristigen 

Verbindlichkeiten mit Hilfe seines kurzfristig verfügbaren Vermögens zu begleichen. Im Ver-

gleich zum Vorjahr haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um TEUR 713 auf TEUR 

1.545 erhöht. Das kurzfristig verfügbare Vermögen verzeichnete im gleichen Zeitraum einen 

Zuwachs um TEUR 243 auf TEUR 1.460, so dass die Liquidität 2. Grades mit 94,5 % (Vor-

jahr: 139,6 %) deutlich gesunken ist und eine Unterdeckung von TEUR 85 ausweist. 
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1.3. Kapitalflussrechnung 

84 Die Veränderung des Finanzmittelbestandes innerhalb des Wirtschaftsjahres wird erklärt durch 

die in dieser Periode stattfindenden Finanzierungs- und Investitionsvorgänge. Die Ursachenrech-

nung soll durch den Ausweis aller wesentlichen Investitions- und Finanzierungsvorgänge einen 

Einblick in die Kapitalaufbringung (= Mittelherkunft) und die Kapitalverwendung (= Mittelverwen-

dung) geben. Die Zu- und Abflüsse zum Finanzmittelfonds werden nach den drei Teilbereichen 

laufende Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungsbereich gegliedert. 

 2018 2019 

 TEUR TEUR 

Jahresergebnis 423 517 

Abschreibungen 191 193 

Zinserträge / Zinsaufwendungen 356 315 

Beteiligungserträge -2.185 -2.227 

Auflösung Investitionszuschüsse -15 -13 

Ertragsteueraufwand / -ertrag 174 61 

Ertragsteuerzahlungen -81 -155 

Veränderung Vorräte 0 0 

Veränderung Forderungen -77 102 

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung 0 0 

Veränderung Rückstellungen 15 -45 

Veränderung Verbindlichkeiten 53 -43 

Veränderung passive Rechnungsabgrenzung 3 -1 

   
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.142 -1.294 

   
Anlagenzugänge -40 -79 

Einzahlungen aus Anlagenabgängen 6 6 

Erhaltene Zinsen 0 26 

Erhaltene Gewinnausschüttungen 2.381 2.127 

Cashflow aus Investitionstätigkeit 2.347 2.080 

   
Gewinnausschüttungen -250 0 

Darlehensaufnahmen 1.000 724 

Darlehenstilgungen -424 -924 

Gezahlte Zinsen -356 -341 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -30 -539 

   
Veränderung Finanzmittelfonds 1.175 246 

Finanzmittelfonds 1.1. -698 476 

Finanzmittelfonds 31.12. 476 723 

   
Zusammensetzung Finanzmittelfonds: 2018 2019 

Kassenbestand, Bankguthaben 476 723 

Kontokorrentkredite 0 0 

Summe 476 723 
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2. Ertragslage  

85 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Zahlen des Berichtsjahres und des Vor-

jahres eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Gesamtbe-

trieb. 

Ertragslage       

 2018  2019   +/- Vj.  

 TEUR % TEUR % TEUR %-Pkt. 

       

Umsatzerlöse 399 95,7 373 89,2 -26 -6,4 

Sonstige betriebliche Erträge 18 4,3 45 10,8 +27 +6,4 

 417 100,0 418 100,0 +1  

       
Materialaufwand -487 -116,8 -573 -137,1 +86 +20,3 

Personalaufwand -793 -190,2 -840 -201,0 +47 +10,7 

Abschreibungen auf Anlagevermögen -191 -45,8 -193 -46,2 +2 +0,3 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -179 -42,9 -186 -44,5 +7 +1,6 

 -1.650 -395,7 -1.792 -428,7 +142 +33,0 

       
Ordentliches Betriebsergebnis -1.232  -1.373  -141  

       
Erträge aus Beteiligungen 2.185  2.227  +42  

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0  26  +26  

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -356  -341  -15  

Finanzergebnis 1.829  1.912  +83  

       
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 597  538  -59  

       
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -174  -21  -153  

Ergebnis nach Steuern 423  517  +94  

Sonstige Steuern 0  0  0  

Jahresüberschuss 423  517  +94  

       

Gewinnvorabverteilung -250  0  -250  

Bilanzgewinn 173  517  +344  

       

 

86 Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird bei einem Jahresüberschuss von TEUR 517 und ein Bilanz-

gewinn in identischer Höhe ausgewiesen. Damit liegt das Jahresergebnis um TEUR 94 und der 

Bilanzgewinn um TEUR 344 über dem des Vorjahres. Das ordentliche Betriebsergebnis liegt 

TEUR 141 unter dem des Vorjahres. Die Erträge aus Beteiligungen sind gegenüber dem Vorjahr 

um TEUR 42 höher ausgefallen. Die Aufwendungen für Zinsen nahmen im gleichen Zeitraum um 

TEUR 15 ab. 
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87 Das Ergebnis der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge je Badegast ohne Beteili-

gungserträge zeigt die folgende Übersicht: 

  

 2018 2019 

Besucher  205.340 170.341 

Erträge in EUR 417.518 418.474 

   
Ertrag je Besucher in EUR 2,03 2,46 

  

Besucher 205.340 170.341 

Aufwendungen in EUR 1.649.668 1.791.547 

Aufwendungen je Besucher in EUR 8,03 10,52 

   
Unterdeckung in EUR -6,00 -8,06 

 

88 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt: 

89 Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um TEUR 26 

auf TEUR 373 vermindert. Der Rückgang der Umsatzerlöse ist auf die klimatischen Bedingungen 

im Berichtsjahr zurückzuführen. 

Umsatzerlöse    

 2018 2019 +/- Vj. 

 TEUR TEUR TEUR 

    

Erlöse öffentliche Nutzung Hallenbad Beckum  60 61 +1 

Erlöse öffentliche Nutzung Freibad Beckum  90 77 -13 

Erlöse öffentliche Nutzung Freibad Neubeckum 112 85 -27 

Erlöse Schul- und Vereinsschwimmen Hallenbad Beckum 49 53 +4 

Erlöse Schul- und Vereinsschwimmen Freibad Beckum 9 10 +1 

Erlöse Schul- und Vereinsschwimmen Freibad Neubeckum 7 5 -2 

Erlöse Sonderveranstaltungen 21 24 +3 

Erlöse aus Stromverkauf BHKW  14 17 +3 

Steuererstattung für Erdgaseinsatz BHKW 12 11 -1 

Förderung Stromerzeugung BHKW 30 30 0 

Übrige Umsatzerlöse 5 7 +2 

EEG-Umlage -10 -6 +4 

 399 373 -26 
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90 Bis zum Bilanzstichtag 2019 beliefen sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf TEUR 45 

und stiegen damit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 27.  

Sonstige betriebliche Erträge    

 2018 2019 +/- Vj. 

 TEUR TEUR TEUR 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15 13 -2 

Versicherungsentschädigungen 2 7 +5 

Erstattungen 0 24 +24 

sonstige Erträge 1 1 0 

 18 45 +27 

 

91 Die Materialaufwendungen sind im abgelaufenen Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum um TEUR 86 auf TEUR 573 gestiegen. Hierfür waren insbesondere die gestiegenen Unter-

haltungsaufwendungen (+TEUR 83) maßgebend. 

Materialaufwand    

 2018 2019 +/- Vj. 

 TEUR TEUR TEUR 

Heizenergie 116 118 +2 

Strom 27 25 -2 

Wasser 13 11 -2 

Reinigungsaufwendungen 84 89 +5 

Contracting 36 36 0 

Leistungen SBB 95 90 -5 

Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen 64 70 +6 

Unterhaltungsmaßnahmen 31 114 +83 

Wartung BHKW 15 16 +1 

übriger Materialaufwand 6 4 -2 

 487 573 +86 

 

92 Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 47 auf TEUR 840 angestie-

gen. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf die allgemeinen tariflichen 

Anpassungen zurückzuführen. 
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Personalaufwand    
 2018 2019 +/- Vj. 

 TEUR TEUR TEUR 
Löhne und Gehälter Hallenbad Beckum 285 316 +31 
Löhne und Gehälter Freibad Beckum 173 163 -10 
Löhne und Gehälter Freibad Neubeckum 138 168 +30 
Zuführung/Auflösung ATZ-Rückstellung 2 1 -1 
Zuführung/Auflösung Rückstellungen wegen Urlaub und Mehrarbeit 13 -5 -18 

 612 642 +30 

    
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 102 114 +12 
Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung 40 44 +4 
Versorgungskassenbeitrag 37 38 +1 
übrige Personalkosten 2 2 0 

 181 198 +17 

    

 793 840 +47 

 

93 Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf TEUR 193 (Vorjahr: TEUR 191). 

Abschreibungen    

 2018 2019 +/- Vj. 

 TEUR TEUR TEUR 

    

Gebäude und Außenanlagen 97 97 0 

Technische Anlagen und Maschinen 67 66 -1 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 27 30 +3 

 191 193 +2 

 

94 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus den wesentlichen Einzelposten 

Steuern und Abgaben in Höhe von TEUR 108 (Vorjahr: TEUR 113), aus Versicherungsaufwen-

dungen von TEUR 13 (Vorjahr: TEUR 17) sowie Abschluss-, Prüfungs-, und Beratungsaufwen-

dungen von TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 12) zusammen. Darüber hinaus sind in dieser Position 

Aufwendungen für Werbung, Fortbildung, Datenverarbeitung und sonstigen Sachkosten von 

TEUR 51 (Vorjahr: TEUR 37) erfasst.  
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Sonstige betriebliche Aufwendungen    
 2018 2019 +/- Vj. 
 TEUR TEUR TEUR 
    

Steuern und  Abgaben 113 108 -5 
Versicherungsaufwendungen 17 13 -4 
Abschluss-, Prüfungs- und Beratungsaufwand 12 14 +2 
Buchführungskosten 0 0 0 
Werbekosten 5 5 0 
GEMA-Gebühren 0 1 +1 
Fortbildungskosten 4 3 -1 
Datenverarbeitung 14 21 +7 
Sachkosten 11 11 0 
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3 10 +7 

 179 186 +7 

 

95 Das Finanzergebnis liegt mit TEUR 1.911 um TEUR 80 über dem des Vorjahres. Der Anstieg ist 

auf die höheren Beteiligungserträge (+TEUR 41) sowie auf einmalige Zinserträge von TEUR 26 

aufgrund zu hoch veranlagter Körperschaftsteuern für Vorjahre zurückzuführen. Die Zinsaufwen-

dungen für Fremdkapital konnten gegenüber dem Vorjahr um TEUR 15 auf TEUR 341 gesenkt 

werden, was auf die fortschreitende Tilgung älterer und höher verzinster Darlehen und auf die 

derzeit günstigen Konditionen am Kapitalmarkt bei der Aufnahme neuer Darlehen zurückzuführen 

ist. Gleichzeitig wurden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt zurückge-

führt. 

  

Beteiligungserträge    

 2018 2019 +/- Vj. 

 TEUR TEUR TEUR 

    

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG 1.856 1.897 +41 

Wasserversorgung Beckum GmbH 329 329 0 

 2.185 2.226 +41 

    
Zinserträge und -aufwendungen    

Zinserträge aus Steuererstattungsansprüchen 0 26 +26 

 0 26 +26 

    
Zinsaufwendungen für Darlehen -355 -341 -14 

Kontokorrentzinsen -1 0 +1 

 -356 -341 -15 

    
Finanzergebnis 1.829 1.911 +82 
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96 Steuerlicher Aufwand für den Betrieb ergibt sich im Berichtsjahr aus der voraussichtlichen Ka-

pitalertragssteuerbelastung für die hoheitliche Nutzung der Bäder (Schulschwimmen). Aufgrund 

von Erstattungen aus Vorjahren, ergibt sich ein um TEUR 153 geringerer steuerlicher Aufwand 

als im Vorjahr. 

 

3. Wirtschaftsplan 

97 Den Vergleich der Wirtschaftsplanzahlen mit den Ist-Zahlen des Jahres 2019 zeigt die folgende 

Übersicht: 

Erfolgsplan     
 Soll Soll Ist absolute 

 2020 2019 2019 Abweichg. 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 

     
Umsatzerlöse 369 368 373 +5 

Sonstige betriebliche Erträge 20 19 45 +26 

Materialaufwand -548 -673 -573 -100 

Personalaufwand -875 -825 -840 +15 
Abschreibungen Sachanlagen -190 -195 -193 -2 

Sonstige betriebliche Aufwendungen -200 -185 -186 +1 

Betriebsergebnis -1.425 -1.492 -1.373 +119 

     
Erträge aus Beteiligungen 2.050 2.200 2.227 +27 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 26 +26 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -336 -336 -341 +5 

Finanzergebnis 1.714 1.864 1.912 +48 

     
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 289 373 538 +165 

     
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -35 -75 -21 -54 
Ergebnis nach Steuern 254 297 517 +220 

Sonstige Steuern 0 0 0 0 

Jahresüberschuss 254 298 517 +219 

     
Gewinnvorabverteilung 0 -250 0 -250 

Bilanzgewinn 254 47 517 +470 

 

98 Der Vergleich zwischen den Wirtschaftsplanzahlen für das Berichtsjahr 2019 und den Ist-Zahlen 

zeigt, dass die Planunterschreitungen beim Betriebsergebnis und ein im Vergleich zu den Pla-

nungen höheres Finanzergebnisses zu einer deutlichen positiven Abweichung im Verhältnis zum 

Gesamtplanergebnis des Betriebes führen. 
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E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 

99 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bun-

desrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog 

zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet. 

100 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erfor-

derlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschrif-

ten, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssat-

zung geführt worden sind. 

101 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage IV dargestellt. 

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach 

unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeu-

tung sind. 
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers 

102 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir für den als Bestandteil der Anlage I beigefügten 

Jahresabschluss des Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum zum 31. De-

zember 2019 und den als Bestandteil der Anlage I beigefügten Lagebericht für das Wirtschafts-

jahr 2019 den folgenden, als Anlage II beigefügten, uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-

teilt, der hier wiedergegeben wird: 

 „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt 
Beckum bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt 
Beckum für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 
31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 

Elektronische Kopie



  
 DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH 
 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 - 31 -  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
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dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme des Eigenbetriebes abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundelie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwa-
iger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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G. Schlussbemerkung 

103 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Energie-

versorgung und Bäder der Stadt Beckum für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember 2019 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 erstatten wir in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat-

tung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). 

104 Der von uns mit Datum vom 18. August 2020 erteilte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt F. 

enthalten. 

105 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer 

vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/o-

der des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich 

der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern 

hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 

HGB wird verwiesen. 

Krefeld, den 18. August 2020 

 

 

 Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 Kempkens 
 Wirtschaftsprüfer 
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I. Bilanz 
AKTIVA 

 
31.12.2019 

 

31.12.2018 

A. Anlagevermögen 
 

EUR 

 

EUR 

 
I. Sachanlagen 

    

  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 

    

   
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 

    

   
Grundstücken 

 
1.130.618,58 

 
1.186.605,72 

  
2. Technische Anlagen und Maschinen 

 
201.064,75 

 
267.216,14 

  
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- 

    

   
ausstattung 

 
67.774,37 

 
58.973,18 

  
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

 
0,00 

 
30,00 

     
1.399.457,70 

 
1.512.825,04 

 II. Finanzanlagen     

  
1. Beteiligungen 

 
22.691.515,39 

 
22.691.515,39 

  
2. Sonstige Ausleihungen 

 
4.000,00 

 
10.000,00 

     
22.695.515,39 

 
22.701.515,39 

B. Umlaufvermögen 

    

 

I. Vorräte 
    

  

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 

2.634,11 
 

2.634,11 

 

II. Forderungen und sonstige 
    

  
Vermögensgegenstände 

    

  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 
7.000,59 

 
6.091,35 

  
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr 

    

   
als einem Jahr: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) 

    

  
2. 

 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
 

509.305,39 
 

412.239,33 

  
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr 

    

   
als einem Jahr: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) 

    

  
3. Forderungen gegenüber der Stadt/ 

 
19.982,88 

 
6.464,13 

   
anderen Eigenbetrieben 

    

  
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr 

    

   
als einem Jahr: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) 

    

  
4. Sonstige Vermögensgegenstände 

    

  
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr 

    

   
als einem Jahr: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) 

 
201.302,52 

 
315.823,20 

     
737.591,38 

 
740.618,01 

 
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 

    

  
bei Kreditinstituten und Schecks 

    

  
1.  Kassenbestand 

 
150,00 

 
150,00 

  
2.  Guthaben bei Kreditinstituten 

 
722.872,27 

 
476.256,75 

     
723.022,27 

 
476.406,75 

C.  Rechnungsabgrenzungsposten 

 
42,22 

 
42,22 

     
25.558.263,07 

 
25.434.041,52 

Elektronische Kopie



Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder – Jahresabschluss 2019 
- 3 -

 

PASSIVA 

  
31.12.2019 

 

31.12.2018 

     
EUR 

 
EUR 

A. Eigenkapital 

    

 
I. Gezeichnetes Kapital 

 
1.789.521,58 

 
1.789.521,58 

 
II. Kapitalrücklage 

    

  
1. Allgemeine Rücklage 

 
1.734.204,40 

 
1.734.204,40 

 
III.  Gewinnvortrag 

 
8.348.701,51 

 
8.175.728,58 

 
IV. Bilanzgewinn 

 
516.909,72 

 
172.972,93 

     
12.389.337,21 

 
11.872.427,49 

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 

    

 

zum Anlagevermögen 

    

 

1. Sonderposten für Zuschüsse 
 

71.833,55 
 

84.571,60 

        C. Rückstellungen 

    

 

1. Steuerrückstellungen 
 

41.145,00 
 

81.195,75 

 
2. Sonstige Rückstellungen 

 
70.743,50 

 
75.198,00 

     
111.888,50 

 
156.393,75 

        D. Verbindlichkeiten 

    

 
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

 
12.847.007,29 

 
13.045.587,45 

  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 

    

   

Jahr: 1.293.530,32 EUR (Vorjahr: 440.994,59 
EUR) 

    

 

2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen 

 
42.384,39 

 
33.366,50 

  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 

    

   
Jahr: 42.384,39 EUR (Vorjahr: 33.366,50 EUR) 

    

 
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

    

  
Unternehmen 

 
16.703,25 

 
15.495,06 

  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 

    

   
Jahr: 16.703,25 EUR (Vorjahr: 15.495,06 EUR) 

    

 
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ 

 
55.148,94 

 
109.035,93 

  
anderen Eigenbetrieben 

    

  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 

    

   
Jahr: 55.148,94 EUR (Vorjahr: 109.035,93 EUR) 

    

 
5. Sonstige Verbindlichkeiten 

 
6.568,23 

 
99.178,34 

  
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 

    

   
Jahr: 6.568,23 EUR (Vorjahr: 99.178,34 EUR) 

    

  
b) davon aus Steuern: 6.568,23 EUR 

    

   
(Vorjahr: 99.178,34 EUR) 

 
  

 
  

     
12.967.812,10 

 
13.302.663,28 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 

 
17.391,71 

 
17.985,40 

     
25.558.263,07 

 
25.434.041,52 

Elektronische Kopie



Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder – Jahresabschluss 2019 
- 4 - 

 

Gewinn- und Verlustrechnung 

PLAN IST IST 

2019 2019 2018 

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 369.800,00 373.497,42 399.465,55 

2. Sonstige betriebliche Erträge 19.010,00 44.976,39 18.052,84 

3. Materialaufwand 673.300,00 573.482,28 486.571,74 

a)  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und für bezogene 

Waren 218.900,00 217.815,48 216.986,93 

b)  Aufwendungen für bezogene Leistungen 454.400,00 355.666,80 269.584,81 

4. Personalaufwand 825.000,00 839.526,79 792.926,39 

a)  Löhne und Gehälter 

(davon Jahressonderzahlung 32.467,46 EUR) 635.550,00 642.375,59 612.282,12 

b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und Unterstützung 189.450,00 197.151,20 180.644,27 

(davon für Altersversorgung 46.946,98 EUR) 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen 195.050,00 192.705,11 190.914,04 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 187.190,00 185.832,38 179.256,05 

I. Betriebsergebnis –1.491.730,00 –1.373.072,75 –1.232.149,83 

7. Erträge aus Beteiligungen 2.200.000,00 2.226.602,76 2.185.329,46 

(davon aus verbundenen Unternehmen 
2.226.602,76 EUR) 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 26.106,88 44,46 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 336.450,00 341.171,14 355.986,16 

II. Finanzergebnis 1.863.650,00 1.911.538,50 1.829.387,76 

III. Ergebnis der gewöhnlichen  

Geschäftstätigkeit 371.920,00 538.465,75 597.237,93 

10. Steuern vom Einkommen und 

vom Ertrag 74.600,00 21.556,03 174.265,00 

IV. Ergebnis nach Steuern 297.320,00 516.909,72 422.972,93 

V. Jahresüberschuss 297.320,00 516.909,72 422.972,93 

11. Gewinnvorabverteilung 250.000,00 0,00 250.000,00 

VI.  Bilanzgewinn 47.320,00 516.909,72 172.972,93 
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III. Anhang 

A Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 

B Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbe-
sondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortfüh-
rung des Eigenbetriebes. 

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten ab-
züglich planmäßiger Abschreibungen. Die Anschaffungskosten enthalten auch An-
schaffungsnebenkosten. Die Abschreibungen erfolgen linear verteilt auf die betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird die Ab-
schreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter 
werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. 

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind mit ihren Anschaf-
fungskosten bilanziert. Des Weiteren erfolgt an dieser Stelle der Ausweis eines lang-
fristigen Darlehens an den Förderverein Freibad Neubeckum. 

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag mit einem Festwert bewertet. 

Die letzte Bestandsaufnahme erfolgte zum 31. Dezember 2017. 

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten un-
ter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bilanziert. 

Die Steuerrückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. 

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Bewertung erfolgte jeweils 
in Höhe des Erfüllungsbetrages und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und un-
gewissen Verpflichtungen. 

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert. 
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C Angaben zu den Posten der Bilanz 

1. Aktivseite 

a) Sachanlagen 

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Sachanlagever-
mögens und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in dem als Anlage beigefügten 
Anlagespiegel dargestellt. 

b) Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen sind zu den in der Bilanz angegebenen Anschaffungskosten bilan-
ziert. Die Beteiligungen weisen in ihren Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2019 
die folgenden Werte aus: 

 Eigenkapital 
 

EUR 

Ergebnis 
 

EUR 

Kapital-
Anteil 
in % 

Energieversorgung Beckum 
GmbH & Co. KG, Beckum 

6.001.825,67 3.102.513,87 66,00 

Energieversorgung Beckum 
Verwaltungs-GmbH, Beckum 

65.027,82 2.188,82 66,00 

Wasserversorgung Beckum GmbH, 
Beckum 

14.536.574,36 1.307.787,00 34,30 

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich um ein Darlehen an den Förderverein 
Freibad Neubeckum zur Finanzierung der Wasserrutschbahn. 

c) Vorräte 

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen umfassen die Wassermenge in den 
Becken des Hallenbades Beckum sowie die Bestände an Reinigungsmitteln. 

d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich im Wesentli-
chen um Benutzungsgebühren, Betriebskostenabrechnungen der verpachteten Kioske 
sowie um Gutschriften zur Wartung des Blockheizkraftwerkes und zum Wasserver-
brauch. Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem 
Jahr. Sie waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ausgeglichen. 

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich im Wesentli-
chen um die restliche Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Energieversor-
gung Beckum GmbH & Co. KG für das Jahr 2019. Sie hat eine Restlaufzeit von weni-
ger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Forderungen aus-
geglichen. 
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Bei den Forderungen gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben handelt es 
sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen. Sie haben 
insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzer-
stellung waren die Forderungen ausgeglichen. 

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um die 
restliche Umsatzsteuerforderung für 2019. 

2. Passivseite 

e) Eigenkapital 

Das Gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz 
unverändert. 

Der Gewinnvortrag hat sich erhöht um den Bilanzgewinn 2018, der laut Beschluss des 
Rates der Stadt Beckum vom 9. Oktober 2019 auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 hat der Rat der Stadt Beckum er-
neut zu entscheiden. 

Mit der Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2019 hat der Rat 
der Stadt Beckum einer Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 250.000,00 Euro an 
die Trägerkörperschaft zugestimmt. Diese wurde im Geschäftsjahr 2019 nicht ausge-
zahlt. Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss und dem Rat der Stadt 
Beckum vor, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 516.909,72 Euro in voller Höhe 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

Entwicklung des Eigenkapitals: 

 Stand 
31.12.2019 

EUR 

Stand 
31.12.2018 

EUR 

Gezeichnetes Kapital 1.789.521,58 1.789.521,58 

Kapitalrücklage 1.734.204,40 1.734.204,40 

Gewinnvortrag 8.348.701,51 8.175.728,58 

Bilanzgewinn 516.909,72 172.972,93 

Eigenkapital  12.389.337,21 11.872.427,49 

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss 2019. 

Zum 31. Dezember 2019 beträgt die Eigenkapitalquote 48,48 Prozent 
(Vorjahr 46,68 Prozent). 
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f) Sonderposten 

Bei dem Sonderposten für Zuschüsse handelt es sich im Wesentlichen um die Gegen-
finanzierung des Kinderplanschbeckens und der Wasserrutsche im Freibad Neubeck-
um sowie um verschiedene Finanzierungen durch die Fördervereine Beckum und 
Neubeckum. Die Sonderposten werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände anteilig ertragswirksam aufge-
löst. 

g) Rückstellungen 

 Stand 
01.01.2019 

EUR 

Inan-
spruch-
nahme 

EUR 

Auflösung 
 

EUR 

Zuführung 
 

EUR 

Stand 
31.12.2019 

EUR 

Steuern 81.195,75 80.707,50 488,25 41.145,00 41.145,00 

Altersteilzeit 1.953,00 312,00 0,00 1.057,50 2.698,50 

Energieaudit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

Jahresabschluss 6.645,00 6.645,00 0,00 6.645,00 6.645,00 

Urlaub 29.300,00 29.300,00 0,00 35.910,00 35.910,00 

Gleitzeitüberhang 32.300,00 32.300,00 0,00 20.490,00 20.490,00 

Gesamt 156.393,75 149.264,50 488,25 105.247,50 111.888,50 

Die Steuerrückstellung beinhaltet die abzuführende Kapitalertragsteuer für die ho-
heitliche Nutzung der Bäder durch das Schulschwimmen. 

Die Rückstellung zur Altersteilzeit betrifft die anteiligen Personalkosten für einen Ar-
beitnehmer, mit dem ein Vertrag zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells abge-
schlossen wurde. Zum Bilanzstichtag befand sich der Arbeitnehmer in der Beschäfti-
gungsphase. 

Die Rückstellung für das Energieaudit beinhaltet die Verpflichtung nach dem Ener-
giedienstleistungsgesetz zur Durchführung dieses Audits. 

Die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung umfasst die Prüfung durch die Ge-
meindeprüfungsanstalt sowie durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das 
Jahr 2019. 

Für die Nachgewährung der zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen 
Urlaubstage und Gleitzeitüberhänge wurde auf der Basis der Personalkosten eine 
Rückstellung gebildet. 
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h) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die Laufzeiten der unter diesem Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten zum 
31. Dezember 2019 sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 Kreditinstitut Nummer Gesamtver-
bindlichkei-

ten 
 

EUR 

Davon mit einer Restlaufzeit 
bis zu einem 

Jahr 
 

EUR 

zwischen 
einem und 
5 Jahren 

EUR 

von mehr als 
5 Jahren 

 
EUR 

DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
Volksbank Beckum-Lippstadt 
DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Helaba 
DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
DZ HYP AG  
(vormals WL Bank) 
DZ HYP AG (neu) 
Commerzbank AG 
Zinsverbindlichkeit Abgren-
zung 
Summe Darlehen 

3306825500 
 

3306826300 
 

100721235 
3306824800 

 
600105324 

 
600105316 

 
600111645 

 
800082166 

3306823000 
 

3306822200 
 

3306821400 
 

3306820600 
 

3306819800 
 

3322396700 
533618520 

810.683,84 
 

672.407,18 
 

832.346,95 
562.788,29 

 
2.241.232,21 

 
1.198.197,19 

 
1.064.343,92 

 
1.036.385,53 

251.378,66 
 

1.060.013,08 
 

697.558,02 
 

282.805,97 
 

1.412.381,83 
 

242.330,00 
481.895,14 

259,48 
 

12.847.007,29 

810.683,84 
 

10.639,71 
 

11.662,02 
13.809,25 

 
128.412,11 

 
68.651,10 

 
43.128,95 

 
39.228,96 
13.987,18 

 
36.984,48 

 
20.929,63 

 
7.876,54 

 
38.863,93 

 
16.225,87 
32.446,75 

259,48 
 

1.293.789,80 

0,00 
 

661.767,47 
 

820.684,93 
548.979,04 

 
1.550.574,35 

 
300.585,27 

 
181.931,18 

 
163.661,02 
57.857,95 

 
152.756,30 

 
87.778,92 

 
33.017,65 

 
162.606,98 

 
65.277,85 

130.111,93 
0,00 

 
4.917.590,84 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
562.245,75 

 
828.960,82 

 
839.283,79 

 
833.495,55 
179.533,53 

 
870.272,30 

 
588.849,47 

 
241.911,78 

 
1.210.910,92 

 
160.826,28 
319.336,46 

0,00 
 

6.635.626,65 
Volksbank Beckum-Lippstadt 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Summe Kontokorrent 

100721211 
31211 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Insgesamt  12.847.007,29 1.293.789,80 4.917.590,84 6.635.626,65 

Die im Vorjahr bereits bestehenden Investitionskredite wurden zum 
31. Dezember 2019 um 440.996,18 Euro abgebaut. Im Geschäftsjahr wurde ein neuer 
Investitionskredit in Höhe von 242.330,00 Euro bei der DZ HYP AG aufgenommen. 
Außerdem wurde ein bestehender Kredit in Höhe von 481.895,14 Euro umgeschuldet. 
Bei diesen beiden neuen Krediten in Höhe von insgesamt 724.255,14 Euro beginnt 
die Tilgung erst im Geschäftsjahr 2020. Somit wurden bei den Investitionskrediten 
Tilgungsleistungen in Höhe von 440.996,18 Euro erbracht. 
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Insgesamt ergibt sich eine Netto-Entschuldung in Höhe von 198.580,16 Euro. 

Die Laufzeiten der unter diesem Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten zum 
31. Dezember 2018 sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Kreditinstitut Nummer Gesamtver-
bindlichkeiten 

 
EUR 

Davon mit einer Restlaufzeit 
bis zu 

einem Jahr 
 

EUR 

zwischen 
einem und 
5 Jahren 

EUR 

von mehr als 
5 Jahren 

 
EUR 

NRW Bank Münster 
WL Bank 
WL Bank 
Volksbank Beckum-Lippstadt  
WL Bank 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Helaba 
WL Bank 
WL Bank 
WL Bank 
WL Bank 
WL Bank (neu) 
Zinsverbindlichkeit  
Abgrenzung 
Summe Darlehen 

3500770585 
500007701 
136386610 
100721235 

0500034100 
600105324 

 
600105316 

 
600111645 

 
800082166 
500034101 
500034102 
500034103 
500034104 
500034105 

487.791,02 
823.148,84 
682.646,93 
843.688,07 
576.153,72 

2.365.123,65 
 

1.264.431,47 
 

1.106.570,53 
 

1.074.962,31 
265.179,97 

1.096.527,93 
718.096,71 
290.536,93 

1.450.555,91 
173,46 

 
13.045.587,45 

5.895,88 
12.465,00 
10.239,75 
11.341,07 
13.365,43 

123.890,47 
 

66.233,76 
 

42.226,56 
 

38.576,78 
13.801,31 
36.514,85 
20.538,69 
7.730,96 

38.174,08 
173,46 

 
441.168,05 

481.895,14 
810.683,84 
672.407,18 
832.347,00 
562.788,29 
542.448,03 

 
290.001,10 

 
178.124,62 

 
160.940,15 
57.089,11 

150.816,56 
86.139,30 
32.407,36 

159.720,64 
0,00 

 
5.017.808,32 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.698.785,15 
 

908.196,61 
 

886.219,35 
 

875.445,38 
194.289,55 
909.196,52 
611.418,72 
250.398,61 

1.252.661,19 
0,00 

 
7.586.611,08 

Volksbank Beckum-Lippstadt 
Sparkasse Beckum-
Wadersloh 
Summe Kontokorrent 

100721211 
31211 

0,00 
0,00 

 
0,00 

0,00 
0,00 

 
0,00 

0,00 
0,00 

 
0,00 

0,00 
0,00 

 
0,00 

Insgesamt  13.045.587,45 441.168,05 5.017.808,32 7.586.611,08 

i) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine 
Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche 
Verbindlichkeiten ausgeglichen. 

j) Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 

Es handelt sich bei hierbei um Verbindlichkeiten gegenüber der Energieversor-
gung Beckum GmbH & Co. KG aus der Lieferung von Strom und Gas. Sie haben eine 
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtli-
che Verbindlichkeiten ausgeglichen. 

k) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum 

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben handelt 
es sich im Wesentlichen um Nachzahlungen zur Abwassergebühr für das Jahr 2019, 
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um Personalkostenerstattungen aus der laufenden Entgeltabrechnung 2019 sowie um 
Verpflichtungen aus Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten durch den Eigenbe-
trieb Städtische Betriebe Beckum. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche Verbindlichkeiten ausgeglichen. 

l) Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohn- und Kirchensteuern für den Mo-
nat Dezember 2019. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche Verbindlichkeiten ausgeglichen. 

m) Rechnungsabgrenzungsposten 

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Benutzungsgebühren aus Wertkarten-
guthaben, die wirtschaftlich dem Jahr 2020 zugerechnet werden. 
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D Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse beinhalten die Benutzungsgebühren für die Bäder durch Privatper-
sonen, Schulen, Vereine und Ermäßigungsberechtigte sowie die Gebühren für Son-
derveranstaltungen. Außerdem enthalten sie die Erlöse aus dem Stromverkauf durch 
das Blockheizkraftwerk, eine Steuererstattung für den Erdgaseinsatz beim Betrieb des 
Blockheizkraftwerkes, Erstattungen der Kraft-Wärme-Kopplungs-Zulage sowie Pacht-
einnahmen. 

Von den Umsatzerlösen entfallen 90.788,60 Euro auf Leistungen gegenüber der 
Stadt Beckum und 48.674,33 Euro auf Leistungen gegenüber der Energieversorgung 
Beckum GmbH & Co. KG. 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen hauptsächlich Versicherungsentschädi-
gungen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz sowie Erträge aus der 
Auflösung von Sonderposten. 

3. Materialaufwand 

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ent-
halten: 

 Plan 2019 
EUR 

Ist 2019 
EUR 

Energie und Wasser 159.200,00 154.186,24 

Contractingrate 36.150,00 35.538,01 

Reinigungsmaterial und Chemikalien 17.800,00 23.094,21 

Sonstiges 5.750,00 4.997,02 

Gesamt 218.900,00 217.815,48 

 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen die folgenden Positionen: 

 Plan 2019 
EUR 

Ist 2019 
EUR 

Unterhaltung Gebäude, Anlagen, Grünanlagen 283.150,00 199.898,24 

Leistungen Städtische Betriebe Beckum 102.250,00 90.356,22 

Fremdreinigung 69.000,00 65.412,34 

Gesamt 454.400,00 355.666,80 

Vom Materialaufwand entfallen 90.356,22 Euro auf Leistungen des Eigenbetriebes 

Städtische Betriebe Beckum und 175.828,24 Euro auf Leistungen der Energieversor-

gung Beckum GmbH & Co. KG. 
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4. Abschreibungen 

Die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von insgesamt 192.705,11 Euro teilen 
sich wie folgt auf: 

 Plan 2019 
EUR 

Ist 2019 
EUR 

Grundstücke und Gebäude 97.000,00 96.946,33 

Technische Anlagen und Maschinen 66.550,00 66.151,39 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.500,00 29.607,39 

Gesamt 195.050,00 192.705,11 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 Plan 2019 
EUR 

Ist 2019 
EUR 

Steuern und Abgaben 96.000,00 85.305,91 

Versicherungen 17.100,00 11.582,17 

Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten 10.800,00 14.449,24 

Aus- und Fortbildung 4.500,00 3.060,25 

Gebühren und Beiträge 2.340,00 2.165,44 

Papier, Drucksachen und Bürobedarf 1.100,00 392,24 

Erstattung Datenverarbeitungsaufwand und 
Sachkosten an den Kernhaushalt 

14.500,00 31.297,96 

Sonstiges 40.850,00 37.579,17 

Gesamt 187.190,00 185.832,38 

Vom Sonstigen betrieblichen Aufwand entfallen 123.714,33 Euro auf Leistungen der 

Stadt Beckum. 

6. Erträge aus Beteiligungen 

Die Erträge wurden aus der Beteiligung an den folgenden Gesellschaften erzielt: 

 Plan 2019 
 

EUR 

Beteiligungs- 
ertrag 2019 

EUR 

Anteil  
 

% 
Energieversorgung Beckum 
GmbH & Co. KG 

1.900.000,00 1.897.006,13 66,00 

Wasserversorgung Beckum GmbH 300.000,00 329.596,63 34,33 

Gesamt 2.200.000,00 2.226.602,76  
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7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus zu hoch veranlagter Kör-
perschaftsteuer für das Jahr 2013, die als Teilabhilfe eines Einspruchs erstattet wurde. 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Es handelt sich hierbei um Zinsaufwendungen für die bezüglich des Beteiligungser-

werbs und der Investitionen aufgenommenen langfristigen Darlehen sowie um kurz-

fristige Kontokorrentzinsen. 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Diese Position beinhaltet die voraussichtlich zu zahlende Kapitalertragsteuer 2019 für 
die hoheitliche Nutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens. Sie enthält zu-
dem Vorauszahlungen zur Körperschaftsteuer für das laufende Wirtschaftsjahr. Au-
ßerdem ist hier eine Körperschaftsteuererstattung für das Jahr 2013 enthalten, die im 
Rahmen der Teilabhilfe eines Einspruchs vom Finanzamt erstattet wurde. 

E Spezielle Angaben 

1. Spezielle Angaben nach Handelsgesetzbuch 

Haftungsverhältnisse nach § 251 Handelsgesetzbuch bestanden zum Bilanzstichtag 
nicht. Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nummer 3 
bis 3 a Handelsgesetzbuch bestehen nicht. 

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt 
6.000,00 Euro für Abschlussprüfungsleistungen für das Jahr 2019 sowie 7.425,00 Euro 
für Steuerberatungsleistungen für das Jahr 2019. 

2. Änderung im Bestand 

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 79.661,75 Euro und betrafen im 
Wesentlichen folgende Anschaffungen: 

� Aufsichtshütte, Freibad Neubeckum (40.929,19 Euro), 

� Schwimmbeckensauger, Freibad Beckum (15.875,02 Euro), 

� Schaukel Wibit Swing, alle drei Bäder (4.287,37 Euro), 

� Kicker Outdoor Storm F-3, Freibad Neubeckum (1.149,55 Euro), 

� Planschbeckensauger, Freibad Neubeckum (1.800,00 Euro), 

� Bäderliegen mit Pfandschloss, Freibad Beckum (2.116,65 Euro), 

� Bäderliegen mit Pfandschloss, Freibad Neubeckum (4.441,71 Euro) 

� sowie verschiedene Kleingeräte ( 9.062,26 Euro). 
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3. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: 

 Plan 2019 
EUR 

Ist 2019 
EUR 

Ist 2018 
EUR 

Erlöse Hallenbad 133.200,00 137.845,98 129.941,19 

Erlöse Freibad Beckum 80.300,00 86.273,22 99.383,12 

Erlöse Freibad Neubeckum 98.200,00 90.214,25 118.975,97 

Erlöse aus Nebengeschäften 58.100,00 59.163,97 51.165,27 

Gesamt 369.800,00 373.497,42 399.465,55 

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher in den Bädern stellen sich wie folgt dar: 

 2019 2018 
Hallenbad Beckum 
Saison: 01.01. – 18.05.2019 und 16.09. – 31.12.2019 

Öffentlichkeit 37.668 36.746 

Schulen und Vereine 28.567 26.057 

Summe 66.235 62.803 

Freibad Beckum 
Saison: 30.05. – 14.09.2019 

Öffentlichkeit 49.016 62.842 

Schulen und Vereine 5.160 5.144 

Summe 54.176 67.986 

Freibad Neubeckum 
Saison: 12.05. – 14.09.2019 

Öffentlichkeit 47.252 70.815 

Schulen und Vereine 2.678 3.736 

Summe 49.930 74.551 

Bäder gesamt 

Öffentlichkeit 133.936 170.403 

Schulen und Vereine 36.405 34.937 

Summe 170.341 205.340 
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4. Personalaufwand 

Der Personalaufwand in Höhe von 839.526,79 Euro setzt sich wie folgt zusammen: 

 Plan 2019 
EUR 

Ist 2019 
EUR 

Ist 2018 
EUR 

Entgelte 633.550,00 646.830,09 596.979,12 

Veränderung Urlaubs-, Gleitzeit- 
und Altersteilzeitverpflichtungen 

2.000,00 –4.454,50 15.303,00 

Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung 43.350,00 43.946,98 40.157,97 

Arbeitgeberanteil 
Sozialversicherung 

108.300,00 113.550,74 101.823,96 

Personalnebenausgaben 37.800,00 39.653,48 38.662,34 

Gesamt 825.000,00 839.526,79 792.926,39 

Im Jahr 2019 wurden durchschnittlich 14,75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt. Im Jahresverlauf wurden durchschnittlich 11,42 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Vollzeit, 1 Mitarbeiter in Teilzeit, 0,75 Aushilfen und 1,58 Auszubildende be-
schäftigt. 

Vom Personalaufwand entfallen 212.105,74 Euro auf Overhead-Kosten der Stadt 
Beckum. Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 
3.060,25 Euro verausgabt. 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Eigenbetriebes sind bei der Zusatzver-
sorgungskasse Westfalen-Lippe versichert. Es bestehen Versorgungszusagen, die den 
versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters-, Berufs-
unfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung gewährleisten. 
Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug der Umlagesatz 4,5 Prozent der Bruttoentgeltsumme. 

Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Wirtschaftsjahr auf 478.575,00 Euro 
(Vorjahr 432.500,00 Euro). 

Der Eigenbetrieb zahlte im Wirtschaftsjahr 2019 an die Versorgungskasse Umlagen in 
Höhe von 37.900,00 Euro einschließlich eines Sanierungsentgeltes von 3,25 Prozent 
der Bruttoentgeltsumme. 

5. Latente Steuern 

Aktive und passive latente Steuern werden auf alle zum Bilanzstichtag bestehenden 
temporären und quasipermanenten Differenzen zwischen den Wertansätzen in der 
Steuerbilanz und den Wertansätzen in der Handelsbilanz gebildet sowie gegebenen-
falls auf steuerliche Verlustvorträge. Die sich ergebenden Steuerbelastungen und 
Steuerentlastungen wurden verrechnet. Soweit ein aktiver Überhang entsteht, wird 
dieser nicht angesetzt. Zum 31. Dezember 2019 liegt der Berechnung ein Steuersatz 
von 15,80 Prozent (Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag) zugrunde. 
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IV. Lagebericht 

A Allgemeines 

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird gemäß 
§ 107 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen wie ein Eigenbetrieb geführt und 
ist organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig, ohne jedoch eine eigene Rechts-
persönlichkeit zu besitzen. 

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum hält einen Anteil 
von 66 Prozent des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum 
GmbH & Co. KG (Strom- und Gasversorgung), von 66 Prozent des Gesellschaftskapi-
tals der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH sowie von 34,3 Prozent des 
Gesellschaftskapitals der Wasserversorgung Beckum GmbH. 

Gemäß der Betriebssatzung umfassen die Aufgaben des Eigenbetriebes das Halten 
der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Versorgung mit 
Strom und Gas) und der Wasserversorgung Beckum GmbH sowie den Betrieb der Bä-
der der Stadt Beckum. 

B Geschäftsverlauf 

 Plan 2019 

EUR 

Ist 2019 

EUR 

Abweichung 

EUR 

Umsatzerlöse 369.800,00 373.497,00 +3.697,00 
Sonstige betriebliche Erträge 19.010,00 44.976,00 +25.966,00 
Materialaufwand 673.300,00 573.482,00 –99.818,00 
Personalaufwand 825.000,00 839.527,00 +14.527,00 
Abschreibungen 195.050,00 192.705,00 –2.345,00 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 187.190,00 185.832,00 –1.358,00 
Betriebsergebnis –1.491.730,00 –1.373.073,00 +118.657,00 

Beteiligungserträge 2.200.000,00 2.226.603,00 +26.603,00 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 26.107,00 +26.007,00 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 336.450,00 341.171,00 +4.721,00 
Finanzergebnis 1.863.650,00 1.911.539,00 +47.889,00 

Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit 
371.920,00 538.466,00 +166.546,00 

Steuern vom Einkommen und vom Er-
trag 

74.600,00 21.556,00 –53.044,00 

Ergebnis nach Steuern 297.320,00 516.910,00 +219.590,00 

Jahresüberschuss 297.320,00 516.910,00 +219.590,00 

Gewinnvorabverteilung 250.000,00 0,00 –250.000,00 
Bilanzgewinn 47.320,00 516.910,00 +469.590,00 
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1. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse sind geringfügig um 3.697,00 Euro höher ausgefallen als geplant. 

Ursächlich hierfür sind die gegenüber der Planung gestiegenen Besucherzahlen im 
Hallenbad und im Freibad Beckum. 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergibt sich zum Planansatz eine Erhöhung 
von 25.966,00 Euro. Diese resultiert im Wesentlichen aus Erstattungen nach dem 
Aufwendungsausgleichgesetzes im Zusammenhang mit der Lohnfortzahlung für eine 
Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot. 

3. Materialaufwand 

Beim Materialaufwand ergibt sich zum Planansatz eine Verringerung in Höhe von 
99.818,00 Euro. Diese resultiert im Wesentlichen aus günstigen Ausschreibungser-
gebnissen und aus der Verschiebung von Maßnahmen in das Folgejahr. 

4. Personalaufwand 

Der Personalaufwand fiel um 14.527,00 Euro höher aus als geplant. 

Dies beruht im Wesentlichen aus den zusätzlichen Aufwendungen für eine Arbeits-
kraft, die als Ersatz für eine Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot eingestellt wurde. 

5. Abschreibungen 

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 192.705,00 Euro. 

Sie entfallen in Höhe von 96.946,00 Euro auf die Grundstücke, Gebäude und bauli-
chen Anlagen, von 66.151,00 Euro auf Technische Anlagen und Maschinen und von 
29.608,00 Euro auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 1.358,00 Euro niedriger als im 
Wirtschaftsplan veranschlagt. Dies resultiert aus vielen geringfügigen Ergebnisverbes-
serungen bei verschiedenen Aufwandspositionen. 

7. Beteiligungserträge 

Die Beteiligungserträge fielen um 26.603,00 Euro höher aus als geplant. Dies resultiert 
aus der höheren Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH auf-
grund des guten Jahresergebnisses 2018. 
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8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Im Vergleich zu den Plandaten sind die sonstigen Zinsen um 26.007,00 Euro höher 
ausgefallen. Es wurden hier Zinserträge auf zu hoch veranlagte Körperschaftsteuern 
vereinnahmt, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar waren. 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Im Vergleich zu den Plandaten sind die Darlehenszinsen geringfügig um 
4.721,00 Euro höher ausgefallen. 

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen um 53.044,00 Euro geringer aus 
als geplant. Aufgrund der Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung wurden Vo-
rauszahlungen zur Körperschaftsteuer für das Jahr 2019 festgesetzt, die jedoch im 
Rahmen der Steuererklärung für das Jahr 2019 erstattet werden. Für das Wirtschafts-
jahr 2020 wurden die Vorauszahlungen auf 0,00 Euro herabgesetzt. Außerdem wurde 
eine Körperschaftsteuererstattung geleistet, die im Rahmen der Teilabhilfe eines Ein-
spruchs vom Finanzamt gezahlt wurde und zum Zeitpunkt der Planung noch nicht 
absehbar war. 
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C Lage der Einrichtung 

1. Kapitalflussrechnung 

  
2019 

EUR 

 Jahresergebnis 516.909,72 

 Abschreibungen 192.705,11 

 Gewinne aus Anlagenabgängen 0,00 

 Verlust aus Anlagenabgängen 0,00 

 Zinserträge/Zinsaufwendungen 315.064,26 

 Beteiligungserträge –2.226.602,76 

 Auflösung Investitionszuschüsse –13.197,05 

 Ertragsteueraufwand/-ertrag 61.118,53 

 Ertragsteuerzahlungen –154.676,03 

 Veränderung Vorräte 0,00 

 Veränderung Forderungen 102.299,93 

 Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 

 Veränderung Rückstellungen –44.505,25 

 Veränderung Verbindlichkeiten –42.713,52 

 Veränderung passive Rechnungsabgrenzung –593,69 

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit –1.294.190,75 

 Anlagenzugänge –79.337,77 

 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 6.000,00 

 Erhaltene Zinsen 26.106,88 

 Erhaltene Gewinnausschüttungen 2.127.329,46 

= Cashflow aus Investitionstätigkeit 2.080.098,57 

 Gewinnausschüttung Trägerkörperschaft 0,00 

 Darlehensaufnahmen 724.225,14 

 Darlehenstilgungen –922.891,32 

 Gezahlte Zinsen –341.085,12 

 Zugang Investitionszuschüsse 459,00 

 Rückzahlung Investitionszuschüsse 0,00 

= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –539.292,30 

= Veränderung Finanzmittelfond 246.615,52 

 Finanzmittelfond 01.01. 476.406,75 

= Finanzmittelfond 31.12. 723.022,27 
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Der Cashflow zeigt den sich aus der laufenden Umsatztätigkeit ergebenden Finanz-
mittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Tilgungen zur Verfügung 
steht. 

Unter Berücksichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 
und der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Auszahlungen für Investitionen und 
Finanzierungen ergibt sich eine positive Liquidität zum Bilanzstichtag. 

2. Vermögens- und Finanzlage 

 31.12.2019 31.12.2018 Verände-

rung 

 EUR % EUR % EUR 

Aktiva 

Sachanlagen 1.399.458,00 5,48 1.512.825,00 5,92 –113.367,00 

Finanzanlagen 22.695.515,00 88,80 22.707.515,00 88,82 –6.000,00 

Langfristig gebundenes 

Vermögen 
24.094.973,00 94,27 24.214.340,00 94,74 –119.367,00 

Forderungen 536.289,00 2,10 424.795,00 1,66 +111.494,00 

Sonstiges kurzfristiges 
Vermögen 

927.001,00 3,63 794.906,00 3,11 +132.095,00 

Kurzfristig gebundenes 

Vermögen 
1.463.290,00 5,73 1.219.701,00 4,77 +243.589,00 

Vermögen 25.558.263,00 100,00 25.434.042,00 100,00 +124.221,00 

Passiva 

Wirtschaftliches  
Eigenkapital 

12.461.171,00 48,76 11.956.999,00 46,78 +504.172,00 

Langfristige Verbindlich-
keiten 

6.635.627,00 25,96 7.586.611,00 29,68 –950.984,00 

Langfristiges Kapital 19.096.797,00 74,72 19.543.610,00 76,47 –446.813,00 

Mittelfristige  
Verbindlichkeiten 

4.917.591,00 19,24 5.017.808,00 19,63 –100.217,00 

Mittelfristiges Kapital 4.917.591,00 19,24 5.017.808,00 19,63 –100.217,00 

Rückstellungen 111.888,00 0,44 156.394,00 0,61 –44.506,00 

Verbindlichkeiten Stadt 55.149,00 0,22 109.036,00 0,43 –53.887,00 

Sonstige Verbindlichkeiten 65.915,00 0,25 148.213,00 0,57 –82.298,00 

Kurzfristige Darlehensver-
bindlichkeiten 

1.293.530,00 5,06 440.995,00 1,73 +852.535,00 

Rechnungsabgrenzungs- 
posten 

17.392,00 0,07 17.985,00 0,07 –593,00 

Kurzfristiges Kapital 1.543.874,00 6,04 872.623,00 3,41 +671.251,00 

Kapital 25.558.263,00 100,00 25.434.042,00 100,00 +124.221,00 
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Das Bilanzbild wird auf der Aktivseite von dem langfristig gebundenen Vermögen 
(94,27 % der Bilanzsumme) und auf der Passivseite von den lang-/mittelfristig ver-
fügbaren Mitteln (93,80 % der Bilanzsumme) geprägt. Die Bilanzsumme hat sich um 
124.221,00 Euro erhöht. 

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Alle fälligen Zahlungen 
konnten geleistet werden. 

3. Ertragslage 

 2019 

EUR 

2018 

EUR 

Umsatzerlöse 373.000,00 399.000,00 

Sonstige betriebliche Erträge 45.000,00 18.000,00 

Betriebliche Erträge 418.000,00 417.000,00 

Materialaufwand 573.000,00 486.000,00 

Personalaufwand 840.000,00 793.000,00 

Abschreibungen 193.000,00 191.000,00 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 185.000,00 179.000,00 

Betriebliche Aufwendungen 1.791.000,00 1.649.000,00 

Betriebsergebnis –1.373.000,00 –1.232.000,00 

Beteiligungserträge 2.227.000,00 2.185.000,00 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 26.000,00 0,00 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 341.000,00 356.000,00 

Finanzergebnis 1.912.000,00 1.829.000,00 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 539.000,00 597.000,00 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 22.000,00 174.000,00 

Ergebnis nach Steuern 517.000,00 423.000,00 

Jahresüberschuss 517.000,00 423.000,00 

Gewinnvorabverteilung 0,00 250.000,00 

Bilanzgewinn 517.000,00 173.000,00 

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 517.000,00 Euro fiel im Gegensatz zum Vor-
jahr um 94.000,00 Euro höher aus. 

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von –1.232.000,00 Euro ge-
ringfügig auf –1.373.000,00 Euro verschlechtert. 

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.829.000,00 € auf 
1.912.000,00 Euro gestiegen. 
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D Risikomanagement 

Im kaufmännischen Bereich erfolgt eine fortlaufende Kontrolle von diversen Risikoin-
dikatoren, darunter die regelmäßige Überprüfung der offenen Posten sowie die wö-
chentliche Kontrolle der Liquiditätssituation des Betriebes, gegebenenfalls mit einer 
entsprechenden Anpassung der laufenden Liquiditätsplanung. 

Der Eintritt von Risiken (zum Beispiel fehlerhafte Buchungen, Hinterziehung von Fi-
nanzmitteln) wird darüber hinaus durch Funktionstrennung, Arbeitsanweisungen und 
durch das Belegwesen (Regelung in der Dienstanweisung für das Finanzwesen) sowie 
durch die in der Fachsoftware eingerichteten Sicherheits- und Kontrollmechanismen 
minimiert. 

Ein ganzheitliches Risikomanagement, welches die vorhandenen Teile des Berichts- 
und Kontrollwesens sowie der Planung und Ausführung in Form einer Gesamtdoku-
mentation komplettiert und formalisiert darstellt, liegt vor. 

E Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung 

Die Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse zeigt, dass im Berichtszeitraum kei-
ne den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben. Der 
zum 1. Januar 2017 neu vergebene Konzessionsvertrag konnte erneut mit der Ener-
gieversorgung Beckum GmbH & Co. KG über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlos-
sen werden. Der starke Wettbewerb im Strom- und Gasbereich mit eventuellen Aus-
wirkungen auf das Ergebnis der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG wird 
weiterhin kritisch beobachtet. 

Hinweise zum Umgang mit der Corona-Pandemie 

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Hallenbad Beckum am 16. März 2020 
geschlossen werden. Eine Öffnung der Freibäder war gesetzlich untersagt bis zum 
19. Mai 2020. Nach der Erstellung eines Hygienekonzeptes wurde das Freibad Neu-
beckum am 24.05.2020 geöffnet, das Freibad Beckum folgte am 9. Juni 2020. 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wurden für beide Bäder maximale Besu-
cher(innen)zahlen berechnet. Diese belaufen sich auf 217 Besucherinnen und Besu-
cher für das Freibad Beckum und 161  Besucherinnen und Besucher für das Freibad 
Neubeckum. Gleichzeitig wurden pro Tag 4 verschiedene Schwimmzeiten eingerich-
tet, um möglichst vielen verschiedenen Badegästen die Möglichkeit zu geben, die 
Freibäder zu besuchen. Für das Jahr 2020 wird mit einem durchschnittlichen Einnah-
meverlust von rund 12.000,00 Euro pro Monat gerechnet. Hinzu kommen erhöhte 
Aufwendungen für Sonderreinigungen zwischen den einzelnen Schwimmzeiten, zu-
sätzliche Personalaufwendungen für Kassiererinnen, Aufwendungen für die Installati-
on eines Online-Buchungsportals sowie Aufwendungen für Absperrmaterial und Des-
infektionsmittel. 

Eine belastbare Prognose der Aufwendungen und Erträge zum 31. Dezember 2020 ist 
aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren im Zusammenhang mit dem weiteren 
Verlauf der Pandemie derzeit nicht möglich. 
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V. Anlagen 

A Kontennachweis Aktiva 

Konto Bezeichnung 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

006000 

Grundstücke, grundstücksgleiche 

Rechte und Bauten einschließlich 

der Bauten auf fremden Grund-

stücken, Grundstücke, grund-

stücksgleiche Rechte 

279.482,49 
 

279.482,49 
 

008000 Bauten auf eigenen Grundstücken 509.931,05 
 

513.433,76 
 

011100 Außenanlagen 341.205,04 1.130.618,58 393.689,47 1.186.605,72 

 
Technische Anlagen und Maschinen 

020000 
Technische Anlagen und Maschi-

nen 
201.064,75 201.064,75 267.216,14 267.216,14 

 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

030000 
Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung 
67.529,37 

 
58.767,18 

 

048000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 221,00 
 

181,00 
 

049000 

Erwerb von beweglichen Sachen 

des Anlagevermögens Hallenbad 

Beckum 

4,00 
 

4,00 
 

049100 

Erwerb von beweglichen Sachen 

des Anlagevermögens Freibad 

Beckum 

12,00 
 

13,00 
 

049200 

Erwerb von beweglichen Sachen 

des Anlagevermögens Freibad 

Neubeckum  

8,00 67.774,37 8,00 58.973,18 

 
Beteiligungen 

051000 
Beteiligung Wasserversorgung 

Beckum GmbH 
1.810.269,30 

 
1.810.269,30 

 

051100 
Beteiligung Energieversorgung 

Beckum GmbH & Co. KG 
20.864.086,09 

 
20.864.086,09 

 

051200 
Beteiligung Energieversorgung 

Beckum Verwaltungs-GmbH 
17.160,00 22.691.515,39 17.160,00 22.691.515,39 

 
Sonstige Ausleihungen 

052000 
Ausleihungen an Förderverein 

Neubeckum 
4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 

 
Vorräte 

300000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.634,11 2.634,11 2.634,11 2.634,11 
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Konto Bezeichnung 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

140000 
Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen 
3.199,96 

 
5.796,88 

 

140001 Debitorische Kreditoren 3.800,63 7.000,59 294,47 6.091,35 

 
Forderungen gegen verbundene 

Unternehmen 
    

140501 Debitorische Kreditoren 134,91  2.466,03  

144000 
Forderung gegen 

EVB GmbH & Co. KG 
509.170,48 509.305,39 409.773,30 412.239,33 

 
Forderungen gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben 

142000 

Forderungen gegenüber der 

Gemeinde/anderen Eigenbetrie-

ben 

6.701,88 
 

6.464,13 
 

142001 Debitorische Kreditoren 13.281,00 19.982,88 0,00 6.464,13 

 
Sonstige Vermögensgegenstände 

141000 Sonstige Vermögensgegenstände 15.548,51 
 

11.383,11 
 

154700 Anrechenbare Kapitalertragsteuer 164.798,32 
 

282.264,05 
 

154800 
Anrechenbarer Solidaritätszu-

schlag auf Kapitalertragsteuer 
9.063,90 

 
15.524,52 

 

179000 Umsatzsteuer laufendes Jahr 11.891,79 201.302,52 6.651,52 315.823,20 

 
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 

100000 Kasse  150,00 
 

150,00 
 

120000 
Sparkasse Beckum-Wadersloh 

31211 
662.260,16  465.185,67  

121000 
Volksbank Beckum-Lippstadt eG 

100 721 201 
60.612,11 723.022,27 11.071,08 476.406,75 

 
Rechnungsabgrenzungsposten 

098900 Aktive Rechnungsabgrenzung 42,22 42,22 42,22 42,22 

 
SUMME AKTIVA 25.558.263,07 25.558.263,07 25.434.041,52 25.434.041,52 
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B Kontennachweis Passiva 

Konto Bezeichnung 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

 
Gezeichnetes Kapital 

080000 Gezeichnetes Kapital 1.789.521,58 1.789.521,58 1.789.521,58 1.789.521,58 

 
Kapitalrücklage 

084000 Kapitalrücklage 1.721.166,46 
 

1.721.166,46 
 

084400 
Kapitalrücklage durch andere 

Zuzahlungen in das Eigenkapital 
13.037,94 1.734.204,40 13.037,94 1.734.204,40 

 
Gewinnvortrag 

086000 Gewinnvortrag vor Verwendung 8.348.701,51 8.348.701,51 8.175.728,58 8.175.728,58 

 
Bilanzgewinn 519.909,72 516.909,72 172.972,93 172.972,93 

 
Sonderposten 

095000 Sonderposten Sammelposten 71.833,55 71.833,55 84.571,60 84.571,60 

 
Steuerrückstellungen 

097100 
Steuerrückstellung Kapitaler-

tragsteuer 
41.145,00 41.145,00 81.195,75 81.195,75 

 
Sonstige Rückstellungen 

097500 Rückstellung Altersteilzeit 2.698,50  1.953,00  

097600 Rückstellung Energieaudit 5.000,00  5.000,00  

097800 Rückstellung für Prüfung 6.645,00 
 

6.645,00 
 

097900 Urlaubsrückstellung 35.910,00 
 

29.300,00 
 

098000 
Rückstellung für Gleitzeitüber-

hang 
20.490,00 70.743,50 32.300,00 75.198,00 

 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

065600 NRW Bank Münster 3500770585 0,00 
 

487.791,02 
 

065700 DZ HYP AG 3306825500 810.683,84 
 

823.148,84 
 

065800 DZ HYP AG 3306826300 672.407,18 
 

682.646,93 
 

065900 
Volksbank Beckum eG 

100721235 
832.346,95 

 
843.688,07 

 

066000 DZ HYP AG 3306824800 562.788,29 
 

576.153,72 
 

066200 
Sparkasse Beckum-Wadersloh 

600105324 
2.241.232,21 

 
2.365.123,65 

 

066300 
Sparkasse Beckum-Wadersloh 

600105316 
1.198.197,19 

 
1.264.431,47 

 

066400 
Sparkasse Beckum Wadersloh 

600111645 
1.064.343,93 

 
1.106.570,53 

 

066500 Helaba 800082166 1.036.385,53 
 

1.074.962,13 
 

066600 DZ HYP AG 3306823000 251.378,66  265.179,97  

066700 DZ HYP AG 3306822200 1.060.013,08  1.096.527,93  

066800 DZ HYP AG 3306821400 697.558,02  718.096,71  

066900 DZ HYP AG 3306820600 282.805,97  290.536,93  

067000 DZ HYP AG 3306819800 1.412.381,83  1.450.555,91  

067100 DZ HYP AG 3322396700 242.330,00  0,00  

067200 Commerzbank AG 533618520 481.895,14  0,00  

160100 
Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 
259,48 12.847.007,29 173,46 13.045.587,45 
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Konto Bezeichnung 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

160000 
Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen 
38.583,76  33.072,03  

160001 Kreditorische Debitoren 3.800,63 42.384,39 394,47 33.366,50 

 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

160500 
Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen 
16.568,34  13.029,03  

160501 Kreditorische Debitoren 134,91 16.703,25 2.466,03 15.495,06 

 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben 

162000 

Verbindlichkeiten gegenüber 

der Stadt und anderen Eigenbe-

trieben 

41.867,94  109.035,93  

162001 Kreditorische Debitoren 13.281,00 55.148,94 0,00 109.035,93 

 Sonstige Verbindlichkeiten 

163000 
Verbindlichkeiten aus Lohn- und 

Kirchensteuer 
6.568,23  5.620,84  

164000 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 6.568,23 93.557,50 99.178,34 

 
Rechnungsabgrenzungsposten 

099000 Passive Rechnungsabgrenzung 17.391,71 17.391,71 17.985,40 17.985,40 

 
SUMME PASSIVA 25.558.263,07 25.558.263,07 25.434.041,52 25.434.041,52 
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C Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung 

Konto Bezeichnung 
Plan 2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

 
Umsatzerlöse 

270500 Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk 11.000,00 10.802,26 12.134,27 

270600 Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 30.000,00 30.052,06 29.865,88 

830000 Benutzungsgebühren Hallenbad Beckum 55.000,00 56.270,92 54.915,47 

830100 Benutzungsgebühren Freibad Beckum 65.000,00 68.888,77 82.111,38 

830200 Benutzungsgebühren Freibad Neubeckum 85.000,00 77.423,58 103.701,94 

830700 
Benutzungsgebühren Ermäßigungsberechtigte 

Hallenbad Beckum 
4.200,00 4.742,09 4.932,30 

830800 
Benutzungsgebühren Ermäßigungsberechtigte  

Freibad Beckum 
7.300,00 7.739,59 7.868,00 

830900 
Benutzungsgebühren Ermäßigungsberechtigte 

Freibad Neubeckum 
8.200,00 7.785,08 8.560,02 

831100 Benutzungsgebühren Sonderveranstaltungen 19.000,00 23.733,91 20.861,65 

831200 
Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 

Hallenbad Beckum 
55.000,00 53.099,06 49.231,77 

831300 
Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 

Freibad Beckum 
8.000,00 9.644,86 9.403,74 

831400 
Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 

Freibad Neubeckum 
5.000,00 5.005,59 6.714,01 

862100 Mieterträge steuerfrei Freibad Beckum 4.200,00 2.590,00 0,00 

862600 Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Beckum 1.000,00 1.342,33 1.338,33 

862700 Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Neubeckum 1.000,00 1.184,85 1.206,85 

891000 Verkauf von Webabzeichen Hallenbad Beckum 400,00 567,19 234,41 

891100 Verkauf von Webabzeichen Freibad Beckum 100,00 221,84 137,80 

891200 Verkauf von Webabzeichen Freibad Neubeckum 100,00 169,73 167,20 

891300 Verkauf Werbeartikel 1.000,00 1.274,37 1.424,62 

891900 Abgabe Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage –2.700,00 –5.937,11 –9.723,64 

892000 
Erlöse Energieverkauf Blockheizkraftwerk Hallen-

bad Beckum 
12.000,00 16.896,45 14.379,55 

  
369.800,00 373.497,42 399.465,55 

 
Sonstige betriebliche Erträge 

270000 Sonstige Erträge 10,00 1,47 0,00 

273500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 100,00 488,25 0,00 

274000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15.000,00 13.197,05 14.981,39 

274200 
Versicherungsentschädigungen Hallenbad Beck-

um 1.000,00 0,00 0,00 

274300 Versicherungsentschädigungen Freibad Beckum 1.000,00 6.766,33 2.037,56 

274400 
Versicherungsentschädigungen Freibad Neubeck-

um 1.000,00 0,00 0,00 

274500 
Erstattung Versicherungsbeitrag durch Förderver-

ein Neubeckum 120,00 116,75 116,75 

275000 Erstattungen Aufwendungsausgleichgesetz 0,00 23.689,78 0,00 

892100 Vermischte Einnahmen Hallenbad Beckum 20,00 0,00 64,12 

892200 Vermischte Einnahmen Freibad Beckum 20,00 0,00 72,64 

892500 Vermischte Einnahmen Freibad Neubeckum 20,00 0,00 63,62 
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Konto Bezeichnung 31.12.2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

893000 
Erstattung Energiekosten Förderverein Neubeck-

um 720,00 716,76 716,76 

  
19.010,00 44.976,39 18.052,84 

 Materialaufwand 

 
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 

401000 Heizungskosten für Gas Hallenbad Beckum 80.200,00 90.942,99 84.493,36 

401100 Heizungskosten für Gas Freibad Beckum 24.000,00 14.671,01 21.046,47 

401200 Heizungskosten für Gas Freibad Neubeckum 14.000,00 11.984,10 10.573,54 

401500 Wasserverbrauch Hallenbad Beckum 2.500,00 2.984,26 2.745,17 

401600 Wasserverbrauch Freibad Beckum 2.000,00 1.939,07 2.094,51 

401700 Wasserverbrauch Freibad Neubeckum 3.000,00 6.327,37 7.890,15 

402000 Stromverbrauch Hallenbad Beckum 11.500,00 3.968,92 5.853,68 

402100 Stromverbrauch Freibad Beckum 7.000,00 7.692,45 7.992,91 

402200 Stromverbrauch Freibad Neubeckum 15.000,00 13.676,07 12.790,60 

402300 Contracting-Rate Hallenbad Beckum 18.050,00 18.025,20 17.947,44 

402400 Contracting-Rate Freibad Beckum 9.050,00 9.012,60 8.979,27 

402500 Contracting-Rate Freibad Neubeckum 9.050,00 8.500,21 8.979,28 

403000 Reinigungsmittel, -kosten Hallenbad Beckum 5.600,00 8.949,27 3.118,01 

403100 Reinigungsmittel, -kosten Freibad Beckum 6.500,00 6.619,82 9.694,56 

403200 Reinigungsmittel, -kosten Freibad Neubeckum 5.700,00 7.525,12 6.897,62 

403500 
Unterhaltung der Abfallsammelstellen 

Freibad Neubeckum 
850,00 444,00 647,50 

403600 
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung  

Hallenbad Beckum 
2.350,00 2.191,90 2.547,37 

403700 
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung  

Freibad Beckum 
950,00 936,96 1.158,52 

403800 
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung  

Freibad Neubeckum 
850,00 1.025,12 1.084,46 

403900 Betriebsbedarf 100,00 0,00 0,00 

408000 
Unterhaltung Grünanlagen Gebäude  

Hallenbad Beckum 
150,00 0,00 255,32 

408100 
Unterhaltung Grünanlagen Gebäude  

Freibad Beckum 
300,00 285,65 144,32 

408200 
Unterhaltung Grünanlagen Gebäude  

Freibad Neubeckum 
200,00 113,39 52,87 

  
218.900,00 217.815,48 216.986,93 

 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 

400000 Unterhaltung Hallenbad Beckum 52.150,00 28.980,56 15.648,58 

400100 Unterhaltung Freibad Beckum 94.300,00 82.693,51 11.205,00 

400200 Unterhaltung Freibad Neubeckum 46.800,00 2.538,90 4.137,88 

404000 
Anteilige Wartungskosten Blockheizkraftwerk  

Hallenbad Beckum 
15.000,00 12.388,06 11.587,25 

404100 
Anteilige Wartungskosten Blockheizkraftwerk 

Freibad Beckum 
4.500,00 3.700,35 3.461,13 

405000 
Bezogene Leistungen EB SBB (FD 65)  

Hallenbad Beckum 
29.400,00 16.595,72 27.442,92 

405100 
Bezogene Leistungen EB SBB (FD 65)  

Freibad Beckum 
27.000,00 47.176,06 44.497,91 

405200 
Bezogene Leistungen EB SBB (FD 65)  

Freibad Neubeckum 
33.500,00 19.241,62 15.257,84 
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Konto Bezeichnung 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

405500 
Bezogene Leistungen EB SBB (FD 81)  

Hallenbad Beckum 
2.050,00 102,50 1.420,37 

405600 
Bezogene Leistungen EB SBB (FD 81)  

Freibad Beckum 
5.150,00 3.865,05 3.490,73 

405700 
Bezogene Leistungen EB SBB (FD 81)  

Freibad Neubeckum 
5.150,00 3.375,27 2.785,48 

405800 Fremdreinigung Hallenbad Beckum 50.000,00 45.969,69 44.897,78 

405900 Fremdreinigung Freibad Beckum 10.000,00 10.745,37 11.006,67 

406000 Fremdreinigung Freibad Neubeckum 9.000,00 8.697,28 8.836,08 

407000 
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen  

Hallenbad Beckum 
27.100,00 27.168,54 26.062,61 

407100 
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen  

Freibad Beckum 
13.600,00 16.054,83 18.530,98 

407200 
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen  

Freibad Neubeckum 
12.600,00 14.547,18 9.335,37 

409000 Reparatur/Instandsetzung Hallenbad Beckum 3.000,00 2.708,72 3.042,89 

409100 Reparatur/Instandsetzung Freibad Beckum 9.200,00 4.837,44 3.715,68 

409200 Reparatur/Instandsetzung Freibad Neubeckum 4.900,00 4.280,15 3.221,66 

  
454.400,00 355.666,80 269.584,81 

 
Personalaufwand 

 
Löhne und Gehälter 

410000 Personalausgaben Hallenbad Beckum 303.550,00 315.596,15 285.210,66 

410100 Personalausgaben Freibad Beckum 183.600,00 162.916,71 173.407,74 

410200 Personalausgaben Freibad Neubeckum 146.400,00 168.317,23 138.360,72 

410300 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen 2.000,00 –5.200,00 13.350,00 

410400 Zuführung/Auflösung zur Altersteilzeitrückstellung 0,00 745,50 1.953,00 

  635.550,00 642.375,59 612.282,12 

 
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 

410500 
Arbeitgeber-Anteil Zusatzversorgung 

Hallenbad Beckum 
21.400,00 22.407,92 20.085,73 

410600 
Arbeitgeber-Anteil Zusatzversorgung 

Freibad Beckum 
12.500,00 10.751,12 11.464,79 

410700 
Arbeitgeber-Anteil Zusatzversorgung 

Freibad Neubeckum 
9.450,00 10.787,94 8.607,45 

411000 
Arbeitgeber-Anteil Sozialversicherung  

Hallenbad Beckum 
54.950,00 57.915,55 50.904,02 

411100 
Arbeitgeber-Anteil Sozialversicherung 

Freibad Beckum 
30.600,00 27.612,60 29.095,75 

411200 
Arbeitgeber-Anteil Sozialversicherung 

Freibad Neubeckum 
22.750,00 28.022,59 21.824,19 

411500 Versorgungskassenbeitrag Hallenbad Beckum 12.000,00 12.834,79 12.408,56 

411600 Versorgungskassenbeitrag Freibad Beckum 12.000,00 12.550,25 12.133,48 

411700 Versorgungskassenbeitrag Freibad Neubeckum 12.000,00 12.550,25 12.133,48 

412000 Beihilfe Hallenbad Beckum 600,00 544,03 597,26 

412100 Beihilfe Freibad Beckum 600,00 539,47 593,93 

412200 Beihilfe Freibad Neubeckum 600,00 539,47 593,93 

412500 Personalnebenkosten Hallenbad Beckum 0,00 34,53 88,95 

412600 Personalnebenkosten Freibad Beckum 0,00 28,36 49,88 

412700 Personalnebenkosten Freibad Neubeckum 0,00 32,33 62,87 

  
189:450,00 197.151,20 180.644,27 
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Konto Bezeichnung 
31.12.2019 

EUR 

31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

  

 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung 

des Geschäftsbetriebes 

483000 Abschreibungen auf Sachanlagen 179.850,00 180.312,01 180.995,31 

483100 Außerplanmäßige Abschreibung 0,00 0,00 0,00 

483200 Abgang Restbuchwerte 0,00 2,00 0,00 

     

483500 
Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgü-

ter 
15.200,00 12.391,10 9.918,73 

  
195.050,00 192.705,11 190.914,04 

 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 

408300 
Vorausleistungen für Versicherungsschäden  

Hallenbad Beckum 
1.000,00 15,64 0,00 

408400 
Vorausleistungen für Versicherungsschäden  

Freibad Beckum 
1.000,00 1.385,00 1.204,25 

408500 
Vorausleistungen für Versicherungsschäden  

Freibad Neubeckum 
1.000,00 0,00 0,00 

436000 
Versicherung für Gebäude/Einrichtung  

Hallenbad Beckum 
3.600,00 3.228,61 3.121,21 

436100 
Versicherung für Gebäude/Einrichtung  

Freibad Beckum 
700,00 622,58 601,73 

436200 
Versicherung für Gebäude/Einrichtung  

Freibad Neubeckum 
800,00 727,13 706,28 

436600 
Unfall-, Haftpflicht-, sonstige Versicherung  

Hallenbad Beckum 
4.000,00 2.358,81 3.670,38 

436700 
Unfall-, Haftpflicht-, sonstige Versicherung  

Freibad Beckum 
4.000,00 2.322,52 3.670,38 

436800 
Unfall-, Haftpflicht-, sonstige Versicherung  

Freibad Neubeckum 
4.000,00 2.322,52 3.670,38 

438000 
Beiträge an Verbände und Vereine  

Hallenbad Beckum 
140,00 154,00 136,68 

438100 
Beiträge an Verbände und Vereine  

Freibad Beckum 
140,00 153,00 136,66 

438200 
Beiträge an Verbände und Vereine  

Freibad Neubeckum 
140,00 153,00 136,66 

439000 Steuern und Abgaben Hallenbad Beckum 30.000,00 15.501,17 27.562,07 

439100 Steuern und Abgaben Freibad Beckum 36.000,00 34.811,46 30.875,14 

439200 Steuern und Abgaben Freibad Neubeckum 30.000,00 34.993,28 36.001,32 

460000 Werbekosten Hallenbad Beckum 7.000,00 4.528,71 2.851,61 

460100 Werbekosten Freibad Beckum 300,00 265,13 424,25 

460200 Werbekosten Freibad Neubeckum 300,00 604,07 1.326,79 

460300 Erwerb von Webabzeichen Hallenbad Beckum 600,00 63,78 498,99 

460400 Erwerb von Webabzeichen Freibad Beckum 150,00 74,29 136,74 

460500 Erwerb von Webabzeichen Freibad Neubeckum 150,00 74,29 136,75 

470000 
Unterhaltung, Anschaffung, Ersatz von Inventar 

Hallenbad Beckum 
150,00 196,01 0,00 

470100 
Unterhaltung, Anschaffung, Ersatz von Inventar  

Freibad Neubeckum 
150,00 0,00 58,82 

470200 
Unterhaltung, Anschaffung, Ersatz von Inventar 

Freibad Neubeckum 
150,00 130,25 58,82 

484000 Forderungsverluste 50,00 0,00 0,00 
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EUR 

31.12.2019 
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31.12.2018 
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490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen 500,00 29,00 103,62 

490100 Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich 20.000,00 23.090,62 18.261,97 

490500 Volkshochschulgebühren 550,00 528,00 484,00 

491000 Porto Hallenbad Beckum 350,00 340,28 0,00 

491100 Porto Freibad Beckum 200,00 255,20 0,00 

491200 Porto Freibad Neubeckum 200,00 255,20 0,00 

492000 Fernsprechgebühren Hallenbad Beckum 350,00 351,71 315,27 

492100 Fernsprechgebühren Freibad Beckum 150,00 95,16 88,44 

492200 Fernsprechgebühren Freibad Neubeckum 150,00 95,16 88,44 

492500 Rundfunk Hallenbad Beckum 160,00 165,50 162,84 

492600 Rundfunk Freibad Beckum 30,00 23,32 23,32 

492700 Rundfunk Freibad Neubeckum 30,00 23,32 23,32 

493000 
Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf  

Hallenbad Beckum 
300,00 184,68 273,90 

493100 
Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf  

Freibad Beckum 
400,00 97,56 23,38 

493200 
Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf  

Freibad Neubeckum 
400,00 110,00 40,11 

493600 Bekanntmachungen 1.700,00 1.726,95 420,40 

493700 Gema-Gebühren Hallenbad Beckum 1.300,00 1.240,72 0,00 

493800 Gema-Gebühren Freibad Beckum 200,00 88,63 0,00 

493900 Gema-Gebühren Freibad Neubeckum 200,00 163,95 0,00 

494000 
Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher  

Hallenbad Beckum 
150,00 65,89 27,57 

494100 
Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher  

Freibad Beckum 
150,00 32,94 13,79 

494200 
Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher  

Freibad Neubeckum 
150,00 32,94 13,79 

494500 Fortbildungskosten Hallenbad Beckum 2.800,00 1.389,06 2.652,48 

494600 Fortbildungskosten Freibad Beckum 850,00 849,63 798,92 

494700 Fortbildungskosten Freibad Neubeckum 850,00 821,56 815,24 

495000 Beratungskosten 3.500,00 7.804,24 4.866,67 

495700 Abschluss- und Prüfungskosten 7.300,00 6.645,00 7.406,25 

496000 Miete Druck- und Kopiergeräte Hallenbad Beckum 1.300,00 929,35 0,00 

496100 Miete Druck- und Kopiergeräte Freibad Beckum 650,00 464,68 0,00 

496200 
Miete Druck- und Kopiergeräte Freibad Neubeck-

um 
650,00 464,68 0,00 

496300 Datenverarbeitungsaufwand Hallenbad Beckum 5.800,00 8.226,68 5.127,97 

496400 Datenverarbeitungsaufwand Freibad Beckum 4.350,00 6.170,01 4.350,00 

496500 Datenverarbeitungsaufwand Freibad Neubeckum 4.350,00 6.170,01 4.350,00 

496600 Sachkosten Hallenbad Beckum 0,00 3.580,00 3.542,50 

496700 Sachkosten Freibad Beckum 0,00 3.575,63 3.538,13 

496800 Sachkosten Freibad Neubeckum 0,00 3.575,63 3.537,13 

497000 Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr 1.650,00 1.484,24 919,69 

  
187.190,00 185.832,38 179.256,05 
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Erträge aus Beteiligungen 

260000 
Erträge aus Beteiligung Energieversorgung Beck-

um GmbH & Co. KG 
1.900.000,00 1.897.006,13 1.855.732,83 

261500 Erträge aus Beteiligung Wasserversorgung GmbH 300.000,00 329.596,63 329.596,63 

  2.200.000,00 2.226.602,76 2.185.329,46 

 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

262000 Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen 0,00 4.319,42 0,00 

265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 173,46 44,46 

265800 Zinserträge § 233 a Abgabenordnung 0,00 21.614,00 0,00 

  
100,00 26.106,88 44,46 

 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

211000 
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkei-

ten 
1.000,00 389,20 714,94 

212000 
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkei-

ten 
335.450,00 340.781,94 355.271,22 

  
336.450,00 341.171,14 355.986,16 

 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

220000 Körperschaftsteuer 0,00 54.255,00 0,00 

220800 Solidaritätszuschlag 0,00 2.980,80 0,00 

220300 Körperschaftsteuer Vorjahre 0,00 0,00 93.557,50 

223100 Kapitalertragsteuer  74.600,00 37.785,58 80.707,50 

228200 Erstattung Vorjahre für Ertragsteuern 0,00 –69.635,40 0,00 

228300 Erstattung Vorjahre Solidaritätszuschlag  0,00 –3.829,95 0,00 

  
74.600,00 21.556,03 174.265,00 

     

 
Jahresüberschuss 297.320,00 516.909,72 422.972,93 

     
287000 Vorabausschüttung 250.000,00 0,00 250.000,00 

     

 Bilanzgewinn 47.320,00 516.909,72 172.972,93 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 

An den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 
 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und La-
geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes 
abzugeben. 
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 
 
 
Krefeld, den 18. August 2020 
 Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 Kempkens 
 Wirtschaftsprüfer 
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Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

 

Über die Regelungen der Betriebssatzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher 

Grundlagen geben wir folgenden Überblick: 

 

Rechtsform Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Beckum ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie der Betriebssatzung 

geführt. 

 

Betriebssatzung Die Satzung wurde vom Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 

16. November 2006 beschlossen. Die letzte Änderung der Betriebssat-

zung erfolgte durch Beschluss des Rates der Stadt Beckum am 30. Ok-

tober 2014. Sie trat rückwirkend am 16. Juli 2014 in Kraft. 

 

Name Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum  

 (§ 2 der Betriebssatzung) 

 

Sitz Beckum 

 

Stammkapital EUR 1.789.521,58 (vgl. § 11 der Betriebssatzung) 

 

Wirtschaftsjahr Kalenderjahr (vgl. § 10 der Betriebssatzung) 

 

Gegenstand des 
Betriebes Laut § 1 der Betriebssatzung ist der Zweck des Eigenbetriebes „Ener-

gieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“ einschließlich etwaiger 

Hilfs- und Nebenbetriebe die Energieversorgung (Versorgung mit 

Strom und Gas) und die Wasserversorgung in Beckum. Dieses bein-

haltet auch den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an der Was-

serversorgung Beckum GmbH und an Energieversorgungsunterneh-

men sowie der Betrieb der Bäder der Stadt Beckum. 
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Organe Organe des Betriebes sind 

 

a) der Rat der Stadt Beckum, 

b) der Betriebsausschuss sowie 

c) die Betriebsleitung. 

 

Rat Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt 

Beckum. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch 

die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder 

die Hauptsatzung vorbehalten sind (§ 5 der Betriebssatzung).  

Im Wirtschaftsjahr 2018 hat der Rat in der Sitzung vom 9. Oktober 2019 

den Eigenbetrieb betreffend insbesondere folgende Beschlüsse ge-

fasst: 

- Feststellung des Jahresabschlusses 2018, 

- Entlastung des Betriebsausschusses für das Wirtschafts-

jahr 2018. 

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde in der Sitzung vom 19. De-

zember 2018 beschlossen. 

 

 

Betriebsausschuss Der gemeinsame Betriebsausschuss der drei eigenständig geführten 

Eigenbetriebe „Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“, 

„Städtische Betriebe Beckum“ und „Städtischer Abwasserbetrieb 

Beckum“ besteht aus 13 Mitgliedern. Die Mitglieder des Betriebsaus-

schusses sind namentlich in dem vom Betrieb erstellten Anhang (An-

lage II/3) aufgeführt. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist Herr 

Peter Tripmaker. 

 

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm 

durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW 

und die Zuständigkeitsordnung des Rates, der Ausschüsse und der 

Bürgermeisterin / des Bürgermeisters der Stadt Beckum übertragen 

sind. Darüber hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm 

vom Rat der Stadt Beckum ausdrücklich übertragenen Aufgaben sowie 

in den folgenden Fällen: 

a) Zustimmung zu Verträgen, wenn der Wert im Einzelfalle den Betrag 
von EUR 50.000,00 übersteigt; ausgenommen sind, die Geschäfte 
der laufenden Betriebsführung und Angelegenheiten, die nach der 
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Gemeindeordnung NRW, der EigVO NRW oder durch die Haupt-
satzung der Stadt Beckum der Zuständigkeit des Rates vorbehal-
ten sind. 

b) Entscheidung über Auftragserweiterungen (Nachtragsaufträge) 
von vergebenen Aufträgen mit eine Auftragswert von über 
EUR 50.000 im Rahmend der zur Verfügung gestellten Haushalts-
mittel, wenn der Ursprungsauftrag durch Nachtragsaufträge um 
mehr als 10 Prozent überschritten wird oder ein Nachtragsauftrag 
mit einem Wert von über EUR 20.000 erteilt werden soll; dies gilt 
ebenso, wenn der Ursprungsauftrag zusammen mit bereits verge-
benen Nachtragsaufträgen durch einen Nachtragsauftrag erstmals 
die Wertgrenze von EUR 50.000 übersteigt. 

c) Entscheidung über die Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten, 
wenn sie im Einzelfall EUR 50.000,00 übersteigen. 

d) Erlass und Niederschlagung von Forderungen, wenn sie im Einzel-
fall EUR 25.000,00 übersteigen. 

 

Der Betriebsausschuss berät die Beschlüsse des Rates vor. Er ent-

scheidet in den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates 

unterliegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fällen 

äußerster Dringlichkeit kann die Bürgermeisterin / der Bürgermeister 

mit der oder dem Ausschussvorsitzenden entscheiden. In Angelegen-

heiten, die der Beschlussfassung des Betriebsausschusses unterlie-

gen, kann, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet, die Bürger-

meisterin / der Bürgermeister mit der oder dem Ausschussvorsitzenden 

oder einem anderen dem Rat angehörenden Ausschussmitglied des 

Betriebsausschusses entscheiden. 

Im Berichtsjahr haben fünf Betriebsausschusssitzungen (19. Februar 

28. März, 27. Juni, 26. September und 27. November 2019) stattgefun-

den. Die Sitzungen waren ordnungsgemäß protokolliert. Die Protokolle 

haben wir eingesehen.  

 

Betriebsleitung Zur Leitung des Eigenbetriebes bestellt der Rat eine Betriebsleitung 

und eine stellvertretende Betriebsleitung. Für den Fall der vorüberge-

henden Abwesenheit der Betriebsleitung sowie stellvertretender Be-

triebsleitung ernennt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister eine Abwe-

senheitsvertretung (Vgl. § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung). 

 

  Gemäß § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung obliegt der Betriebsleitung ins-

besondere die laufende Betriebsführung. Die Betriebsleitung ist für die 
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wirtschaftliche Betriebsführung verantwortlich. Dazu gehören alle Maß-

nahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes laufend notwendig 

sind, insbesondere: 

a) der innerbetriebliche Personaleinsatz, 

b) die Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten, 

c) die Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Inves-
titionsgütern des laufenden Bedarfs. 

 

  Für Schäden haftet die Betriebsleitung entsprechend den Vorschriften 

des § 48 Beamtenstatusgesetz und § 81 Beamtengesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen. 

 

  Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss und die Bürgermeisterin 

/ den Bürgermeister vierteljährlich einen Monat nach Quartalsabschluss 

über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die 

Ausführung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. 

 

Die Betriebsleitung besteht aus: 

- dem Betriebsleiter Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann (Bürger-

meister der Stadt Beckum), 

- der stellvertretenden Betriebsleiterin Frau Maria Schlieper 

(stellvertretende Kämmerin der Stadt Beckum) 

 

Vertretung  Die Vertretung des Eigenbetriebes ist in § 9 der Betriebssatzung gere-

gelt. Danach vertritt die Betriebsleitung die Stadt in Angelegenheiten 

des Eigenbetriebes, sofern die Gemeindeordnung oder die Eigenbe-

triebsverordnung keine anderen Regelungen treffen. 

 

   Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie der 

Umfang ihrer Vertretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung nach 

den Vorschriften der Hauptsatzung der Stadt Beckum öffentlich be-

kannt gemacht. 

 

   Bei verpflichtenden Erklärungen für den Eigenbetrieb der Stadt Beckum 

ist § 3 Absatz 3 EigVO in Verbindung mit §§ 64, 74 GO NRW zu beach-

ten. 
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2. Wirtschaftliche Grundlagen 

 

a. Organisation 

 

Für den Eigenbetrieb gelten die gleichen Dienstanweisungen, wie bei der Stadt Beckum. Dazu zählt 

insbesondere die allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Beckum.   

Darüber hinaus existiert eine Dienstanweisung für den Betrieb der Bäder der Stadt Beckum, die alle 

wesentlichen Bereiche des betrieblichen Tagesgeschäftes organisatorisch umfasst. 

Für den Bereich Geldverkehr, Buchführung und Jahresabschuss gilt die Dienstanweisung für das Fi-

nanzwesen vom 5. September 2019.  

 

b. Versicherungsschutz 

 

Der Eigenbetrieb verfügt u. a. über Unfall- bzw. Haftpflichtversicherungen.  

Die Angemessenheit der Versicherungssummen und die Vollständigkeit des Versicherungsschutzes 

waren nicht Gegenstand der Prüfung. 
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 

 
 

Geschäftsführungsorganisation 
 

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ge-
schäftsleitung sowie individualisierte Offenle-
gung der Organbezüge 

 

a.  Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und 
einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-
schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? 
 
 
Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen 
des Überwachungsorgans zur Organisation für 
die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung 
(Geschäftsanweisung)? 
 
Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen 
des Unternehmens bzw. des Konzerns? 
 

Zuständige Organe sind die Betriebsleitung und 
der Betriebsausschuss sowie in besonderen Fäl-
len der Rat der Stadt Beckum. Die Aufgabenver-
teilung ist durch die EigVO NRW, die Betriebssat-
zung und interne Dienstanweisungen der Stadt 
Beckum geregelt. Eine gesonderte Geschäftsord-
nung für den Betriebsausschuss sowie ein Ge-
schäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung exis-
tieren nicht. Rechte und Pflichten des jeweiligen 
Organs sind in der Betriebssatzung geregelt. 
 
Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen 
des Betriebes. 
 

b.  Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Aus-
schüsse haben stattgefunden und wurden Nieder-
schriften hierüber erstellt? 
 

Im Berichtsjahr 2019 haben fünf Betriebsaus-
schusssitzungen stattgefunden. Die Sitzungen 
wurden ordnungsgemäß protokolliert. 
 

c.  In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des 
Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der 
Geschäftsleitung tätig? 
 

Der Betriebsleiter Herr Dr. Strothmann ist Mitglied 
in Gremien, folgender Gesellschaften, Verbände, 
Vereine, Stiftungen, Körperschaften, 

- Agentur für Arbeit Ahlen-Münster 
- AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum 

Beckum e. V.  
- Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH 
- Deutscher Städte- und Gemeindebund 
- DRK-Kreisverband Warendorf-Beckum 

e. V.  
- DRK-Ortsverband Beckum e. V. 
- Energieversorgung Beckum 

GmbH & Co. KG 
- Evangelische Stiftung Beckum 
- Freunde und Förderer des ev. Kranken-

hauses Beckum e. V. 
- Gelsenwasser AG 
- Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 

im Kreis Warendorf mbH 
- GVV-Kommunal 
- Hilde-Fuest-Stiftung 
- Kinder- und Jugendwohnheim St.Klara 

im Kreisdekanat Warendorf e. V. 
- Regionalverkehr Münsterland GmbH 
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1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ge-
schäftsleitung sowie individualisierte Offenle-
gung der Organbezüge 

 

- Sparkasse Beckum-Wadersloh 
- Stiftung Sparkasse Beckum-Wadersloh 
- Sparkassenverband Westfalen-Lippe 
- Städte- und Gemeindebund NRW 
- Versicherungsverband für Gemeinden 

und Gemeindeverbände 
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-

sorge e. V.  
- Wasserversorgung Beckum GmbH 
- Westfälische Landeseisenbahn GmbH 
- Westfälische Provinzial Versicherung 

AG 
 
Für die stellvertretende Betriebsleiterin Frau 
Schlieper wurde keine (stellvertretende) Mitglied-
schaft in den oben genannten Gremienarten ange-
zeigt. 
 

d.  Wird die Vergütung der Organmitglieder (Ge-
schäftsleitung, Überwachungsorgan) individuali-
siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzern-
abschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezo-
genen Komponenten und Komponenten mit lang-
fristiger Anreizwirkung ausgewiesen?  
 
Falls nein, wie wird dies begründet? 
 

Herr Dr. Strothmann als Betriebsleiter und Frau 
Maria Schlieper sind in ihrer Eigenschaft als Bür-
germeister der Stadt Beckum bzw. Mitarbeiterin 
der Stadt Beckum für den Eigenbetrieb Energie-
versorgung und Bäder Stadt Beckum tätig. Eine 
gesonderte Vergütung erfolgt daher nicht. Glei-
ches gilt für die Mitglieder des Betriebsausschus-
ses. 
 

 
 
 

Geschäftsführungsinstrumentarium 
 

2. Aufbau und ablauforganisatorische Grundla-
gen 

 

a.  Gibt es einen den Bedürfnissen des Unterneh-
mens entsprechenden Organisationsplan, aus 
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und 
Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich 
sind? 
 
Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 
 

Die Zuständigkeiten sowie Weisungs- und Vertre-
tungsbefugnisse ergeben sich aus dem Organisa-
tionsplan und den Dienstanweisungen der Stadt 
Beckum und darüber hinaus aus den Regelungen 
der Betriebssatzung und ggf. der Gemeindeord-
nung. Alle für die Organisation relevanten Pläne 
und Regelungen werden regelmäßig auf ihre 
Tauglichkeit und Zweckmäßigkeit hin überprüft 
und bei Bedarf angepasst. 
 

b.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht 
nach dem Organisationsplan verfahren wird? 
 

Derartige Erkenntnisse haben sich im Rahmen un-
serer Prüfung nicht ergeben. 
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2. Aufbau und ablauforganisatorische Grundla-
gen 

 

c.  Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Kor-
ruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 
 

Die Stadt Beckum verfügt über eine Dienstanwei-
sung über das Verbot der Annahme von Belohnun-
gen und Geschenken. Die Dienstanweisung ist am 
1. Juli 2012 in Kraft getreten. Darüber hinaus sind 
weitere Vorkehrungen zur Korruptionsbekämp-
fung in der allgemeinen Geschäftsanweisung so-
wie in der Dienstanweisung über das Beschaf-
fungs- und Vergabewesen geregelt. Bei der Stadt 
Beckum wurde im Jahr 2011 eine Stelle zur Kor-
ruptionsbekämpfung eingerichtet, die auch für die 
Belange des Eigenbetriebs zuständig ist. 
 

d.  Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanwei-
sungen für wesentliche Entscheidungspro-
zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auf-
tragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme 
und -gewährung)? 
 
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese 
nicht eingehalten werden? 
 

Die Stadt Beckum verfügt über eine eigene Verga-
beordnung. 
Die Befugnisse für einzelne Entscheidungen sind 
durch die gesetzlichen Vorgaben – insbesondere 
durch die EigVO NRW – sowie durch die Betriebs-
satzung geregelt. 
 
Es haben sich bei unserer Prüfung keine Anhalts-
punkte für eine Zuwiderhandlung gegen die jewei-
ligen Bestimmungen ergeben. 
 

e.  Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation 
von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, 
EDV)? 
 

Mit der Einrichtung einer zentralen Vertragsver-
waltung hat Stadt Beckum begonnen. Bis zur Fer-
tigstellung der zentralen Vertragsverwaltung, wer-
den alle abgeschlossenen Verträge weiterhin von 
der/dem jeweils zuständigen SachbearbeiterIn 
verwaltet. 
 

 
 

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informati-
onssystem und Controlling 

 

a)   Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick 
auf Planungshorizont und Fortschreibung der Da-
ten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammen-
hänge von Projekten - den Bedürfnissen des Un-
ternehmens? 
 

Für den Betrieb wird jährlich ein Wirtschaftsplan 
gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung NRW, 
mit Vermögens-, Finanz- und Erfolgsplan sowie 
eine Stellenübersicht erstellt. Das planerische Vor-
gehen entspricht den Bedürfnissen des Betriebes. 
 

b)   Werden Planabweichungen systematisch unter-
sucht? 
 

Gemäß § 13 der Betriebssatzung hat die Betriebs-
leitung den Betriebsausschuss und die Bürger-
meisterin/den Bürgermeister vierteljährlich einen 
Monat nach Quartalsabschluss über die Entwick-
lung der Erträge und Aufwendungen sowie über 
die Ausführung des Vermögensplanes schriftlich 
zu unterrichten. 
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3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informati-
onssystem und Controlling 

 

c)   Entspricht das Rechnungswesen einschließlich 
der Kostenrechnung der Größe und den besonde-
ren Anforderungen des Unternehmens? 
 

Das Rechnungswesen ist entsprechend dem ge-
setzlichen und aktuellen technischen Stand aufge-
baut und organisiert. Defizite, die sich hinsichtlich 
der Größe oder der Tätigkeit des Betriebes erge-
ben könnten, waren nicht ersichtlich. Die Kosten-
rechnung ist ausreichend in Bezug auf ihre Pla-
nungs- und Kontrollfunktion für den Betrieb. 
 

d)   Besteht ein funktionierendes Finanzmanage-
ment, welches u. a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewähr-
leistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und 
Kreditüberwachung vorgenommen? 
 

Die Liquiditätskontrolle im Betrieb erfolgt perma-
nent durch eine kurzfristige Mittel-Bedarfs-Abstim-
mung. Die lang- und mittelfristigen Liquiditätspla-
nungen erfolgen im Rahmen jährlicher Planungen 
für den Wirtschaftsplan. Ggf. werden Liquiditätsun-
terdeckungen durch Darlehen (mittel- bis langfris-
tig) und Kontokorrentkredite bzw. kurzfristige Ein-
lagen der Stadt oder anderer Eigenbetriebe ge-
deckt.  
 

e)   Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zent-
rales Cash-Management?  
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hier-
für geltenden Regelungen nicht eingehalten wor-
den sind? 
 

Ein zentrales Cash-Management im eigentlichen 
Sinne ist nicht eingerichtet. 
Zwischen dem Eigenbetrieb Energie und Bäder, 
den übrigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 
der Stadt Beckum sowie der Stadt Beckum erfolgt 
der Austausch von liquiden Mitteln zur Überbrü-
ckung von finanziellen Engpässen. Eine schriftli-
che Verfahrensdokumentation liegt nicht vor. 
 

f)   Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und 
zeitnah in Rechnung gestellt werden? 
 
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewähr-
leistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden? 
 

Unsere Prüfung hat keine Erkenntnisse darüber 
geliefert, dass Entgelte nicht zeitnah und vollstän-
dig in Rechnung gestellt werden. Zum Erstellungs-
zeitpunkt des Jahresabschlusses waren sämtliche 
zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen 
durch die Leistungsempfänger ausgeglichen. 
 
Ein Mahnwesen ist eingerichtet. Ein Rückgriff auf 
das Mahnwesen war aufgrund fehlender säumiger 
Debitoren nicht notwendig. 
 

g)   Entspricht das Controlling den Anforderungen 
des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle 
wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?  
 

Eine eigene Controlling-Abteilung ist aufgrund der 
Betriebsgröße nicht eingerichtet. Für die Steue-
rung des Betriebes werden die Quartalsberichte 
und deren Ergebnisse herangezogen. 
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3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informati-
onssystem und Controlling 

 

h)   Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen 
eine Steuerung und/oder Überwachung der 
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an 
denen eine wesentliche Beteiligung besteht? 
 

Der Bürgermeister der Stadt Beckum, Herr Dr. 
Strothmann, ist Mitglied des Aufsichtsrates der 
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG so-
wie Mitglied des Aufsichtsrates der Wasserversor-
gung Beckum GmbH. Der Vorsitzende des Be-
triebsausschusses, Herr Peter Tripmaker ist Mit-
glied des Aufsichtsrates der Energieversorgung 
Beckum GmbH & Co. KG. Entsprechend sind mit-
telbare Steuerungs- und Überwachungsmöglich-
keiten bei wesentlichen Beteiligungen gegeben. 

 
 

4. Risikofrüherkennungssystem  

a.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und 
Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnah-
men ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefähr-
dende Risiken rechtzeitig erkannt werden kön-
nen? 
 

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 
2 AktG wurde im Wirtschaftsjahr 2013 in Betrieb 
genommen. Das Risikofrüherkennungssystem 
wird laufend an die Bedürfnisse des Betriebes an-
gepasst. 
 
 

b.  Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie ge-
eignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden? 
 

Es haben sich im Rahmen der Prüfung keinerlei 
Anzeichen ergeben, dass eine Kontrolle der Plan-
abweichungen nicht erfolgt. Die Protokolle der Be-
triebsausschusssitzungen enthalten jedoch keine 
Angaben der Betriebsleitung über Ergebnisse der 
Planabweichungsuntersuchung und einer darauf 
folgenden Berichterstattung gegenüber dem Be-
triebsausschuss. Die Maßnahmen sind geeignet 
auf grundlegende wirtschaftliche Probleme und Ri-
siken für den Eigenbetrieb hinzuweisen. 

c.  Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumen-
tiert? 
 

Eine gesonderte Dokumentation lag während der 
Prüfung nicht vor. 
 

d.  Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen 
kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen 
Geschäftsumfeld sowie mit den aktuellen Ge-
schäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und 
angepasst? 
 

Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 4 a. 
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5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, 
Optionen und Derivate 

 

a.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäfts-
umfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten so-
wie von anderen Termingeschäften, Optionen und 
Derivaten schriftlich festgelegt? 
 
Dazu gehört: 
 
Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt 
werden? 
 
Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instru-
mente bis zu welchen Beträgen eingesetzt wer-
den? 
 
Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und 
dokumentiert und in welchem Umfang dürfen of-
fene Posten entstehen? 
 
Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob 
bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind 
bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt wer-
den dürfen (z. B. antizipatives Hedging)? 
 

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Ter-
mingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht ein-
schlägig, da derartigen Finanzgeschäfte keine An-
wendung finden. 
 

b.  Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt 
als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur 
Risikobegrenzung? 
 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a). 

 

c.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Ge-
schäftsumfang entsprechendes Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf  
 
- Erfassung der Geschäfte 
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Ri-

sikoanalyse 
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der 

Rechnungslegung 
- Kontrolle der Geschäfte? 
 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a). 

 

d.  Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risiko-
absicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte 
und werden Konsequenzen aufgrund der Risiko-
entwicklung gezogen? 
 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a). 

 

e.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene 
Arbeitsanweisungen erlassen? 
 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a). 
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5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, 
Optionen und Derivate 

 

f.  Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-
/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positi-
onen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vor-
sorgen geregelt? 
 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a). 

 

 
 

6. Interne Revision  

a.  Gibt es eine den Bedürfnissen des Unterneh-
mens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision?  
 
Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird 
diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. wel-
che?) wahrgenommen? 
 

Eine eigene Revisionsabteilung für den Eigenbe-
trieb existiert nicht.  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Beckum 
führt jedoch fortlaufend Prüfungen durch, die auch 
den Eigenbetrieb betreffen. 
 
 

b.  Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Kon-
zernrevision im Unternehmen/Konzern?  
 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interes-
senkonflikten? 
 

Wir verweisen auf die Antwort zur Frage a. 
 

c.  Welches waren die wesentlichen Tätigkeits-
schwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevi-
sion im Geschäftsjahr? 
 
Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander 
unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von An-
weisung und Vollzug) organisatorisch getrennt 
sind? 
 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über 
Korruptionsprävention berichtet? 
 
Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 
 

Im Berichtsjahr wurden Prüfungen der Buchungs-
belege und der Vergaben durch die örtliche Rech-
nungsprüfung vorgenommen. Wesentliche Bean-
standungen wurden nicht festgestellt. Die Prü-
fungsergebnisse wurden in schriftlichen Prüfungs-
mitteilungen dokumentiert. 
 
Die Korruptionsprävention war Bestandteil der Be-
lege- und Vergabeprüfung im Berichtsjahr. 
 

d.  Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwer-
punkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 
 

Eine Abstimmung zwischen der örtlichen Rech-
nungsprüfung und dem Abschlussprüfer hat im 
Vorfeld der Jahresabschlussprüfung nicht stattge-
funden.  
 

e.  Hat die interne Revision/Konzernrevision bemer-
kenswerte Mängel aufgedeckt und um welche 
handelt es sich? 
 

Wir verweisen auf Frage c. 
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6. Interne Revision  

f.  Welche Konsequenzen werden aus den Feststel-
lungen und Empfehlungen der Internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert 
die Interne Revision/Konzernrevision die Umset-
zung ihrer Empfehlungen? 
 

Wir verweisen auf Frage c. 
 

 
 
 

Geschäftsführungstätigkeit 
 

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und 
Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 
Beschlüssen des Überwachungsorgans, Zu-
stimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte und 
Maßnahmen 

 

a.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vor-
herige Zustimmung des Überwachungsorgans zu 
zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften 
und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 
 

Anzeichen, dass innerhalb des Berichtsjahres ge-
gen die Regelungen für zustimmungspflichtige 
Rechtsgeschäfte verstoßen wurde, haben sich 
nicht ergeben. 
 

b.  Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder 
der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans die Zustimmung des Überwachungsorgans 
eingeholt? 
 

Nach unseren Erkenntnissen wurden vom Eigen-
betrieb keinerlei Kredite an den genannten Perso-
nenkreis gewährt. 
 

c.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle 
zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, 
aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte 
Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. 
Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 
 

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung 
keine Anzeichen für ein derartiges Vorgehen. 
 

d.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Ge-
schäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanwei-
sung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 
 

Hinweise dafür, dass einzelne Maßnahmen den 
für den Eigenbetrieb geltenden Rahmenbedingun-
gen zuwiderlaufen, wurden nicht festgestellt. 
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8. Durchführung von Investitionen  

a.  Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligun-
gen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anla-
gewerte und Vorräte) angemessen geplant und 
vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlich-
keit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 
 

Der Eigenbetrieb ist verpflichtet einen Wirtschafts-
plan für das folgende Wirtschaftsjahr zu erstellen. 
Teil des Wirtschaftsplans ist ein Vermögensplan, 
der alle wesentlichen geplanten Investitionen ent-
halten muss. Der Vermögensplan wird vom Be-
triebsausschuss beraten, geprüft und beschlos-
sen.  
 

b.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Un-
terlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht 
ausreichend waren, um ein Urteil über die Ange-
messenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei 
Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder 
Beteiligungen)? 
 

Derartige Anhaltspunkte haben sich innerhalb un-
serer Prüfung nicht ergeben. 

 

c.  Werden Durchführung, Budgetierung und Verän-
derungen von Investitionen laufend überwacht 
und Abweichungen untersucht? 
 

Die Investitionstätigkeiten werden durch die Be-
triebsleitung laufend überwacht und ggf. wird bei 
auftretenden Abweichungen eine Anpassung vor-
genommen. Die Entwicklungen der Investitionen 
sind Bestand der Quartalsberichterstattung. 
 

d.  Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen 
wesentliche Überschreitungen ergeben?  
 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Grün-
den? 
 

Im Rahmen der Prüfung wurden keine wesentli-
chen Überschreitungen festgestellt. 
 

e.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Lea-
sing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wur-
den?  
 

Der Eigenbetrieb hat seine Kreditlinien innerhalb 
des Berichtszeitraums zu keiner Zeit vollständig 
ausgeschöpft.  
Leasing- oder ähnliche Verträge wurden nicht ab-
geschlossen. 

 
 

9. Vergaberegelungen  

a.  Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Ver-
stöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 
 

Verstöße gegen Vergaberegelungen sind uns 
nicht bekannt geworden. 
 

b.  Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberege-
lungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. 
auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) ein-
geholt? 
 

Es werden nach Angaben der Betriebsleitung stets 
mehrere Angebote eingeholt. 
 
Im Berichtsjahr erfolgten keine wesentlichen In-
vestitionen. 
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10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

a.  Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Be-
richt erstattet? 
 

Gemäß § 13 der Betriebssatzung hat die Betriebs-
leitung den Betriebsausschuss und die Bürger-
meisterin/den Bürgermeister vierteljährlich einen 
Monat nach Quartalsabschluss über die Entwick-
lung der Erträge und Aufwendungen sowie über 
die Ausführung des Vermögensplanes schriftlich 
zu unterrichten. 
 
Die Quartalsberichte wurden erstellt und lagen zur 
Prüfung vor. 
 
Eine Protokollierung über die Berichtserstattung in 
den Betriebsauschusssitzungen in den Sitzungs-
protokollen fand nicht statt. 
 

b.  Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Ein-
blick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens/Konzerns und in die wichtigsten Unterneh-
mens-/Konzernbereiche? 
 

Die Berichterstattung vermittelt kein von den tat-
sächlichen Verhältnissen des Betriebes abwei-
chendes Bild. 
 

c.  Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche 
Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? 
 
 
Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche 
oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Ge-
schäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositio-
nen oder wesentliche Unterlassungen vor und 
wurde hierüber berichtet? 
 

Die Quartalsberichterstattung erfolgt, soweit er-
kennbar, innerhalb angemessener Fristen und 
enthielt alle bekannten wesentlichen Vorgänge 
des Berichtsjahres. 
 
Derartige Geschäftsvorfälle oder andere genannte 
Vorgänge lagen im Berichtsjahr nicht vor. 
 

d.  Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzern-
leitung dem Überwachungsorgan auf dessen be-
sonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 
 

Besondere Wünsche hinsichtlich der Berichtser-
stattung hat der Betriebsausschuss im Berichts-
jahr nicht geäußert. 
 

e.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Be-
richterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unter-
nehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fäl-
len ausreichend war? 
 

Es haben sich keine Anhaltspunkte für eine unzu-
reichende Berichtserstattung ergeben. 
 

f.  Gibt es eine D&O-Versicherung?  
 
Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-
bart?  
 
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versiche-
rung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 
 

Bislang hat die Stadt Beckum für ihre Bediensteten 
keine Eigenschadenversicherung abgeschlossen. 
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10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

g.  Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung oder des Überwachungsorgans ge-
meldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwa-
chungsorgan offen gelegt worden? 
 

Interessenkonflikte innerhalb und/oder zwischen 
den einzelnen Organen des Betriebes sind uns im 
Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden. 
 

 
 
 

Vermögens- und Finanzlage 
 

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reser-
ven 

 

a.  Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig 
nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 
 

Nach den vorliegenden Informationen besteht kein 
offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen. 
 

b.  Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 
 

siehe Frage a. 
 

c.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Ver-
mögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen 
Werten erheblich höhere oder niedrigere Ver-
kehrswerte der Vermögensgegenstände wesent-
lich beeinflusst wird?  
 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht erge-
ben. 
 

 
 

12. Finanzierung  

a.  Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen 
und externen Finanzierungsquellen zusammen? 
 
 
 
 
 
 
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden 
wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert 
werden? 
 

Zum Bilanzstichtag betrug die Eigenkapitalquote 
48,8 %, die Fremdkapitalquote entsprechend 51,2 
%. Die Finanzierung erfolgt im Bereich Fremdka-
pital über Darlehen von Kreditinstituten sowie bei 
Bedarf über Kontokorrentkredite. 
 
Der Betrieb ist grundsätzlich bestrebt, wesentliche 
Investitionen nach Möglichkeit durch Eigen- und/o-
der langfristiges Fremdkapital zu finanzieren. 
 

b.  Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurtei-
len, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnah-
men wesentlicher Konzerngesellschaften? 
 

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern-
tatbestand vorliegt. 
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12. Finanzierung  

c.  In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-
/Fördermittel einschließlich Garantien der öffent-
lichen Hand erhalten? 
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da-
mit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen 
des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 
 

Im Berichtsjahr hat der Betrieb keine derartigen 
Mittel erhalten. 
 

 
 

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwen-
dung 

 

a.  Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund ei-
ner evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 
 

Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen 
zum Bilanzaufbau (Passiva) und zu den Kennzah-
len zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil 
des Prüfungsberichtes, Abschnitte D. III 1.1 und D. 
III. 1.2. 
 

b.  Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Aus-
schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 
 

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn 
auf neue Rechnung vorzutragen. Aus wirtschaftli-
cher Sicht sind keine diesem Vorschlag entgegen-
stehenden Sachverhalte bekannt. 
 

 
 
 

Ertragslage 
 

14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit  

a.  Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unterneh-
mens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunter-
nehmen zusammen? 
 

Die Frage ist nicht einschlägig, da der Betrieb nur 
im Bereich Bäder tätig ist. 
 

b.  Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmali-
gen Vorgängen geprägt? 
 

Das Jahresergebnis wird nicht entscheidend durch 
einmalige Vorgänge geprägt. 

c.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesent-
liche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen 
zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den 
Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen 
Konditionen vorgenommen werden? 
 

Alle Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt 
Beckum, anderen Eigenbetrieben der Stadt 
Beckum und Unternehmen mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht, werden nach den in der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen zu marktübli-
chen Konditionen erbracht bzw. in Anspruch ge-
nommen. 
 

d.  Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und 
preisrechtlich erwirtschaftet? 
 

Es handelt sich nicht um einen Betrieb/Unterneh-
men, der/das einer konzessionsabgabengebunde-
nen Tätigkeit nachgeht (z. B. Energieversorger). 
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15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursa-
chen 

 

a.  Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die 
Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wa-
ren, und was waren die Ursachen der Verluste? 
 

Der Betrieb von Schwimmbädern durch kommu-
nale Träger erfolgt in der Regel nicht kostende-
ckend (Benutzungsentgelte < Betriebsaufwendun-
gen), so dass sich eine permanente Verlustsitua-
tion ergibt. Die Erträge aus den Beteiligungen an 
der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG 
sowie an der Wasserversorgung Beckum GmbH 
überwiegen gewöhnlich die Verluste, die sich aus 
dem Betrieb der Bäder ergeben.  
 

b.  Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die 
Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnah-
men handelt es sich? 
 

Die Betriebsleitung bemüht sich die Kostensitua-
tion der Bäder zu optimieren und so die aus dem 
Bäderbetrieb resultierenden Verluste zu begren-
zen. 
 

 
 

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

 

a.  Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 
 

Die Frage ist nicht einschlägig, da ein Jahresüber-
schuss vorliegt. 
 

b.  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind 
beabsichtigt, um die Ertragslage des Unterneh-
mens zu verbessern? 
 

Wir verweisen auf Frage 15 b. 
Der Eigenbetrieb hat hinsichtlich der Ergebnisse 
der Unternehmen, an denen er Beteiligungen hält, 
keine (un-)mittelbaren Steuerungsmöglichkeiten. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 

Lizenziert für/Licensed to: Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 
4353960 | AV00013365
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Strothmann 2020/0250 

Telefon: 02521 29-100 öffentlich 

Entlastung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder 

für das Geschäftsjahr 2019 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Dem Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder wird für das Ge-

schäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt. Die Entlastung erfolgt vorbehaltlich der Erteilung 

des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes zu dem Prüfbericht der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft über den Jahresabschluss zum 31.12.2019 und dem Lagebericht des Ei-

genbetriebes Energieversorgung und Bäder durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nord-

rhein-Westfalen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Erteilung der Entlastung entstehen keine Kosten beziehungsweise Folgekosten. 

Finanzierung 

Die Entlastung des Betriebsausschusses hat keine finanziellen Auswirkungen.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Buchstabe c Eigenbetriebsverordnung 

des Landes Nordrhein-Westfalen über die Entlastung des Betriebsausschusses. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Mit der Entlastung bringt der Rat der Stadt Beckum sein Einverständnis mit dem wirtschaft-

lichen und finanziellen Gebaren des Betriebsausschusses für das vergangene Geschäftsjahr 

zum Ausdruck. Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.09.2020 der Entlastung 

der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder für das Geschäfts-

jahr 2019 zugestimmt.  
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Anlage(n): 

ohne 

 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Stadtentwicklung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2020/0268 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Ländliche Erschließung durch die Wasserversorgung Beckum GmbH 

– Gewährung eines Zuschusses im Einzelfall für die Versorgungszone "Elker" 

– Entwicklung eines künftigen Vorgehens in vergleichbaren Fällen 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

29.09.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Der außerplanmäßigen Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung unter dem 

Produktkonto 110101.781708 – Zuschuss ländliche Erschließung Wasser (aktivierbare 

Zuwendung) – in Höhe von 154.000,00 Euro wird zugestimmt. 

2. Der Gewährung eines Zuschusses an die Wasserversorgung Beckum GmbH im Einzel-

fall wird mit folgenden Maßgaben zugestimmt: 

a. Die Gewährung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich einer positiv abgeschlossen 

Prüfung der Zulässigkeit der Zuschussgewährung nach dem europäischen Bei-

hilferecht. 

b. Der Zuschuss beträgt 25 Prozent der tatsächlichen Erschließungskosten für die 

Versorgungszone „Elker“, begrenzt auf die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe 

von 575.200,00 Euro (netto), folglich maximal 153.866,00 Euro inklusive 

7 Prozent Umsatzsteuer. 

c. Der Zuschuss ist in Höhe von 25 Prozent der tatsächlichen Erschließungskosten 

der südlichen Teilerschließung der Versorgungszone „Elker“, folglich maximal 

68.500,00 Euro (netto), mithin maximal 73.500,00 Euro inklusive 7 Prozent Um-

satzsteuer, im Jahr 2021, frühestens jedoch nach Abschluss der Teilerschließung 

sowie Aufforderung und Nachweis in der Höhe an die Wasserversorgung Beck-

um GmbH zahlbar. 

d. Im Übrigen ist der Zuschuss 24 Monate nach Aufforderung und Nachweis in der 

Höhe an die Wasserversorgung Beckum GmbH zahlbar. 
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3. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates der Wasserversorgung Beckum GmbH zur ländli-

chen Erschließung durch die Wasserversorgung Beckum GmbH sollen – unter Einbe-

ziehung aller Kommunen in denen die Wasserversorgung Beckum GmbH tätig ist – 

mit dem Ziel der Vereinheitlichung überprüft und neu gefasst beziehungsweise ak-

tualisiert werden. Im Anschluss ist eine Grundsatzentscheidung zum Vorgehen durch 

den Rat der Stadt Beckum zu treffen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Kosten in Höhe von maximal 153.866,00 Euro. 

Finanzierung 

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 

154.000,00 Euro erfolgt durch die Verpflichtungsermächtigung 0048 – Naturnahe Entwick-

lung Hellbach – unter dem Produktkonto 130105.785201 – Aufbauten und Betriebsvorrich-

tungen auf Grün- und Ausgleichflächen. 

Der Zuschuss ist in Höhe von 73.500 Euro in den Haushalt 2021 einzustellen, im Übrigen ist 

er nach Aufforderung und Nachweis durch die Wasserversorgung Beckum GmbH in den 

Haushalt der Stadt Beckum einzustellen.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Gewährung eines Zuschusses erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

Erläuterungen 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH ist in den letzten Jahren verschiedentlich von Anlie-

genden aus der Bauerschaft Elker gebeten worden, einen Anschluss an das bestehende 

Wasserversorgungsnetz der Wasserversorgung Beckum GmbH zu schaffen. Bislang gibt es 

einen solchen Anschluss beziehungsweise ein eigenständiges Versorgungsnetz nicht. Hin-

tergrund der Anfragen an die Wasserversorgung Beckum GmbH sind trockenfallende 

Hausbrunnenanlagen und der mit dem Betrieb einer Hausbrunnenanlage zusammenhän-

gende und in den letzten Jahren steigende Aufwand, insbesondere aufgrund behördlicher 

Anforderungen. 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH hat die Anfragen geprüft und ein Konzept zur Er-

schließung der Versorgungszone „Elker“ entwickelt. Dabei waren insbesondere Kostenge-

sichtspunkte, aber auch die Gewährleistung ausreichender Durchflussmengen sicherzustel-

len. Die Versorgungszone „Elker“ soll beziehungsweise wird nach derzeitigem Planungs-

stand in 2 Teilschritten, die direkt aufeinander folgen sollen, ausgehend von einer Leitung 

der Gelsenwasser AG, erschlossen werden. Der Leitung der Gelsenwasser AG soll das Was-

ser für die Versorgungszone „Elker“ entnommen werden, entsprechende Absprachen mit 

der Gelsenwasser AG sind erfolgt. Ein direkter Anschluss an das eigene Versorgungsnetz 

der Wasserversorgung Beckum GmbH ist derzeit nicht möglich. Ausgehend von dem 

Übergabepunkt an der Leitung der Gelsenwasser AG soll eine Teilerschließung hauptsäch-

lich nördlich erfolgen, eine weitere Teilerschließung soll südlich erfolgen. 
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Dem als Anlage 1 zur Vorlage beigefügten Kartenausschnitt können die Versorgungszone 

insgesamt, die nördliche Teilerschließung (gelb eingezeichnet) und die südliche Teiler-

schließung (rot eingezeichnet) entnommen werden. 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH hat für das Versorgungsgebiet „Elker“ 21 mögliche 

Anschlüsse, davon 20 „Hausanschlüsse“, ermittelt (siehe vertrauliche Anlage 2 zur Vorlage). 

Davon entfallen 11 „Hausanschlüsse“ auf die südliche Teilerschließung und 

9 „Hausanschlüsse“ auf die nördliche Teilerschließung. 

Aufgrund der insbesondere im Bereich der südlichen Teilerschließung großen Nachfrage 

der Anliegenden und der Möglichkeit, im Rahmen einer gemeinsamen Tiefbaumaßnahme 

mit der Energieversorgung Beckum GmbH Co. KG Kosten zu sparen, hat die Wasserversor-

gung Beckum GmbH den Ausbau des Wasserversorgungsnetzes im Bereich der südlichen 

Teilerschließung bereits begonnen. Parallel hat die Wasserversorgung Beckum GmbH mitt-

lerweile 2 Informations-/Angebotsschreiben zum Anschluss an das Wasserversorgungsnetz 

der Wasserversorgung Beckum GmbH an die Anliegenden versandt. Darin wird – ohne Ab-

stimmung mit der Stadt Beckum – unter Annahme eines städtischen Zuschusses in Höhe 

von 25 Prozent ein Rohrnetzkostenbeitrag in Höhe von 14.380,00 Euro (netto, siehe weitere 

Ausführungen) benannt, vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien der Stadt Beckum. 

Die nördliche Teilerschließung ist noch nicht begonnen. Eine entsprechende Anschlussquo-

te (in Höhe von rund 60 bis 80 Prozent) kann derzeit nach Einschätzung der Wasserversor-

gung Beckum GmbH voraussichtlich nicht erreicht werden. Eine hohe Anschlussquote ist 

jedoch Voraussetzung, um eine entsprechende Netznutzung als Voraussetzung für hygie-

nisch einwandfreies Trinkwasser zu erreichen. 

Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht in dem Versorgungsgebiet, wie auch im ge-

samten Stadtgebiet, nicht. Der Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ist daher freiwillig. 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH ist in diesem Einzelfall – prozessimmanent – vor 

dem Baubeginn im Bereich der südlichen Teilerschließung zu Fragen einer möglichen fi-

nanziellen Beteiligung der Stadt Beckum an den Erschließungskosten nicht auf diese zuge-

kommen; die Wasserversorgung Beckum GmbH erbittet hierzu aber nunmehr auf Basis der 

folgenden Ausführungen eine verbindliche Aussage: Seitens der Wasserversorgung Beck-

um GmbH wurden die Erschließungskosten für die Versorgungszone „Elker“ im Vorfeld mit 

rund 575.200,00 Euro (netto) kalkuliert. Auf die nördliche Teilerschließung entfallen rund 

301.700 Euro (netto), auf die südliche Teilerschließung rund 273.500,00 Euro (netto). Hierin 

sind die Kosten für die Hausanschlüsse noch nicht enthalten. Diese werden zusätzlich indi-

viduell mit der beziehungsweise dem Anliegenden abgerechnet. 

Die Wasserversorgung Beckum GmbH hat für sich durch Beschlüsse ihres Aufsichtsrates in 

den Jahren 1987 und 1988 festgelegt, dass sie 25 Prozent der kalkulierten Erschließungs-

kosten trägt. Eine höhere Beteiligung durch die Wasserversorgung Beckum GmbH ist nach 

Auffassung dieser durch den zu erwartenden Wasserverkauf nicht zu refinanzieren; eine 

Refinanzierung wäre „aussichtslos“. Die übrigen 75 Prozent sollen durch die jeweilig Anlie-

genden (Rohrnetzkostenbeitrag) und die jeweilige Kommune (Zuschuss) getragen werden. 

Das Verhältnis der Beteiligung zwischen Anliegenden und Kommune ist dabei freibleibend. 

Es gilt, dass sich ein Zuschuss der Kommune mindernd auf die Kostenbeteiligung der An-

liegenden auswirkt. Des Weiteren wird erwartet, dass die Kommune die Rohrnetzkosten-

beiträge für diejenigen Anliegenden übernimmt, die sich nicht unmittelbar anschließen 

lassen (Vorfinanzierung). 
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Dieser Fall kann nur eintreten, wenn die Kommune nicht bereit ist, die nicht von der Was-

serversorgung Beckum GmbH getragenen Kosten vollständig zu übernehmen. Sollte die 

Kommune einen Anschluss zunächst vorfinanzieren und sollte dieser in der Zukunft reali-

siert werden, wird der Kommune die Vorfinanzierung von der Wasserversorgung Beck-

um GmbH erstattet. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Endabrechnung dieser. 

Sollten die kalkulierten Kosten unterschritten werden, erfolgt eine Erstattung an die Kom-

mune und die Anliegenden. Sollten die kalkulierten Kosten überschritten werden, trägt die 

Wasserversorgung Beckum GmbH die Mehrkosten. 

Im konkreten Fall ist die Wasserversorgung Beckum GmbH somit bereit, rund 

143.800,00 Euro (netto) zu übernehmen. Von den Anliegenden und der Stadt Beckum sol-

len folglich somit rund 431.400 Euro (netto; 575.200,00 Euro – 143.800,00 Euro) übernom-

men werden. Hinzu kommt die Umsatzsteuer in Höhe von aktuell 5 Prozent beziehungs-

weise ab 01.01.2021 in Höhe von 7 Prozent. Die konkrete Abrechnung der Umsatzsteuer 

gegenüber den Anliegenden und der Stadt wird sich an den aktuellen rechtlichen Gege-

benheiten orientieren müssen. Für die weiteren Ausführungen wird – aus Sicherheitsgrün-

den – von einem Umsatzsteuersatz in Höhe von 7 Prozent ausgegangen.  

Von jedem Anliegenden sind individuell und zusätzlich zu dem Rohrnetzkostenbeitrag die 

Kosten für den zu erstellenden Hausanschluss zu tragen. Beispielhaft sind im Folgenden 

4 Berechnungen dargestellt, um die Wechselwirkungen zwischen einem Zuschuss der Stadt 

und den von den Anliegenden zu tragenden Rohrnetzkostenbeiträgen – auf der Basis der 

ermittelten Kosten – nachvollziehen zu können: 

Wasserver-

sorgung 

Beckum 

GmbH 

Anteil an den 

Gesamtkosten 

25 % 25 % 25 % 25 % 

Eigenanteil  

(netto) 

143.800,00 € 143.800,00 € 143.800,00 € 143.800,00 € 

Stadt 

Beckum 

Anteil an den 

Gesamtkosten 

0 % 25 % 50 % 75 % 

Zuschuss (netto) 0,00 € 143.800,00 € 287.600,00 € 431.400,00 € 

Zuschuss inklu-

sive 7 Prozent 

Umsatzsteuer 

0,00 € 153.866,00 € 307.732,00 € 461.598,00 € 

Anliegende 

Anteil an den 

Gesamtkosten 

75 % 50 % 25 % 0 % 

Rohrnetzkos-

tenbeitrag (net-

to) für 

20 Anliegende 

431.400,00 € 287.600,00 € 123.668,00 € 0,00 € 

Rohrnetzkos-

tenbeitrag (net-

to) je Anliegen-

dem 

21.570,00 € 14.380,00 € 6.183,40 € 0,00 € 

Rohrnetzkos-

tenbeitrag in-

klusive 

7 Prozent Um-

satzsteuer je 

Anliegendem 

23.079,90 € 15.386,60 € 6.616,24 € 0,00 € 
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Insbesondere die Höhe des Rohrnetzkostenbeitrages wird ein Kriterium für die Anliegen-

den sein, das wesentlich die Entscheidung für oder gegen einen Anschluss an das Wasser-

versorgungsnetz der Wasserversorgung Beckum GmbH beeinflussen wird. 

Ohne die konkrete Benennung des Rohrnetzkostenbeitrages, der wie dargestellt von einem 

eventuellen Zuschuss der Stadt Beckum abhängt, kann die Wasserversorgung Beck-

um GmbH die Anliegenden nicht verlässlich beraten; diese wiederrum können sich ohne 

konkrete Aussagen zur Höhe des städtischen Zuschusses nicht entscheiden. 

Zu dem Zuschuss der Stadt Beckum würde – basierend auf dem Aufsichtsratsbeschluss der 

Wasserversorgung Beckum GmbH – noch die Übernahme der Rohrnetzkostenbeiträge für 

diejenigen Anliegenden, die sich nicht unmittelbar anschließen lassen kommen. Eine Rück-

führung des übernommenen Rohrnetzkostenbeitrages würde bei einem Anschluss in der 

Zukunft erfolgen. Beispielhaft hierzu – ebenfalls in Varianten – die Fortführung der obigen 

Beispielrechnung: 

Zuschuss zu den 

Gesamtkosten 

durch die Stadt 

0 % 25 % 50 % 75 % 

Zuschuss Stadt 

inklusive 

7 Prozent Um-

satzsteuer 

0,00 € 153.866,00 € 307.732,00 € 461.598,00 € 

Rohrnetzkosten-

beitrag inklusive 

7 Prozent Um-

satzsteuer je An-

liegendem 

23.079,90 € 15.386,60 € 6.616,24 € 0,00 € 

Zusätzliche Vorfinanzierung Rohrnetzkostenbeiträge inklusive 7 Prozent Umsatzsteuer 

bei Übernahme für 

 0 Stück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 5 Stück 115.399,50 € 76.933,00 € 33.081,20 € 0,00 € 

 10 Stück 230.799,00 € 153.866,00 € 66.162,40 € 0,00 € 

 15 Stück 346.198,50 € 230.799,00 € 99.243,60 € 0,00 € 

 20 Stück 461.598,00 € 307.732,00 € 132.324,80 € 0,00 € 

Gesamtzuschuss 

Stadt inklusive 

7 Prozent Um-

satzsteuer (teil-

weise Vorfinan-

zierung) 

zwischen  

0 € 

und 

461.598,00 € 

zwischen 

153.568,00 € 

und 

461.598,00 € 

zwischen 

307.732 € 

und 

461.598,00 € 

461.598,00 € 

Bereits in der Vergangenheit, zuletzt in den 1990er-Jahren, sind Zuschüsse der Stadt Beck-

um zur Verbesserung der Wasserversorgung im ländlichen Außenbereich gezahlt worden. 

Entsprechende Haushaltsmittel standen regelmäßig zur Verfügung. Dabei wurde ausweis-

lich der vorhandenen Aktenlage für verschiedene Versorgungszonen stets ein Zuschuss in 

Höhe von 25 Prozent gewährt. Zuschüsse zur Übernahme für zunächst nicht realisierte An-

schlüsse sind nicht durchgängig nachzuvollziehen, jedoch auch zur Auszahlung nach vor-

heriger Beschlussfassung durch den Haupt- und Finanzausschuss gelangt. 
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In den letzten Jahren wurden keine entsprechenden Zuschussanträge von Anliegenden 

oder der Wasserversorgung Beckum GmbH an die Stadt herangetragen. 

Zu Beginn der 2000er-Jahre wurden Anträge auf Bezuschussung durch die Stadt Beckum 

ausweislich der Aktenlage abgelehnt, weil keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung ge-

stellt wurden. Nach Kenntnis der Verwaltung wurde die betreffende Maßnahme im Bereich 

der Bauerschaft Dünninghausen daher nicht umgesetzt. 

Die Verbesserung der Wasserversorgung im ländlichen Außenbereich und damit die Stei-

gerung des Wohnwertes im Außenbereich sind durchaus im Interesse der Stadt Beckum. 

Überwiegend profitieren jedoch die Anliegenden, die durch die verlässliche Sicherstellung 

der Wasserversorgung mindestens einen Werterhalt und darüber hinaus wohl in den meis-

ten Fällen eine Wertsteigerung ihres Eigentums erwarten können. Nicht außer Acht gelas-

sen werden dürfen allerdings die Belastungen, die durch die Rohrnetzkostenbeiträge und 

die Kosten des Hausanschlusses auf die Anliegenden zukommen können. 

Unter Abwägung dieser Gesichtspunkte erscheint ein Zuschuss der Stadt Beckum zu den 

Erschließungskosten der Wasserversorgung in diesem Einzelfall vertretbar. Der Zuschuss 

sollte 25 Prozent der tatsächlichen Erschließungskosten, begrenzt auf die kalkulierten Ge-

samtkosten in Höhe von 575.200,00 Euro (netto), betragen; folglich maximal 

153.866,00 Euro inklusive 7 Prozent Umsatzsteuer. Haushaltsmittel in Form einer benötig-

ten Verpflichtungsermächtigung sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt, eine außer-

planmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung ist – vorbehaltlich einer posi-

tiven Beschlussfassung – notwendig. 

Die Übernahme einer Vorfinanzierung für diejenigen Anliegenden, die sich nicht unmittel-

bar anschließen lassen, sollte nicht erfolgen. Das Risiko des möglichst vollständigen An-

schlusses sollte in diesem Einzelfall die Wasserversorgung Beckum GmbH tragen. Dies 

nicht zuletzt deshalb, da die finanzielle Belastung der Stadt Beckum sonst nur schwer kal-

kulierbar und deutlich höher wäre, siehe obige Darstellung. Eine eventuelle Vorfinanzie-

rung für diejenigen Anliegenden, die sich nicht unmittelbar anschließen lassen, kann je-

doch Gegenstand einer Neukonzeptionierung der ländlichen Erschließung durch die Was-

serversorgung Beckum GmbH sein. 

Zum Zahlungszeitpunkt des städtischen Zuschusses teilt die Wasserversorgung Beck-

um GmbH mit, dass aufgrund der Mitverlegung im Bereich der südlichen Erschließung und 

des Eigenanteils der Wasserversorgung Beckum GmbH eine für die Wasserversorgung 

Beckum GmbH auskömmliche Refinanzierung dieser Teilerschließung erreicht werden 

kann, wenn die Anliegenden – bei Annahme eines im Jahr 2021 zahlbaren Zuschusses der 

Stadt Beckum in Höhe von 25 Prozent – sich ausnahmslos für einen Anschluss entscheiden. 

Der Zuschuss im Übrigen wäre somit im Rahmen der Umsetzung der nördlichen Erschlie-

ßung zahlbar. Ob und wann diese erfolgen kann ist – wie ausgeführt – ungewiss. Dennoch 

ist bereits jetzt eine Entscheidung für die gesamte Versorgungszone zu treffen, da nach 

den Ausführungen der Wasserversorgung Beckum GmbH der Rohrnetzkostenbeitrag im-

mer für die gesamte Versorgungszone, unter Einbeziehung eines eventuellen städtischen 

Zuschusses, berechnet werden muss. Es wird daher ferner vorgeschlagen, dass der städti-

sche Zuschuss – soweit nicht im Jahr 2021 zahlbar – erst 24 Monate nach Anforderung und 

Nachweis in der Höhe an die Wasserversorgung Beckum GmbH zahlbar ist. So bleibt ge-

nügend Zeit, den Zuschuss im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanberatungen zu berück-

sichtigen. 
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Die Bezuschussung kann nur vorbehaltlich einer positiv abgeschlossen Prüfung der Zuläs-

sigkeit der Zuschussgewährung nach dem europäischen Beihilferecht erfolgen. Diese soll 

nach Beschlussfassung zu dieser Vorlage aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der An-

gelegenheit für die Wasserversorgung Beckum GmbH durch diese in Auftrag gegeben 

werden. 

Der Beschlussvorschlag wurde in einem Gespräch mit der Geschäftsführung der Wasserver-

sorgung Beckum GmbH am 15.09.2020 erörtert. Er findet insgesamt die Zustimmung die-

ser. 

Anlässlich dieses Einzelfalls und aufgrund einer von der Wasserversorgung Beckum GmbH 

angegebenen steigenden Nachfrage nach Anschlüssen an das Wasserversorgungsnetz im 

Außenbereich wird die Notwendigkeit gesehen, die Konzeption der ländlichen Erschlie-

ßung – unter Einbeziehung aller Kommunen in denen die Wasserversorgung Beck-

um GmbH tätig ist – mit dem Ziel der Vereinheitlichung zu überprüfen und neu zu fassen. 

Dabei sollen insbesondere die monetären Auswirkungen der künftigen Konzeption und die 

gleichmäßige Behandlung aller Belange und Betroffenen sichergestellt werden. Nicht zu-

letzt vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnt die Thematik eine neue Dynamik. In 

diesem Zusammenhang wird auch ergebnisoffen zu diskutieren sein, ob ein partieller An-

schluss- und Benutzungszwang für einzelne Teile des Stadtgebietes ein Lösungsweg sein 

kann, um die monetäre Belastung Einzelner und des Haushaltes zu senken. In diesem Zu-

sammenhang könnte die Auflegung eines Förderprogrammes etwaige Härten mildern. 

Eine Vertreterin beziehungsweise ein Vertreter der Wasserversorgung Beckum GmbH wird 

in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses für weitere Ausführungen und zur Be-

antwortung von Fragen anwesend sein.  

 

Anlage(n): 

1 Karte Versorgungszone „Elker“ 

2 Liste mögliche Anschlüsse (vertraulich)  
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r):  

Auskunft erteilt: Herr Wulf 2020/0273 

Telefon: 02521 29-200 öffentlich 

Verlängerung der Optionserklärung gemäß § 27 Absatz 22 Buchstabe a 

Umsatzsteuergesetz 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

29.09.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Verlängerung des Optionszeitraumes gemäß § 27 Absatz 22 Buchstabe a Umsatzsteu-

ergesetz bis zum 31.12.2022 wird zugestimmt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 41 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Rat der 

Stadt Beckum für alle Angelegenheiten zuständig, für die das Gesetz nichts anderes be-

stimmt. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

Erläuterungen 

Ausgangslage 

Durch Artikel 12 Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 wurde der § 2 Buchstabe b 

in das Umsatzsteuergesetz (UStG) eingefügt. Durch diese Gesetzesänderung ergeben sich 

grundlegende Änderungen für juristische Personen des öffentlichen Rechts im Bereich der 

Umsatzsteuer. 
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Zahlreiche Leistungsbeziehungen kommunaler Körperschaften fallen nach der neuen 

Rechtslage unter das UStG. Über die Auswirkungen der geänderten Rechtslage wurde in 

der Sitzung des Rates am 27.10.2016 ausführlich berichtet (siehe Vorlage 2016/0232 und 

Niederschrift über die Sitzung). Der Bürgermeister wurde ermächtigt und beauftragt, auf 

der Grundlage des § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG dem Finanzamt gegenüber bis zum 

31.12.2016 zu erklären, dass die Stadt Beckum die Besteuerung nach § 2 Absatz 3 UStG in 

der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 

01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet. Diese sogenannte Optionserklä-

rung wurde gegenüber dem Finanzamt Beckum mit Schreiben vom 24.11.2016 abgegeben. 

Weitere Entwicklung 

Die oben erläuterte Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 sollte den juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts Zeit geben, eine umfassende Neubewertung ihrer einschlägigen Leis-

tungsbeziehungen vorzunehmen. Bei dieser praktischen Neubewertung ergaben sich in 

der Folge häufig schwierige Fragestellungen bei der Aufarbeitung und Bewertung der viel-

fältigen und teils sehr komplexen Leistungsaustauschbeziehungen. Durch das Bundesfi-

nanzministerium erfolgte über Jahre keine ausreichende Hilfestellung in Form von Anwen-

dungsschreiben oder Erlassen. Erst seit diesem Jahr werden ausgewählte Fragestellungen 

vom Bundesfinanzministerium geregelt. Für eine reibungslose Umstellung der Leistungs-

beziehungen zum 01.01.2021 auf der Grundlage dieser Auslegungshinweise reicht die Zeit 

allerdings nicht mehr aus. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat 

das Bundesfinanzministerium deshalb bereits im Jahr 2019 aufgefordert, die Übergangsfrist 

um weitere 2 Jahre zu verlängern. Das Land Nordrhein-Westfalen hat diese Forderung auf-

gegriffen und einen entsprechenden Erschließungsantrag eingebracht, dem der Bundesrat 

Ende des Jahres 2019 zugestimmt hat. 

Verlängerung des Optionszeitraumes 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-

Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 wurde die Verlängerung des Optionszeit-

raumes um 2 Jahre bis zum 31.12.2022 im § 27 Absatz 22 Buchstabe a UStG verankert. 

Nach dem Gesetzeswortlaut gilt eine bereits gegenüber dem Finanzamt abgegebene Opti-

onserklärung weiter bis zum 31.12.2022. Eine erneute Erklärung gegenüber dem Finanzamt 

ist nicht erforderlich. 

Weitere Vorgehensweise 

Die Verwaltung möchte aufgrund der zuvor dargestellten unsicheren Auswirkungen des 

neuen Rechts von der Übergangsregelung bis zum 31.12.2022 Gebrauch machen. Die 

Kämmerinnen und Kämmerer aller Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf sowie der 

Kämmerer des Kreises Warendorf haben bereits im Jahr 2016 abgestimmt, dass kreisweit 

entsprechend einheitlich verfahren werden sollte. Diese kreisweit einheitliche Vorgehens-

weise ist aufgrund zahlreicher interkommunaler Kooperationen und Zusammenarbeit zwi-

schen den Städten des Kreises (horizontal) beziehungsweise zwischen Gemeinden und 

Städten einerseits und Kreisverwaltung andererseits (vertikal) zudem erforderlich, um in 

den Fällen gemeinschaftlicher Aufgabenerledigung oder wechselseitiger Leistungserbrin-

gung eine einheitliche Anwendung des geltenden Umsatzsteuerrechts zu gewährleisten. 

Auch der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen begrüßt in einem Schnellbrief 

vom 27.05.2020 ausdrücklich die Verlängerung des Optionszeitraumes bis zum 31.12.2022, 

gerade im Hinblick auf interkommunale Kooperationen. 
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Daher wird vorgeschlagen, die Option gemäß § 27 Absatz 22 Buchstabe a UStG weiterhin 

in Anspruch zu nehmen. 

Eine erneute Entscheidung des Rates ist trotz der gesetzlichen Regelung der automati-

schen Fortgeltung der abgegebenen Optionserklärung erforderlich, da die Beschlussfas-

sung zu Vorlage 2016/0232 sich nur auf den Zeitraum bis zum 01.01.2021 bezog.  

 

Anlage(n): 

ohne 

 

 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker 2020/0309 

Telefon: 02521 29-415 öffentlich 

Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Offenhalten von 

Verkaufsstellen in Beckum an drei Sonntagen im Jahr 2020 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beck-

um zur Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Ver-

kaufsstellen im Stadtteil Beckum an den Sonntagen 6. September, 4. Oktober und 

6. Dezember vom 26. August 2020 wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnungen erfolgt auf der Grundlage von § 6 

Absätze 1 und 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nordrhein-

Westfalen (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) in Verbindung mit den Verfahrensvorschriften 

zum Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen in §§ 27 ff. Gesetz über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen (Ordnungsbehördengesetz 

– OBG). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

Der Rat der Stadt Beckum beschloss in seiner Sitzung am 25.08.2020 die Ordnungsbehörd-

liche Verordnung der Stadt Beckum über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil 

Beckum an den Sonntagen 6. September, 4. Oktober und 6. Dezember. Der Rat stützte die 

Entscheidung auf den Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 

und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen zum Aktenzeichen IV B 2 „Festsetzung ver-

kaufsoffener Sonn- oder Feiertage nach § 6 LÖG NRW im Zusammenhang mit den Auswir-

kungen der Corona-Pandemie“. Der Erlass der Ordnungsbehördlichen Verordnung erfolgte 

trotz rechtlicher Unwägbarkeiten im Vertrauen darauf, dass die Rechtsauffassung des Mi-

nisteriums einer Überprüfung durch die Rechtsprechung standhalten würde. 

Für die Einzelheiten wird auf die Vorlage 2020/0231 verwiesen. 

Die Gewerkschaft ver.di stellte am 01.09.2020 beim Oberverwaltungsgericht für das Land 

Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) Normenkontrollanträge gegen die vom Rat beschlosse-

nen Ordnungsbehördlichen Verordnungen zu den Verkaufsöffnungen in den Stadtteilen 

Beckum und Neubeckum. Zugleich beantragte sie im Wege des einstweiligen Rechtsschut-

zes die vorläufige Untersagung der auf diese Verordnungen gestützten Verkaufsöffnungen. 

Mit Beschluss vom 04.09.2020 untersagte das OVG NRW die auf Grundlage der oben ge-

nannten Ordnungsbehördlichen Verordnung beabsichtigten Sonntagsöffnungen im Stadt-

teil Beckum. Der Beschluss liegt den Ratsfraktionen vor. Darin wird ausgeführt, dass die im 

Rat angeführten Erwägungen eine Verkaufsöffnung nicht rechtfertigen können. 

Ein Rechtsmittel gegen den Beschluss ist nicht statthaft. Die geplanten Sonntagsöffnungen 

können daher auf Grundlage dieser Verordnung endgültig nicht stattfinden. 

Zur zeitnahen Beendigung des noch laufenden Normenkontrollverfahrens in der Hauptsa-

che wird vorgeschlagen, die Verordnung aufzuheben. Dies erfolgt mittels neuer Verord-

nung (§ 34 Absatz 1 OBG). 

 

 

Anlage(n): 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beckum zur Aufhebung der Ordnungsbehörd-

lichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil Beckum an den 

Sonntagen 6. September, 4. Oktober und 6. Dezember vom 26. August 2020 

 



Anlage zur Vorlage 2020/0309  

 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beckum 

zur Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Ver-

kaufsstellen im Stadtteil Beckum an den Sonntagen 6. September, 4. Oktober und 

6. Dezember 2020 vom 26. August 2020 

Präambel 

Aufgrund § 6 Absatz 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nord-

rhein-Westfalen in Verbindung mit § 34 Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ord-

nungsbehörden wird von der Stadt Beckum als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß Be-

schluss des Rates vom _________ für das Stadtgebiet Beckum folgende ordnungsbehördli-

che Verordnung erlassen: 

§ 1 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung vom 26. August 2020 über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen im Stadtteil Beckum an den Sonntagen 6. September, 4. Oktober und 

6. Dezember 2020 wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Schulte 2020/0220 

Telefon: 02521 29-450 öffentlich 

Förderung der Kindertagespflege 

– Corona-Überbrückungshilfe 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 

30.09.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Richtlinie zur Corona-Überbrückungshilfe 2020 für 

die Kindertagespflege wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch den Beschluss entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwal-

tungsbetrieb zuzuordnen sind. Für die Corona-Überbrückungshilfe 2020 fallen Aufwen-

dungen in Höhe von bis zu 75.000 Euro an. 

Finanzierung 

Die Förderung der Kindertagespflege ist unter dem Produktkonto 060701.533101/733101 

– Förderung von Kindern in Kindertagespflege – in Höhe von 1.500.000 Euro für das Haus-

haltsjahr 2020 ausreichend veranschlagt. 

Die Höhe der Aufwendungen ist vor allem von der Zahl der in Kindertagespflege geförder-

ten Kinder und dem genutzten Betreuungsumfang abhängig.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Entscheidung über Richtlinie zur Corona-Überbrückungshilfe 2020 für die Kindertages-

pflege erfolgt auf der Grundlage der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 90 Sozialgesetzbuch (SGB) Ach-

tes Buch (VIII), §§ 5 und 23 Absätze 1, 3 und 5 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung 

von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – für das Land Nordrhein-Westfalen. 
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Demografischer Wandel 

Unter anderem die seit einigen Jahren wieder steigenden Geburten- und damit Kinderzah-

len führen zu einer veränderten Bevölkerungsstruktur. Für die lokale Bedarfsplanung sind 

darüber hinaus Wanderungsbewegungen (Zu- und Wegzüge) von großer Bedeutung. 

Durch den massiven Ausbau der Kinderbetreuung wurden bereits bessere Möglichkeiten 

zur frühkindlichen Kinderbetreuung beziehungsweise einer ganztägigen Kinderbetreuung 

geschaffen. Im Zusammenhang mit den steigenden Geburten ist ein weiterer Ausbau der 

Plätze in Kindertagespflege erforderlich. 

Damit die bisherigen Erfolge beim Ausbau der Kindertagespflege erhalten bleiben, ist die 

vorübergehende Corona-Überbrückungshilfe erforderlich. 

Erläuterungen 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Eltern mit der Inanspruchnahme einer Kinderta-

gespflege zurückhaltend. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ab Beginn des Jahres 2021 

die Inanspruchnahme wieder zunehmen wird. Derzeit liegen bereits 5 Anträge für Janu-

ar 2021 vor. Laut der Fachberatung Kindertagespflege richten sich derzeitige Anfragen 

meist auf einen Betreuungsstart im kommenden Frühjahr 2021. 

Die Corona-Überbrückungshilfe dient der Absicherung der Kindertagespflegepersonen auf 

einem angemessenen Niveau und damit der Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Kin-

dertagespflege für zukünftige Bedarfe in der der Stadt Beckum. Ohne die Förderung be-

steht die Gefahr, dass Kindertagespflegepersonen sich dauerhaft umorientieren oder durch 

die Arbeitsverwaltung angehalten werden, sich für andere Mangelberufe – insbesondere 

Altenpflege – umschulen zu lassen und zukünftig nicht mehr für die Kindertagesbetreuung 

zur Verfügung stehen. 

Kindertagespflegepersonen sind grundsätzlich selbständig tätig und tragen damit ein be-

sonderes finanzielles Risiko. Dies ist den Kindertagespflegepersonen auch bewusst. Mit der 

Überbrückungshilfe wird daher auch nur ein Teil des Risikos für kurze Zeit aufgefangen. 

Unter normalen Umständen gehen die Belegungszahlen der Kindertagespflege regelhaft 

zum Beginn des Betreuungsjahres leicht zurück. Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie 

ist dies aber deutlich ausgeprägter und langanhaltender als in den Vorjahren. Mit Beginn 

des neuen Betreuungsjahres sind 35 Kinder weniger in Betreuung als im August des Vor-

jahres. Es sind jedoch Tendenzen erkennbar, dass die Betreuungszahlen ab Januar 2021 

wieder zunehmen werden. Deshalb läuft die Überbrückungshilfe zum 31.12.2020 aus. 

Die Höhe und Dauer der Überbrückungshilfe orientiert sich am Sozialdienstleister-

Einsatzgesetz (SodEG), das zur Absicherung sozialer Dienstleisterinnen und Dienstleister 

während der Corona-Pandemie dient. Das SodEG greift nur bei coronabedingten gesetzli-

chen Einschränkungen der sozialen Dienstleistung. In Nordrhein-Westfalen gibt es diese 

für die Kindertagespflege seit 08.06.2020 nicht mehr, gleichwohl leiden die Kindertages-

pflegepersonen unter der coronabedingt geringeren Nachfrage nach Betreuungsplätzen. 

Gefördert werden Kindertagespflegepersonen, die von Januar bis Juli 2020 mindestens 

1 Kind aus Beckum für mindestens 3 Monate betreuen und dafür eine Geldleistung von der 

Stadt Beckum erhalten haben. 
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Die Förderung greift nur, wenn die laufende Geldleistung wegen mangelnder Belegung 

geringer als 75 Prozent der durchschnittlichen Geldleistung der Stadt Beckum der ersten 

7 Monate des Jahres 2020 ist. Geldleistungen anderer Jugendämter bleiben bei der Bemes-

sung unberücksichtigt. 

Erhält die Kindertagespflegeperson ab August 2020 von einem anderen Jugendamt eine 

höhere Geldleistung als den Durchschnitt der Geldleistung der ersten 7 Monate des Jahres, 

wird der Unterschiedsbetrag von der Überbrückungshilfe abgezogen, um eine Überfinan-

zierung auszuschließen. 

Die Kosten für die Kindertagespflege sind daher in dem Produktkonto 

060701.533101/733101 – Förderung von Kindern in Kindertagespflege – in Höhe von 

1.500.000 Euro ausreichend veranschlagt. 

Die Kosten der Überbrückungshilfe werden allein durch die Stadt Beckum getragen. Diese 

verringern sich mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsverhältnissen. 

Die Richtlinie Corona Überbrückungshilfe 2020 ist eine vorübergehende Ergänzung der 

Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege. Die Entscheidung fällt 

daher in die Zuständigkeit des Rates.  

 

Anlage(n): 

Richtlinie Corona-Überbrückungshilfe 2020 

 



Anlage zur Vorlage 2020/0220 

 

Richtlinie der Stadt Beckum zur Gewährung von Überbrückungshilfen für die Kinder-

tagespflege zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie 

(Corona-Überbrückungshilfe) 

Inhaltsverzeichnis: 

Präambel ................................................................................................................................................................ 2 

1 Zuwendungszweck ..................................................................................................................................... 2 

2 Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger .............................................................................. 2 

4 Zuwendungsvoraussetzungen, Höhe der Zuwendung ................................................................. 2 

5 Verfahren ....................................................................................................................................................... 3 

6 In- und Außerkrafttreten .......................................................................................................................... 3 
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Präambel 

Auf Grundlage der §§ 22 bis 26 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und 

Jugendhilfe – in Verbindung mit dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kin-

dern – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – sowie § 5 

Absatz 2 Nummer 1 Satzung für das Jugendamt der Stadt Beckum hat der Ausschuss für 

Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Beckum am _________ folgende Richtlinie be-

schlossen: 

1 Zuwendungszweck 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Eltern mit der Inanspruchnahme einer Kin-

dertagespflege zurückhaltend. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ab Beginn des 

Jahres 2021 die Inanspruchnahme wieder zunehmen wird. Die Corona-

Überbrückungshilfe dient der Absicherung der Kindertagespflegepersonen auf einem 

angemessenen Niveau und damit der Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Kinder-

tagespflege für zukünftige Bedarfe in der Stadt Beckum. 

2 Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger 

Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger sind Kindertagespflegepersonen be-

ziehungsweise bei Kindertagespflegpersonen im Anstellungsverhältnis die jeweiligen 

Anstellungsträger, die in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Juli 2020 eine Geldleis-

tung nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege 

erhalten haben. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen, Höhe der Zuwendung 

(1) Die Überbrückungshilfe wird monatlich für die Zeit von August bis Dezember 

2020 gezahlt. 

(2) Voraussetzung ist, dass die Kindertagespflegeperson in der Zeit vom 

1. Januar 2020 bis 31. Juli 2020 mindestens 1 Kind aus Beckum für mindestens 

3 Monate betreut und dafür eine Geldleistung von der Stadt Beckum erhalten 

hat und die laufende Geldleistung ab August 2020 nach der Satzung Kinderta-

gespflege wegen mangelnder Belegung geringer ausfällt als der Durchschnitt 

der erste 7 Monate des Jahres. 

(3) Die maximale Höhe der Überbrückungshilfe beträgt 75 Prozent der bisherigen 

durchschnittlichen Geldleistung und bemisst sich nach der Formel: 

Summe der Geldleistung Januar bis Juli 2020 
 x 0,75 

7 Monate 

(4) Von der Überbrückungshilfe wird die laufende Geldleistung abgezogen. 

(5) Geldleistungen anderer Jugendämter werden bei der Bemessung der Überbrü-

ckungshilfe nicht berücksichtigt. 

(6) Erhält die Kindertagespflegeperson ab August 2020 von einem anderen Jugend-

amt eine höhere Geldleistung als den Durchschnitt der Geldleistung der ersten 

7 Monate des Jahres, wird der Unterschiedsbetrag von der Überbrückungshilfe 

abgezogen. 



Corona-Überbrückungshilfe 5/07 

- 3 - 

5 Verfahren 

(1) Die Überbrückungshilfe wird nur auf Antrag ausgezahlt. Die Formulare dazu 

stellt die Verwaltung zur Verfügung. 

(2) Veränderungen während des Zuwendungszeitraumes werden in einer Endab-

rechnung bis 20. Februar 2021 ausgeglichen. 

6 In- und Außerkrafttreten 

Die Richtlinie tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und am 

31. Dezember 2020 außer Kraft. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2020/0287 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Förderantrag im Rahmen der Städtebauförderung zum "Investitionspakt zur Förderung 

von Sportstätten" 2020 für Instandsetzungsarbeiten an der Tennisanlage im 

Sportzentrum Harberg 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Beantragung einer Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung zum „Investitions-

pakt zur Förderung von Sportstätten“ 2020 für Instandsetzungsarbeiten an der Tennisanla-

ge im Sportzentrum Harberg in Höhe von insgesamt 170.000 Euro wird zugestimmt. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten belaufen sich auf rund 170.000 Euro. Bei einer Bewilligung für das Pro-

grammjahr 2020 beträgt die Zuwendung 170.000 Euro, es verbleibt somit kein städtischer 

Eigenanteil. 

Finanzierung 

Die Kosten für die Instandsetzungsarbeiten und die Zuwendung sind im Entwurf des Haus-

haltsplanes 2021 bei der Investitionsmaßnahme 00132601 – Tennisanlage Sportzentrum 

Harberg – zu veranschlagen. 

 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur 

Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Förderrichtlinien Stadterneuerung) des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 22.10.2008. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

TOP Ö  11TOP Ö  11



- 2 - 

Erläuterungen 

Die Landesregierung hat zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stär-

kung der Zukunftsfähigkeit des Landes ein „Investitionspaket für Kommunen“ beschlossen. 

Ein Bereich dieses Investitionspaketes ist der „Investitionspakt zur Förderung von Sport-

stätten“ für die Jahre 2020 und 2021, ein gemeinsam von Bund und Land neu aufgelegtes 

Städtebauförderprogramm. Für das Programmjahr 2020 sollen 47 Millionen Euro in Nord-

rhein-Westfalen zur Verfügung gestellt werden, für das Programmjahr 2021 

31 Millionen Euro. Voraussichtlich wird dieses neue Städtebauförderprogramm auch für die 

Jahre 2022 bis 2024 fortgesetzt werden. 

Der Fördersatz für Maßnahmen aus diesem Investitionspakt beträgt 90 Prozent der zuwen-

dungsfähigen Ausgaben (Bundesbeteiligung 75 Prozent, Landesbeteiligung 15 Prozent). 

Für Maßnahmen in dem Programmjahr 2020 übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen 

zusätzlich den auf die Kommunen entfallenden Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent. An-

tragsfrist für das Programmjahr 2020 ist der 16.10.2020. 

Die Finanzhilfen können eingesetzt werden für Gebäude und Einrichtungen, die zur Aus-

übung von einer oder mehreren Sportarten dienen und Anlagen für den Breitensport, die 

die körperliche Fitness, den Ausgleich von Bewegungsmangel sowie den Spaß am Sport 

befördern. Die Maßnahmen müssen nicht zwangsläufig in einem bestehenden Programm-

gebiet der Städtebauförderung liegen. 

Die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten an der Tennisanlage im Sportzentrum 

Harberg wurde gemäß der Zuständigkeitsordnung dem Ausschuss für Bauen, Umwelt, 

Energie und Vergaben in der Sitzung am 21.07.2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt (siehe 

Vorlage 2020/0205 und Niederschrift zur Sitzung). Um eine Betriebssicherheit zu gewähr-

leisten und zukünftig die Anlage zu einem attraktiven Treffpunkt aller Einwohnerinnen und 

Einwohner der Stadt Beckum weiterzuentwickeln sind demnach folgende Instandset-

zungsmaßnahmen durchzuführen: 

1. Begradigung der Böschungsabsenkungen, 

2. Anhebung der in Teilbereichen abgesackten Tennisplätze 2, 3 und 4 (in Zusammen-

hang mit Nummer 1), 

3. Erneuerung der Zaunanlage (äußerer Ring und Innenbereich), 

4. Sanierung kleinerer Betonausbrüche. 

Diese Instandsetzungsarbeiten können ohne weitere erforderliche Vorbereitungsmaßnah-

men ausgeschrieben und umgesetzt werden, sodass ein Förderantrag bereits bis zum 

16.10.2020 für das Programmjahr 2020 möglich ist. Für weitere Maßnahmen ist beabsich-

tigt, die Planungen fortzusetzen und gegebenenfalls Förderanträge für die nächsten Pro-

grammjahre zu stellen. 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-

Westfalen plant, das Programm für diesen Investitionspakt Anfang Dezember 2020 zu ver-

öffentlichen. Ab dann gilt die Zustimmung zu einem förderunschädlichen vorzeitigen Maß-

nahmenbeginn als erteilt, sodass die Instandsetzungsarbeiten ausgeschrieben und mit der 

Maßnahme begonnen werden darf. Es ist jedoch mit einer hohen Überzeichnung dieses 

Förderprogrammes zu rechnen. Für Maßnahmen, die nicht in dem Programmjahr 2020 be-

rücksichtigt werden, kann für das Programmjahr 2021 (Antragsfrist 15.01.2021) erneut ein 

Förderantrag gestellt werden. Für diese Maßnahmen verbleibt dann nach aktuellem Stand 

ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. 
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Anlage(n): 

ohne 

 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2020/0293 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum  

– Beschluss über die Anregungen zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

– Beschluss der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Beckum 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

06.10.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum eingegangenen 

Anregungen werden, wie in Anlage 5 zur Vorlage dargestellt, behandelt. 

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum wird, wie in Anlage 6 

zur Vorlage dargestellt, beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten für die Erarbeitung der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die 

Stadt Beckum betragen 38.907,05 Euro. 

Finanzierung 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2020 als Ermächtigungsüber-

tragung aus dem Jahr 2019 unter dem Produktkonto 090101.529110/729110 – Aufwand 

Einzelhandelskonzept – zur Verfügung. 

 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Das Einzelhandelskonzept wird in kommunaler Selbstverwaltung auf Grundlage des Lan-

desentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) erstellt. 

Demografischer Wandel 

Eine wichtige Aufgabe ist es, die Bevölkerung – bei sich ändernden Strukturen und Kon-

sumverhalten – in Zukunft bedarfsgerecht mit Gütern des täglichen Bedarfs und darüber 

hinaus versorgen zu können. Das Einzelhandelskonzept kann hierzu einen Beitrag leisten. 
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Erläuterungen 

Die Stadt Beckum hat im Jahr 2009 ein gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept erarbeitet, 

das durch den Rat im Jahr 2010 als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen wur-

de. Seither haben sich erhebliche Veränderungen der Einzelhandelssituation und der Rah-

menbedingungen ergeben. 

Das Konzept wird daher fortgeschrieben und ein neues gesamtstädtisches Beckumer Ein-

zelhandelskonzept erstellt. 

Das Einzelhandelskonzept soll die gesamtstädtische Analyse der Einzelhandelssituation 

beinhalten und als Handlungskonzept für die zukünftige Planung des Einzelhandels in 

Beckum dienen. Weiterhin soll es als Instrument zur Steuerung der Einzelhandelsentwick-

lung als zu berücksichtigendes Entwicklungskonzept gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 11 Bau-

gesetzbuch Verwendung finden, um unter anderem die Möglichkeit eines Ausschlusses 

oder die Zulässigkeit von zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gegebe-

nenfalls im Rahmen von Bauleitplanverfahren begründen zu können. 

Nach umfangreichen Vorarbeiten und Analysen wurden 2 Ortsbegehungen und 

3 Besprechungstermine eines Arbeitskreises durchgeführt. Teilgenommen haben neben 

dem beauftragten Büro und der Verwaltung auch Vertreter der Bezirksregierung Münster, 

der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, des Einzelhandelsverbands Westfalen-

Münsterland, der Handwerkskammer Münster sowie der City.Initiative.Beckum e. V. und 

des Gewerbevereins Neubeckum. Dabei wurden die Ergebnisse der Strukturanalyse und 

Befragungen intensiv diskutiert und die wesentlichen Eckpunkte der künftigen Einzelhan-

delsentwicklung erarbeitet. 

Nach diesen Vorarbeiten, Abstimmungen und einem ersten Ergebnisbericht im Ausschuss 

für Stadtentwicklung und Demografie wurden durch einen Vertreter der beauftragten 

Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB aus Dortmund in der Sitzung 

am 11.12.2019 die wesentlichen Inhalte der künftigen Einzelhandelsentwicklung darge-

stellt. 

Zentrale Punkte waren dabei die Ermittlung von Potenzialen sowie konzeptionelle Aussa-

gen zu den zentralen Versorgungsbereichen, der Nahversorgung und der Sonderstandorte. 

Darüber hinaus wurde ein Vorschlag zur Anpassung der Beckumer Sortimentsliste und der 

künftigen Steuerungsleitsätze vorgestellt (siehe Vorlage 2019/0315). 

Der Ausschuss hat den vorgeschlagenen Inhalten zur künftigen Entwicklung des Einzelhan-

dels nach Diskussion im Wesentlichen zugestimmt und das Büro wurde beauftragt, den 

Entwurf des Einzelhandelskonzeptes auf Grundlage der dargestellten Ergebnisse und Vor-

gaben zu erstellen. 

Der Entwurf zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurde in der Sitzung des Aus-

schuss für Stadtentwicklung und Demografie am 23.06.2020 vorgestellt und die Beteili-

gung der betroffenen Behörden, der Nachbarkommunen und der Öffentlichkeit beschlos-

sen (siehe Vorlage 2020/0079). 

Die Beteiligung wurde in der Zeit vom 20.07.2020 bis zum 31.08.2020 durchgeführt. Seitens 

der Öffentlichkeit und der Nachbarkommunen wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 
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Zum Inhalt des Entwurfs der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurden 

4 Stellungnahmen abgegeben: 

 Kreis Warendorf – Stellungnahme vom 10.08.2020 (siehe Anlage 1 zur Vorlage), 

 Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen – Schreiben vom 26.08.2020 (siehe 

Anlage 2 zur Vorlage), 

 Bezirksregierung Münster – Schreiben vom 31.08.2020 (siehe Anlage 3 zur Vorlage), 

 Handelsverband Nordrhein-Westfalen, Westfalen – Münsterland – Schreiben vom 

31.08.2020 (siehe Anlage 4 zur Vorlage). 

Die Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB hat die Stellungnahmen 

geprüft und hierzu Abwägungsvorschläge erarbeitet. Diese sind als Anlage 5 zur Vorlage 

beigefügt. 

Ein Vertreter der Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB wird in der 

Sitzung anwesend sein und auf Wunsch die jeweiligen Punkte erläutern. 

Sofern den Abwägungsvorschlägen zugestimmt wird, kann die als Anlage 6 zur Vorlage 

beigefügte Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes beschlossen werden. 

 

 

Anlage(n): 

1 Stellungnahme des Kreises Warendorf 

2 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 

3 Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

4 Stellungnahme des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, Westfalen – Münsterland 

5 Abwägungstabelle 

6 Endbericht 

 

 



Stellungnahme(n) (Stand: 11.08.2020)

Sie betrachten: Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Verfahrensschritt: Beteiligung der Öffentlichkeit, betroffener Behörden und Nachbarkommunen

Zeitraum: 20.07.2020 - 31.08.2020

Behörde: Kreis Warendorf - Der Landrat

Frist: 31.08.2020 

Stellungnahme: Erstellt von: Erhard Ziller, am: 10.08.2020 , Aktenzeichen: -

Stellungnahme

Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich keine Anregungen und Bedenken.

Hinweis:
Bezüglich der neuen Sortimentsliste empfiehlt es sich, diese in die textlichen Festsetzungen /
Begründung der entsprechenden Bauleitpläne zu übernehmen bzw. die vorhandene Liste derer
entsprechend zu aktualisieren.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Erhard Ziller
Planungsrecht
Hinweis: Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt und ist daher nicht unterschrieben.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

Anlage 1 zur Vorlage 2020/0293
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Stadt Beckum 
Ralf Bzdok 
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Wirtschaftsförderung 
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59248 Beckum 

Industrie- und Handelskammer 
Nord Westfalen 
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48151 Münster 
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Ansprechpartner: 
Christian Paasche 

Telefon 0251 707-228 
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26. August 2020

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 1/4

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Beckum 

hier: Beteiligung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

Ihr Schreiben vom 17.07.2020; Unser Zeichen: 116001 

Sehr geehrter Herr Bzdok, 

für die Übersendung des Entwurfs zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der 

Stadt Beckum bedanken wir uns. Gerne nehmen wir hierzu wie folgt Stellung. 

Einzelhandelskonzepte sind ein wirkungsvolles Instrument für eine gezielte Entwicklung des 

örtlichen Einzelhandels. Sie verhindern nicht den Wettbewerb, sondern lenken die Entwick-

lungen auf geeignete Standorte und vermeiden so städtebauliche Fehlentwicklungen. Sie 

schaffen Klarheit über die Vorstellungen der Kommune und geben Investitions- und 

Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer. Die Erarbeitung bzw. Fortschreibung von 

Einzelhandelskonzepten wird seitens der IHK Nord Westfalen ausdrücklich begrüßt. Für die 

Möglichkeit, uns im Rahmen der Fortschreibung einbringen zu können, bedanken wir uns.  

Das beauftragte Gutachterbüro, Stadt+Handel aus Dortmund, hat unseres Erachtens die 

empirische Erhebung umfangreich und im Wesentlichen korrekt durchgeführt. Im Bereich 

von Marktabgrenzung sowie Prognose von Kaufkraftentwicklungen und Umsatzerwartungen 

liegen immer gewisse Unwägbarkeiten. Die Aussagen des Gutachterbüros beruhen auf 

nachvollziehbaren Annahmen, so dass eine verlässliche Basis für die konzeptionellen 

Empfehlungen zur zukünftigen Steuerung des Einzelhandels besteht.  

Zu den hierauf aufbauenden konzeptionellen Empfehlungen im Rahmen der Fortschreibung 

des Einzelhandelskonzeptes nehmen wir wie folgt Stellung.  
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Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 
 

Bewertung der Leitlinien und Ziele zur Einzelhandelsentwicklung 
Mit Hilfe des räumlichen Entwicklungsleitbildes und der Zielvorstellungen wird ein schlüs-
siger, nachvollziehbarer und auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmter Rahmen definiert, 
an dem sich künftige Entscheidungen zur Einzelhandelsentwicklung zu orientieren haben.  
 
Bewertung des Standortkonzepts – zentrale Versorgungsbereiche  

In dem Standortkonzept werden die Versorgungsschwerpunkte im Sinne einer räumlich-

funktionalen Arbeitsteilung in ein hierarchisches Zentrenmodell gegliedert und es werden 

Versorgungsfunktionen zugewiesen. In Beckum besteht das Standortsystem aus dem 

Hauptzentrum Beckum, dem Stadtteilzentrum Neubeckum, den solitären Nahversorgungs-

standorten mit und ohne besonderer Versorgungsfunktion, den sonstigen Lagen sowie dem 

Sonderstandort Grevenbrede. 

 

Die angepassten räumlichen Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche sowie die 

Neueinordnung einzelner Standortbereiche sind im Wesentlichen nachvollziehbar. 

Entsprechende städtebauliche Begründungen hierzu liegen vor. Die formulierten räumlichen 

Zielvorstellungen der einzelnen Standortbereiche sind geeignet, die Versorgungsfunktion 

der Gesamtstadt Beckum zu stärken und zu entwickeln.  

 

Bewertung des Standortkonzepts – Nahversorgung 

Im Rahmen des Nahversorgungskonzeptes werden die Kriterien und Empfehlungen zu den 

Nahversorgungsstandorten in den sonstigen Lagen formuliert. Die Kriterien sind im Wesent-

lichen nachvollziehbar. Die hiermit verbundenen Entwicklungsoptionen (u.a. hinsichtlich der 

Dimensionierung) bedürfen im nachgelagerten Verfahren einer Einzelfallprüfung. Im 

Rahmen des konkreten Bauleitplanverfahrens hat die Weiterentwicklung dieser Standort-

lagen zumindest ab der Schwelle der Großflächigkeit unter Beachtung der Zielvorgaben des 

LEP NRW (u.a.  Ziel 6.5-2) sowie unter Berücksichtigung des Einzelhandelserlasses NRW 

(u.a. Abgrenzung Nahbereich, Nahversorgungsbezug etc.) zu erfolgen. 

 

Der Standortbereich an der Cheruskerstraße wird nunmehr als Nahversorgungsstandort 

ausgewiesen, wenngleich die formulierten Kriterien hierzu nur in Teilen erfüllt sind (fehlende 

städtebauliche Integration). Bei einer Verbesserung der Standortrahmenbedingungen ist 

gemäß Konzept eine perspektivische Ausweisung als Nahversorgungsstandort mit 

besonderer Versorgungsfunktion denkbar (Kap. 7.3.1, S. 111). Wir empfehlen – analog zum 

perspektivischen Nahversorgungsstandort Netto, Neubeckumer Straße – auch hier den 

expliziten Hinweis, dass dies an einen deutlichen Zuwachs der Mantelbevölkerung sowie 

eine Verbesserung der städtebaulichen Integration gebunden ist.  
 
Bewertung des Sonderstandortkonzeptes: 

Der künftig einzige Sonderstandort Grevenbrede ist Ansiedlungsbereich für den 

großflächigen Einzelhandel mit einem nicht zentrenrelevanten Sortimentsschwerpunkt. Die 

Bündelung entsprechender Einzelhandelsbetriebe auf den definierten Bereich trägt mittelbar 

zu einem reduzierten Ressourcenverbrauch und einer besseren Auslastung örtlicher 

Infrastrukturen bei und wird daher begrüßt. Die Entwicklungsempfehlungen für den 

Standortbereich entsprechen den generellen Zielvorstellungen zur Einzelhandelssteuerung.  
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Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 
 

Bewertung des Sortimentskonzepts („örtliche Sortimentsliste“) 

Die örtliche Sortimentsliste stellt ein unverzichtbares Instrument zur Steuerung der 

Einzelhandelsentwicklung im Rahmen der Bauleitplanung sowie von Baugenehmigungs-

verfahren dar. Bei der Herleitung der örtlichen Sortimentsliste der Stadt Beckum sind die 

zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente anhand der örtlichen Gegebenheiten in 

nachvollziehbarer Weise festgelegt worden. Allerdings wird bei dem nahversorgungs-

relevanten Sortiment „Zoologischer Bedarf und lebende Tiere“ in der Auflistung auf den 

zoologischen Bedarf abgezielt. Die textlichen Ausführungen zielen indes – wie bereits im 

Arbeitskreis angeregt – auf „Heim- / Kleintierfutter“ ab. Dieser Widerspruch ist zu beheben.  
 
Bewertung der Handlungsgrundsätze 

Die Ansiedlungsregeln und Grundsätze konkretisieren die Ziele und bilden die Grundlage für 

die Bewertung einzelner Standorte hinsichtlich ihrer Eignung als Einzelhandelsstandort im 

Rahmen bauleitplanerischer Abwägungen bzw. von Baugenehmigungsverfahren. Auch 

zeigen sie konkrete Standort- und Entwicklungsperspektiven auf und verbessern die 

Planungssicherheit. Die formulierten Ansiedlungsregeln sind aus unserer Sicht grundsätzlich 

geeignet, die gemeindlichen Ziele zur Einzelhandelsentwicklung umzusetzen.  

 

Bei dem Leitsatz I empfehlen wir – analog zu den Ansiedlungsregeln das nahversorgungs-

relevanten Einzelhandels (Leitsatz II) – den expliziten Hinweis, dass in städtebaulich nicht 

integrierten Lagen der zentrenrelevante Einzelhandel ausgeschlossen ist.  

 

Bei dem Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten (Leitsatz III) ist insbesondere 

eine Entwicklung am Sonderstandort zu prüfen. Die weiteren Gewerbe- und Industriegebiete 

sind aus unserer Sicht von Einzelhandel eher freizuhalten. Wir empfehlen daher den Aus-

schluss von Einzelhandel in Gewerbe- und Industriegebieten ohne Einzelhandels-

vorprägung, um das Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen nicht zu „verknappen“.  

 
Der Leitsatz IV bietet bestehenden Betrieben faktisch einen „aktiven Bestandsschutz“ im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung anhand definierter Kriterien. Aus unserer Sicht sollte dieser 
Leitsatz nur unter Berücksichtigung aller angeführter Kriterien Anwendung finden. Bei 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben kann eine Erweiterung zudem nur unter Beachtung 
des Ziels 6.5-7 des LEP NRW begründet werden.  
 
Lt. Fußnote 48 ist eine Verkaufsflächenerweiterung innerhalb der Geltungsdauer des 
Konzeptes zulässig. Dies stellt de facto nur eine zeitliche Befristung dar mit der Konse-
quenz, dass über die Jahre dennoch ein sukzessiver Ausbau möglich ist bzw. durch eine 
Konzeptfortschreibung ermöglicht werden kann. Wir empfehlen daher – auch als Ergebnis 
des Arbeitskreises – die Streichung der Ausführungen zur Geltungsdauer bzw. der Fußnote. 
 
Der Leitsatz V ermöglicht eine Anpassung der räumlichen Grenzen zentraler Versorgungs-
bereiche. Wir begrüßen, dass zur Änderung des zentralen Versorgungsbereichs ein Rats-
beschluss erforderlich ist. Es sollte im Vorfeld allerdings auch eine (informelle) Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange bzw. Fachbehörden erfolgen.  
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Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 
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In der Ansiedlungsregel VI wird für den kleinflächigen Annex-Handel eine Ausnahmeregel 

definiert. Im Einzelfall kann eine weitere Begrenzung notwendig sein, damit sich der Annex-

Handel nicht zu einem selbständigen Einzelhandel mit beachtlichem städtebaulichem 

Gewicht entwickelt. Empfehlenswert kann die notwendige Unterordnung durch eine absolute 

oder relative Beschränkung der Verkaufsfläche sein (siehe Kuschnerus et al., Der 

standortgerechte Einzelhandel, 2. Auflage 2018, S. 305). Entsprechende Empfehlungen im 

Rahmen des Einzelhandelskonzeptes können die Steuerungswirkung erhöhen.  

 

Sonstiges 
Wir begrüßen die Ausführungen zu den verkaufsoffenen Sonntagen. Verkaufsoffene 
Sonntage sind ein wichtiges Instrument zur Profilbildung der Stadt und eine Möglichkeit für 
den stationären Einzelhandel, seine Leistungsfähigkeit und seinen Service zu präsentieren. 
Einzelhandelskonzepte können als ergänzende Begründung im Rahmen der Beantragung 
von verkaufsoffenen Sonntagen herangezogen werden. Wir empfehlen daher bereits im 
Rahmen des Einzelhandelskonzeptes zu prüfen, ob zusätzlich eine besondere 
„Problemlage“ oder eine konkrete Gefährdungssituation (Leerstände, Mindernutzungen, 
Frequenzrückgänge o.ä.) besteht, die als weiteren rechtfertigenden Sachgrund („öffentliches 
Interesse“) eine Ausnahme von dem Sonn- und Feiertagsschutz darstellen kann.  
 
Wir weisen weiter darauf hin, dass das Konzept erst durch einen politischen Beschluss eine 
Bindungswirkung innerhalb der Verwaltung entwickelt. Die Erfolge solcher Konzepte hängen 
zudem von einer konsequenten Umsetzung in der Stadtentwicklung ab, d.h. die Empfehlun-
gen des Konzeptes müssen durch Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren umgesetzt 
werden. So wird eine hohe Planungs- und Rechtssicherheit für alle Akteure erlangt. 

 
Abschließend empfehlen wir – sofern nicht bereits erfolgt – sich für ein laufendes Monitoring 
die erfassten Einzelhandelsdaten zur eigenen Verwendung auszuhändigen zu lassen. Diese 
können dann laufend aktualisiert und Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen werden.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Christian Paasche    

 



Bezirksregierung Münster

28.08.2020 

Seite 1 von 5 

Aktenzeichen: 
32.02.570008-004/2019.0001 

Auskunft erteilt: 
Michael Wolf 

Durchwahl: 
+49 (0)251 411-1795 , ?

Telefax:
+49 (0)251 411-81795

Raum: 303 , ? 

E-Mail:
Michael.Wolf
@brms.nrw.de

Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Bitte verwenden Sie 
ausschließlich die geänderte 
Post- und Lieferanschrift: 
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 

Dienstgebäude: 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV - Haltestellen: 
Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Grünes Umweltschutztelefon: 
+49 (0)251 411 – 3300

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-Thürin-
gen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 
DE59ZZZ00000094452 

Stadt Beckum 
Fachdienst Stadtplanung 
und Wirtschaftsförderung 
z. Hd. Herrn Ralf Bzdok
Postfach 18 63
59248 Beckum

Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Beckum 
Landesplanerische Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung 

Ihr Schreiben vom 17.07.2020 

Sehr geehrter Herr Bzdok, 

für die Beteiligung der Bezirksregierung bei der Fortschreibung des Ein-
zelhandelskonzeptes der Stadt Beckum danke ich Ihnen. 
Aus raumordnerischer Sicht ist von Bedeutung, inwieweit die Aussagen 
des Konzepts mit den Zielen und Grundsätzen in Kapitel 6.5 des Lan-
desentwicklungsplans NRW abgestimmt sind. Besondere Schwerpunkt 
sind hierbei die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche (ZVB) 
und die ortsspezifische Sortimentsliste der Stadt Beckum. 

Abgrenzung der Zentralen Versorgungsbereiche Beckum und Neu-
beckum 

Der Entwurf des Konzepts sieht für das Gebiet der Stadt Beckum wie 
bisher mit dem "Hauptgeschäftszentrum Beckum" und dem "Stadtteil-
zentrum Neubeckum" zwei zentrale Versorgungsbereiche vor. Gegen-
über dem bisherigen Konzept werden diese Bereiche in einigen Randla-
gen reduziert bzw. geringfügig erweitert. 

Anlage 3 zur Vorlage 2020/0293
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Aus landesplanerischer Sicht sind diese Abgrenzungen nachvoll-
ziehbar. 
 
 
Nahversorgung 
 
Der Konzeptentwurf weist mehrere Standorte mit Lebensmittelbetrieben 
in Beckum und in Neubeckum als Nahversorgungsstandorte zur wohn-
ortnahen Versorgung mit entsprechenden Sortimenten aus. In diesem 
Rahmen erfolgt eine besondere Betrachtung der Nahversorgungssitua-
tion im Beckumer Süden. Zu den Standorten werden Entwicklungsziele 
und -empfehlungen formuliert. 
Die zu ihrer Festlegung zugrunde gelegten Abgrenzungskriterien und 
das vorgeschlagene Prüfschema sind im Großen und Ganzen nachvoll-
ziehbar. Dies gilt auch für die Aufnahme einer Radfahrzeit von maximal 
10 Minuten bzw. 2 km-Radfahrdistanz. 
 
Allerdings sollten folgende Punkte bei den weiteren Abwägungen zur 
Konzeptaufstellung berücksichtigt werden: 
 
– Der Unterschied zwischen Ziel 2 und Ziel 3 der Empfehlung zur Nah-

versorgung wird nicht deutlich, denn im Zweifelsfall würde Ziel 2 im 
Hinblick auf eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung immer greifen. 
Hier sollte eine Klarstellung zu Ziel 3 erfolgen. 

 
– Der Nahversorgungsstandort "Lippweg" (Aldi) ist zwar verkehrlich be-

sonders gut erreichbar, liegt aber nur 150 m von einem Lebensmittel-
einzelhandelsstandort im ZVB entfernt und steht als Standort somit in 
Konkurrenz zu dem Standort im ZVB. Insofern sollte bei den Entwick-
lungszielen darüber nachgedacht werden, auf die Kennzeichnung 
"mit besonderer Nahversorgungsfunktion" bei diesem Standort zu 
verzichten. 

 
– Die Einstufung des Standorts "Mark I" (Lidl) in Neubeckum als nur be-

dingt integriert und damit als Bestandsstandort wird geteilt. Aus lan-
desplanerischer Sicht ist darauf hinzuweisen, dass der Standort der-
zeit in einem regionalplanerisch festgelegten Bereich für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen (GIB) liegt. Mit Blick auf Ziel 6.5-1 des 
LEPs NRW hat er damit keine Entwicklungschancen. 
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– Zum Prüfschema in Abschnitt 7.4 ist anzumerken, dass die empfohle-
nen Schritte zwar plausibel sind. Dennoch sind sie für landesplaneri-
schen Anpassungsverfahren nicht bindend, da hier bei der Prüfung 
insbesondere auf Einhaltung der Vorgaben von Ziel 6.5-2 in Verbin-
dung mit Ziel 6.5-3 LEP NRW abzustellen ist. Dies gilt insbesondere 
auch für die Ausführungen zur Spannweite von Kaufkraftabschöpfun-
gen bis zu 45 %, in Ausnahmefällen bis zu 50 %. 
 
In diesem Zusammenhang wird die Aufnahme einer 50 %-Ausnahme 
in das Prüfkriterium sehr kritisch beurteilt. Anhaltspunkte, unter wel-
chen Gesichtspunkten eine solche Ausnahme städtebaulich greifen 
könnte, werden im Entwurf nicht genannt. Somit suggeriert die Aus-
nahme potenziellen Investoren im Falle angedachter Erweiterungen 
von Nahversorgungsstandorten vielmehr, mehr Kaufkraft außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche binden zu können und damit auch 
mehr Verkaufsflächen realisieren zu können. Dies geht letztlich zu 
Lasten der Innenstädte, selbst wenn die Auswirkungen nicht als "we-
sentliche Beeinträchtigung" einzustufen sind. Es wird daher empfoh-
len, auf die Nennung einer Ausnahmemöglichkeit im Konzept zu ver-
zichten. Wie in Fußnote 41 zurecht erwähnt, ist die Höhe der Kauf-
kraftabschöpfung letztlich Gegenstand einzelfallbezogener Verträg-
lichkeitsbewertungen. 

 
 
Beckumer (Sortiments-) Liste 
 
Die künftige Sortimentsliste der Stadt Beckum weist Änderungen auf, 
die teilweise auf einer stärkeren Differenzierung bisheriger Sortiments-
gruppen in Zentrenrelevanz und Nicht-Zentrenrelevanz sowie auf Zu-
sammenlegungen bisheriger kleinerer Sortimentsgruppen beruhen. 
Hierzu ist Folgendes anzumerken: 
 
– Durch die Zusammenfassung von Sportbekleidung und Sportartikel 

als zentrenrelevant und die gleichzeitige Ausklammerung von Reit-
sportartikeln als nicht zentrenrelevant könnte der Eindruck entstehen, 
dass auch Reitsportbekleidung in der Beckumer Liste als nicht zen-
trenrelevant eingestuft wird. Dies würde aber der Anlage 1 zu Kapitel 
6.5 des LEPs NRW widersprechen, da Sportbekleidung stets als zen-
trenrelevant einzustufen ist und nur bei Teilsortimenten der Sportarti-
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kel Ausnahmemöglichkeiten bestehen. Um eine entsprechende Klar-
stellung in der Sortimentsliste, z. B. durch den Zusatz "(ohne Reit-
sportbekleidung)" beim Sortiment "Reitsportartikel" im nicht zentren-
relevanten Sortimentsteil, wird daher gebeten. 

 
– Das als nicht zentrenrelevant eingestufte Sortiment "Gartenartikel" ist 

zu unbestimmt und bedarf einer weitergehenden Klarstellung, was 
darunter zu verstehen ist, zumal "Pflanzen/Pflanzartikel" dem Kon-
zept zufolge eine eigenständige nicht zentrenrelevante Sortiments-
gruppe darstellen. 

 
– Die Sortimente "Gardinen" sowie "Lampen/Leuchten" sind in dem 

noch geltenden Einzelhandelskonzept der Stadt Beckum als zentren-
relevant eingestuft worden. Den Beurteilungskriterien zufolge erfüllen 
diese Sortimente aus meiner Sicht durchaus die Anforderungen für 
eine grundsätzliche Einstufung als zentrenrelevant. Für die vorge-
schlagene Einstufung als nicht zentrenrelevant scheint nur die städte-
bauliche Verortungsanalyse, wonach nur 7 % bzw. 2 % der Verkaufs-
flächen dieser Sortimente im ZVB liegen, maßgeblich gewesen zu 
sein. Angesichts der Leerstandsituation in der Beckumer Innenstadt 
sollte hierzu eine tiefergehende städtebauliche Abwägung erfolgen. 
Dabei sollte neben der derzeitigen Angebotssituation auch berück-
sichtigt werden, dass sich durch eine Einstufung als nicht zentrenrele-
vant der Druck auf die zentralen Versorgungsbereiche erhöht, wenn 
dadurch knapp 800 qm für andere zentrenrelevante Randsortimente 
in den Einzelhandelbetrieben außerhalb der zentralen Lagen "frei" 
werden. Zugleich würden potenzielle Investoren dieser Sortiments-
gruppen eher auf nicht integrierte Standorte gelenkt. 

 
Im Ergebnis ist aus landesplanerischer Sicht festzuhalten, dass die 
Vorgaben des LEPs NRW entsprechend der Anlage 1 zu Kapitel 6.5 
nur mit entsprechender Klarstellung der Zentrenrelevanz des 
Teilsortiments "Reitsportbekleidung" in der Beckumer Sortiments-
liste eingehalten werden. 
 
 
Weitere Hinweise zum Konzeptentwurf 
 
Die in Kapitel 10 des Entwurfs beschriebenen Steuerungsleitsätze wer-
den zur Kenntnis genommen. Sie können für die Einzelhandelsteuerung 
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der Stadt Beckum weiterhin eine wichtige Orientierung sein. Für landes-
planerische Stellungnahmen zu großflächigen Einzelhandelsvorhaben 
o. ä. sind sie allerdings nicht maßgeblich. 
 
 
Falls der Rat der Stadt Beckum die Fortschreibung des Einzelhandels-
konzepts beschließen sollte, bitten ich, mich im Anschluss darüber zu in-
formieren und mir die dann beschlossene Version des Konzepts zukom-
men zu lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Dr. M. Wolf 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Schenkel 2020/0308 

Telefon: 02521 29-310 öffentlich 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Everkeweg" 

– Abschluss des Durchführungsvertrages 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

06.10.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, den als Anlage zur Vorlage beigefügten Durchführungs-

vertrag abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Die für den Vertragsabschluss anfallenden Sach- und Personalkosten sind dem laufenden 

Verwaltungsbetrieb zuzuordnen. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des Durchführungsvertrages erfolgt auf der Grundlage von § 12 Absatz 1 

Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Die WGW Grundstücks GbR Everkeweg hat am 02.01.2019 für Ihr Vorhaben zur Errichtung 

von 4 Mehrfamilienhäusern die Änderung des Bebauungsplanes Nummer 42 „Everkeweg“ 

beantragt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie hat in seiner Sitzung am 

29.10.2019 (siehe Vorlage 2019/0233) die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens be-

schlossen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für das Vorhaben schaffen. Das Satzungsverfahren steht nun vor dem Abschluss. 
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Vor dem Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan hat sich die Vor-

habenträgerin gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB in einem Durchführungsvertrag zu ver-

pflichten, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen und die Planungs- 

und Erschließungskosten ganz oder teilweise zu tragen. Vertragspartnerin ist die 

WGW Grundstücks GbR Everkeweg. 

Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Der Durchführungsvertrag ist mit der Vorhaben-

trägerin unterschriftsreif ausgehandelt. Der Vertrag ist als Anlage zur Vorlage beigefügt. 

Die für die Erschließung des Vorhabens herzustellenden Anlagen bleiben private Erschlie-

ßungsanlagen. Erforderliche Maßnahmen zum Anschluss an die öffentliche Infrastruktur 

werden von der Vorhabenträgerin auf eigene Kosten durchgeführt. 

Im Übrigen wird auf die einzelnen Regelungen im Durchführungsvertrag verwiesen. 

Nach der vorgesehenen Planung wird der Verwaltung zum Zeitpunkt der Beratungen im 

Fachausschuss ein von der Vorhabenträgerin bereits unterzeichnetes Vertragsexemplar 

vorliegen, sodass die abschließende Unterzeichnung des Durchführungsvertrages nur noch 

von der Entscheidung des Rates abhängt. Damit ist den gesetzlichen Anforderungen des 

§ 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB genüge getan. 

 

 

Anlage(n): 

Durchführungsvertrag 
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Durchführungsvertrag 

zum Vorhaben- und Erschließungsplan „Everkeweg“ 

nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Stadt Beckum 

vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum 

– nachfolgend „Stadt“ genannt – 

und 

Dr. Wendelin Wiedeking, Wendelin Frederik Wiedeking und Günter Wiedeking 

in Gesellschaft bürgerlichen Rechts als WGW Grundstücks GbR Everkeweg 

Moltkeweg 43, 74321 Bietigheim-Bissingen 

– nachfolgend „Vorhabenträgerin“ genannt – 

schließen folgenden Vertrag: 

Teil I 

Allgemeines 

§ A 1 

Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Durchführungsverpflichtung und die Kostentragung 

für das Vorhaben „Everkeweg“ sowie die Erschließung und Gestaltung des Grundstückes im 

Vertragsgebiet. 

2. Das Vertragsgebiet (Vorhabenbereich) umfasst den räumlichen Geltungsbereich des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes mit einer Grundstücksgröße von 0,51 ha, damit voll-

umfänglich das Grundstück Gemarkung Beckum, Flur 35, Flurstück 595. 

Teil II 

Vorhaben 

§ V 1 

Beschreibung des Vorhabens 

Das Vorhaben betrifft die Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 40 Wohnun-

gen. Die vier Baukörper werden optisch in jeweils zwei Hauptkörper gegliedert, die mittig über 

ein Treppenhaus miteinander verbunden sind. Die beiden nördlichen Gebäude beinhalten je-

weils acht Wohnungen, die beiden südlichen Gebäude jeweils zwölf Wohnungen.  
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Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung gilt eine Grundflächenzahlt von 0,4. Für die bei-

den nördlichen Gebäude gilt an der Nordseite eine maximale Traufhöhe von 3,70 Meter und an 

der Südseite von maximal 6,20 Meter. Die maximale Firsthöhe für die beiden nördlichen Ge-

bäude beträgt 10,00 Meter. Für die beiden südlichen Gebäude gelten geringfügig höhere 

Traufhöhen von maximal 6,55 Meter und maximale Firsthöhen von 12,55 Meter. Die beiden 

nördlichen Gebäude haben maximal zwei die beiden südlichen maximal drei Vollgeschosse. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine private Zuwegung von der Straße „Everkeweg“ 

und verläuft geradlinig in östliche Richtung in den Vorhabenbereich. Etwa mittig auf dem 

Grundstück ist eine T-förmige Wendemöglichkeit vorgesehen. Insgesamt werden 57 Stellplätze 

angelegt, wovon 26 oberirdisch entlang der Erschließungsachse und der zentralen südlichen 

Stellplatzfläche sowie 31 in der im westlichen Gebäudeteil unter den beiden östlichen Gebäu-

den zusammenhängend geplanten Tiefgarage entstehen.  

Gebäudebezogen werden vier Standorte für Müllboxen als spezifische Flächen für Nebenanla-

gen („Na“) hergestellt. Die Abfallabholung erfolgt über die private Erschließung. 

Im Übrigen wird hinsichtlich der einzuhaltenden Art und der Maße der baulichen Nutzung, der 

Bauweise, der Flächen für Stellplätze, der Flächen für Bepflanzungen, der Fußwegeverbindung 

sowie der baugestalterischen Festsetzungen ausdrücklich auf die Festsetzungen des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes „Everkeweg“ und seine Begründung hingewiesen.  

§ V 2 

Durchführungsverpflichtung 

1. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB zur Durchfüh-

rung des Vorhabens im Vertragsgebiet nach den Regelungen dieses Vertrages. 

2. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einen vollständigen und genehmigungsfähigen 

Bauantrag für das Vorhaben einzureichen, spätestens ein Jahr nach Bestandskraft der Ge-

nehmigung mit dem Vorhaben zu beginnen und es innerhalb von drei Jahren fertig zu 

stellen. 

3. Der für die Realisierung des Vorhabens anfallende Baustellenverkehr erfolgt ausschließlich 

über den „Everkeweg“. 

§ V 3 

Abnahme des Vorhabens 

Nach abschließender Fertigstellung zeigt die Vorhabenträgerin der Stadt die vertragsgemä-

ße Herstellung des Vorhabens schriftlich an. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen 

Tag innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Das Vorhaben ist von der 

Stadt und der Vorhabenträgerin gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren 

und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel fest-

gestellt, so sind diese von der Vorhabenträgerin unverzüglich zu beseitigen. Im Falle des 

Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten der Vorhabenträgerin beseitigen zu 

lassen. Die Regelungen zu den Teilabnahmen in dem Teil IV dieses Vertrages bleiben hier-

von unberührt. 
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Teil III 

Erschließung des Vorhabens 

§ E 1 

Gegenstand und Umfang der Erschließung 

Die äußere Erschließung des Vorhabens erfolgt für den motorisierten Verkehr vom „Everkeweg“ 

aus. Von dort aus erfolgt die Zu- und Abfahrt vom und auf das Grundstück der Vorhabenträge-

rin. Für den Fußgängerverkehr wird zusätzlich ein Auslass in nördliche Richtung an die Straße 

„Im Lehmkühlchen“ angelegt, dessen Nutzung auf die Anlieger des Vorhabenbereiches be-

schränkt ist. Die innere Erschließung des Vertragsgebietes erfolgt nach Maßgabe der Festset-

zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

§ E 2 

Haftung und Verkehrssicherung 

1. Soweit die Vorhabenträgerin im Rahmen der Baumaßnahme öffentliche Verkehrsflächen in 

Anspruch nehmen muss, trägt sie vom Tage des Beginns der Bauarbeiten bis zur mängel-

freien Abnahme der betroffenen öffentlichen Fläche für den gesamten Baustellenbereich 

die Verkehrssicherungspflicht. Die Vorhabenträgerin hat eine Inanspruchnahme drei Wo-

chen vorher bei der Stadt schriftlich zu beantragen sowie vor Baubeginn einen gemeinsa-

men Termin zur bildtechnischen Dokumentation der öffentlichen Verkehrsflächen zu ver-

einbaren. 

2. Die Vorhabenträgerin haftet für jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihr obliegen-

den Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der Baumaß-

nahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Die Schäden 

sind unverzüglich der Stadt zu melden und durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen. Die 

Vorhabenträgerin stellt die Stadt insoweit von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen 

Dritter frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. Die Vorhabenträ-

gerin erklärt, dass sie über eine in jeder Hinsicht ausreichende Haftpflichtversicherung ver-

fügt. 

3. Die Vorhabenträgerin ist berechtigt, im Innenverhältnis die Verkehrssicherungspflicht auf 

Dritte zu übertragen. 

Teil IV 

Innere Erschließung und Entwässerung 

§ I 1 

Gegenstand und Umfang der inneren Erschließung 

1. Auf dem Vorhabengrundstück selbst erfolgt keine Festsetzung von Flächen im Sinne des 

§ 9 Absatz 1 Ziffer 11 BauGB. Die für die innere Erschließung des Vertragsgebietes erforder-

lichen Anlagen bleiben private Erschließungsanlagen. 

2. Die innere Erschließung erfolgt über die private Erschließungsanlage mitsamt der Zu- und 

Abfahrt und den Stellplatzanlagen auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes. 

3. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Herstellung der Zu- und Abfahrt vom „Everke-

weg“ auf das Grundstück der Vorhabenträgerin nach Maßgabe der von der Stadt zuvor ge-
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nehmigten Ausführungsplanung. Dabei ist der am „Everkeweg“ vorhandene Fußweg in Ab-

stimmung mit der Stadt wieder herzustellen. Die Bordsteinabsenkungen im Bereich der be-

stehenden Zu- und Abfahrten werden in Abstimmung mit der Stadt angepasst. 

4. Die Vorhabenträgerin stellt den Auslass für den Fußgängerverkehr in die Straße „Im 

Lehmkühlchen“ nach Maßgabe der von der Stadt zuvor genehmigten Ausführungsplanung 

her. Auf dem Grundstück der Vorhabenträgerin soll der Auslass mit einem zugangsbe-

schränkten Gartentor versehen werden. 

5. Die festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Anlieger sind durch die 

Vorhabenträgerin dinglich im Grundbuch zu sichern. Für die festgesetzten Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechte zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger sowie zugunsten der Stadt für 

die Abfallentsorgung wird sie die Eintragungen von beschränkt persönlichen Dienstbarkei-

ten in das Grundbuch veranlassen. 

6. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, der Stadt beziehungsweise den jeweils für die Ab-

fallentsorgung verantwortlichen Entsorgungsunternehmen eine dauerhafte Erlaubnis für 

die Befahrung der privaten Erschließungsanlage sowie eine Haftungsfreistellung für mögli-

che Schäden an der Straßenfläche (einschließlich Unterbau), die durch die Befahrung mit 

den Müllfahrzeugen entstanden sind, zu erteilen und legt diese der Stadt vor. Ferner stellt 

die Vorhabenträgerin die Befahrbarkeit am Abfuhrtag sicher. 

7. Für eine Bewertung der Belange des Immissionsschutzes wurde im Rahmen des Aufstel-

lungsverfahrens des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes unter anderem ein schalltech-

nisches Gutachten von der Firma Akus GmbH (Stand 14. August 2019) erstellt. Damit beim 

Überfahren der Entwässerungsrinne vor der Einfahrt der Tiefgarage die Spitzenpegel von 

90 db(A) tags und 65 db (A) nachts nicht überschritten werden, verpflichtet sich die Vorha-

benträgerin zu einer lärmarmen Herstellung der Entwässerungsrinne und weist dieses an-

hand von geeigneten Unterlagen (z.B. Produktzertifikat des Herstellers) gegenüber der 

Stadt nach. 

§ I 2 

Entwässerung des Vorhabens, Kanalanschlussbeiträge 

1. Die Gesamtentwässerung des Vorhabens (Schmutz- und Niederschlagswasser) erfolgt über 

einen Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal im „Everkeweg“. Für die Nieder-

schlagswasserentwässerung wird die Vorhabenträgerin auf ihrem Grundstück vor Einlei-

tung in die öffentliche Mischwasserkanalisation einen Rückhaltekanal mit einem auf 30,9 Li-

ter pro Sekunde gedrosselten Abfluss vorsehen. Das erforderliche Leitungsrecht zur beste-

henden Mischwasserkanalisation ist dinglich im Grundbuch durch die Vorhabenträgerin zu 

sichern. 

2. Für das Grundstück der Vorhabenträgerin sind keine Kanalanschlussbeiträge mehr zu erhe-

ben.  
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§ I 3 

Planung und Bau der Erschließungsanlagen 

1. Die Erschließungsanlagen sind in Qualität und Ausstattung so auszuführen, wie dies den 

anerkannten Regeln der Technik und der werkgerechten Ausführung entspricht. Bei der Er-

stellung der Zu- und Abfahrten ist die Anbindung des vorhandenen Gehweges zu berück-

sichtigen. Die drei Wochen vor Ausführung von der Vorhabenträgerin zur Genehmigung 

vorzulegende und durch ein leistungsfähiges Planungsbüro erstellte Ausführungsplanung 

muss eine Beschreibung der Ausführung, einen Lageplan sowie Längs- und Ausbauquer-

schnitte mit Bemaßung enthalten.  

2. Die Vorhabenträgerin reicht die erforderliche Entwässerungsanzeige inklusive Ausfüh-

rungsplanung, Berechnung der Regenrückhaltung und Überflutungsnachweis drei Wochen 

vor Baubeginn zur Genehmigung bei der Stadt ein. Maßgebend ist die zum Zeitpunkt der 

Herstellung der Entwässerungsanlage gültige Entwässerungssatzung der Stadt. 

3. Der Baubeginn ist der Stadt vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder ein von ihr beauf-

tragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu überwachen 

und die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen. 

4. Die Vorhabenträgerin hat durch Abstimmung und Koordination mit den Versorgungs- und 

sonstigen Leitungsträgern sicher zu stellen, dass die Versorgungseinrichtungen für das Ver-

tragsgebiet (z.B. Kabel für Telekommunikation, Antennenanschluss, Strom-, Gas-, Wasser-

leitung) rechtzeitig verlegt werden. Die Verlegung der Kabel und Leitungen der Versor-

gungs- und Leitungsträger muss unterirdisch erfolgen. 

5. Die Vorhabenträgerin hat eventuell notwendige bau-, wasserrechtliche und sonstige Ge-

nehmigungen beziehungsweise Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen beziehungswei-

se erforderliche Anzeigen zu tätigen und der Stadt vorzulegen. Die hierin gemachten Vor-

gaben sind von der Vorhabenträgerin einzuhalten. 

6. Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen im Vertragsgebiet 

ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeu-

dung zu schützen. Bei einer Verbringung und Verwertung außerhalb des Vertragsgebietes 

hat die Vorhabenträgerin vorher die erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen ein-

zuholen und der Stadt vorzulegen. 

§ I 4 

Fertigstellung der Anlagen 

1. Die für die innere Erschließung und Grundstücksentwässerung erforderlichen Maßnahmen 

müssen innerhalb der in § V 2 Nr. 2 genannten Frist erfolgen. Spätestens müssen sie mit 

Aufnahme der Nutzung der Hochbauten fertig gestellt sein. 

2. Erfüllt die Vorhabenträgerin ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die Stadt 

berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten zu setzen. 

Erfüllt die Vorhabenträgerin bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen 

nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der Vorhabenträgerin ausführen 

zu lassen. 
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§ I 5 

Gewährleistung und Abnahme 

1. Die Vorhabenträgerin übernimmt die Gewähr, dass die Zu- und Abfahrt von beziehungs-

weise zum „Everkeweg“ und der Auslass an der Straße „Im Lehmkühlchen“ die vertraglich 

vereinbarten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der Technik und einer werkge-

rechten Ausführung entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder 

die Tauglichkeit zu dem nach diesem Vertrag vorgesehenen Zweck aufheben oder min-

dern. Die Frist für die Gewährleistung für die Zu- und Abfahrten sowie den Auslass wird auf 

vier Jahre festgesetzt 

2. Die Vorhabenträgerin zeigt der Stadt die jeweilige vertragsgemäße Herstellung der Maß-

nahmen zur Entwässerung und inneren Erschließung schriftlich an. Die Stadt setzt einen 

Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. 

Die Bauleistungen sind von der Stadt und der Vorhabenträgerin und von dem Kreis Wa-

rendorf, soweit als Genehmigungsbehörde tätig, gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist 

zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Ab-

nahme Mängel festgestellt, so sind diese von der Vorhabenträgerin unverzüglich zu besei-

tigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten der Vorhaben-

trägerin beseitigen zu lassen. Dies setzt voraus, dass die Vorhabenträgerin –nach schriftli-

cher Aufforderung und angemessener Fristsetzung durch die Stadt – der Ausführung der 

Arbeiten nicht nachgekommen ist. Bei Gefahr im Verzug ist die Fristsetzung entbehrlich. 

Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass sich ein Mangel bis zur Behebung gegebenenfalls 

negativ auf die Sicherstellung der entwässerungstechnischen Erschließung und somit auf 

die Nutzung des Vorhabengrundstückes auswirken kann. 

3. Mit Anzeige der vertragsgemäßen Herstellung der Maßnahmen zur Entwässerung reicht 

die Vorhabenträgerin die dazugehörigen Bestandspläne, Dichtheitsnachweise und Kanalbe-

filmungen ein. 

§ I 6 

Haftung und Verkehrssicherung 

1. Die Vorhabenträgerin trägt für den Vorhabenbereich die Verkehrssicherungspflicht.  

2. Die Vorhabenträgerin haftet für jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihr obliegen-

den Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der Baumaß-

nahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Die Schäden 

sind unverzüglich der Stadt zu melden und durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen. Die 

Vorhabenträgerin stellt die Stadt insoweit von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen 

Dritter frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. Die Vorhabenträ-

gerin erklärt, dass sie über eine in jeder Hinsicht ausreichende Haftpflichtversicherung ver-

fügt. 

3. Die Vorhabenträgerin ist berechtigt, im Innenverhältnis die Verkehrssicherungspflicht auf 

Dritte zu übertragen. 
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§ I 7 

Übernahme der Erschließungsanlage 

Die für die innere Erschließung und Grundstücksentwässerung durchzuführenden Maßnah-

men bleiben private Erschließungsanlagen. Eine Übernahme seitens der Stadt erfolgt nicht.  

Teil V 

Schlussbestimmungen 

§ S 1 

Kostentragung 

Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten für die Durchführung des Vertrages. 

§ S 2 

Sicherheitsleistungen 

1. Zur Sicherung aller sich aus dem Vertrag für die Vorhabenträgerin ergebenden Verpflich-

tungen leistet sie Sicherheit durch Übergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen 

Bürgschaft einer Bank, Sparkasse oder eines Kreditversicherungsunternehmens insgesamt 

in Höhe von 15.000,- € (in Worten: fünfzehntausend Euro), davon entfallen auf Verpflich-

tungen aus 

- dem Teil III 15.000,-€, 

2. Die Bürgschaft wird mit Vertragsabschluss vorgelegt. 

3. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Vorhabenträgerin ist die Stadt auch berechtigt, noch 

offen stehende Forderungen Dritter gegen die Vorhabenträgerin für Leistungen aus die-

sem Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedigen. 

4. Nach Abnahme der gesamten Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird die Vertragserfül-

lungsbürgschaft freigegeben. Bei Abnahme einzelner Teilleistungen kann die Vertragser-

füllungsbürgschaft in entsprechender Höhe freigegeben werden. Soweit zum Zeitpunkt 

der Abnahme oder Teilabnahme noch Gewährleistungsfristen laufen, wird der entspre-

chende Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe 

von 5 % der Abrechnungssumme umgewandelt. Anstelle der Umwandlung der Bürgschaf-

ten ist die Vorhabenträgerin berechtigt, den Gewährleistungsanspruch dadurch zu si-

chern, dass sie ihre durch Bankbürgschaften abgesicherten Gewährleistungsansprüche 

gegen die von ihr mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Dritten an die Stadt ab-

tritt, sofern der Dritte in gleicher Weise Gewähr zu leisten hat wie die Vorhabenträgerin. 

Die Gewährleistungsansprüche der Stadt bleiben hiervon unberührt. Nimmt die Vorha-

benträgerin den Dritten auf Gewährleistung in Anspruch, ist die Stadt verpflichtet, ihr die 

Gewährleistungsansprüche zur Ausübung rückabzutreten. 

§ S 3 

Rechtsnachfolge 

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und Bin-

dungen ihrem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugeben, wenn das Ver-

tragsgebiet als Ganzes oder in Teilen übertragen wird. Die heutige Vorhabenträgerin haftet der 
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Stadt als Gesamtschuldnerin für die Erfüllung des Vertrages neben einem etwaigen Rechts-

nachfolger, soweit die Stadt sie nicht ausdrücklich aus dieser Haftung entlässt. Tritt der Fall der 

Rechtsnachfolge ein, so entscheidet die Stadt nach Ablauf der Gewährleistungsfristen nach 

pflichtgemäßem Ermessen, ob die heutige Vorhabenträgerin aus der Haftung entlassen werden 

kann. 

§ S 4 

Haftungsausschluss 

1. Aus diesem Vertrag entstehen der Stadt keine Verpflichtungen zur Aufstellung der Satzung 

für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwen-

dungen der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung tätigt 

oder getätigt hat, ist ausgeschlossen. 

2. Für den Fall der Aufhebung der Satzung können Ansprüche gegen die Stadt nicht geltend 

gemacht werden. Dieses gilt auch für den Fall, dass sich die Nichtigkeit der Satzung im Ver-

lauf eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt. 

3. Die Vorhabenträgerin stellt die Stadt von sämtlichen Ansprüchen Dritter (z.B. wegen etwai-

ger Beeinträchtigungen des Eigentums) frei, die ihr gegenüber im Zusammenhang mit der 

Planung oder Verwirklichung des Bauvorhabens der Vorhabenträgerin geltend gemacht 

werden. 

§ S 5 

Schlussbestimmungen 

1. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und die 

Vorhabenträgerin erhalten je eine Ausfertigung. 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Rege-

lungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch 

solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich 

entsprechen. 

§ S 6 

Wirksamwerden 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan in 

Kraft tritt oder wenn eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB erteilt wird. 
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Beckum, den ________________ 

Stadt Beckum Im Auftrag 

_______________________________ ______________________________ 

(Dr. Karl-Uwe Strothmann) (Horst Schenkel) 

Bürgermeister  

Beckum, den ______________ 

WGW Grundstücks GbR Everkeweg  

_______________________________ 

(Wendelin Frederik Wiedeking) 

Bevollmächtigter Vertreter 
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08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1 Zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Everkeweg“ sowie den vor-

liegenden Stellungnahmen wird wie folgt beschlossen: 

1.1 In der Begründung zum Bebauungsplan wird Kapitel 7 „Belange des Verkehrs“ auf-

grund der fortgeschriebenen Verkehrsuntersuchung (SHP Ingenieure, Hannover, 

März 2020) geändert: „Die Verkehrserhebung hat gezeigt, dass die derzeitige Ver-

kehrsbelastung im Everkeweg in der nachmittäglichen Spitzenstunde bei 203 Kfz/h 

liegt (16:30 bis 17:30 Uhr). Dabei ist die verkehrliche Belastung in südliche Richtung 

mit 125 Kfz/h etwas höher als in Gegenrichtung (78 Kfz/h). „Die Verkehrserhebungen 

haben gezeigt, dass die derzeitigen Verkehrsbelastungen im Everkeweg in der mor-

gendlichen Spitzenstunde bei 193 Kfz/h (07:00 bis 08:00 Uhr) und in der nachmittägli-

chen Spitzenstunde bei 203 Kfz/h liegen (16:30 bis 17:30 Uhr). Dabei sind die verkehr-

lichen Belastungen jeweils in südliche Richtung etwas höher als in Gegenrichtung. 

[…] In der nachmittäglichen Spitzenstunde ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkom-

men von 18 Kfz/h zu rechnen. In der morgendlichen Spitzenstunde ist mit einem zu-

sätzlichen Verkehrsaufkommen von 14 Kfz/h zu rechnen. In der nachmittäglichen 

Spitzenstunde steigt das zusätzliche Verkehrsaufkommen minimal um 18 Kfz/h.“ 

1.2 Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-

nander wird über die nachfolgenden Stellungnahmen wie folgt entschieden: 

TOP Ö  14TOP Ö  14
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1.2.1 Stellungnahme „Öffentlichkeit 1“ vom 23.12.2019 

Da die Erkenntnisse der Verkehrsuntersuchung durch die Fortschreibung bestätigt 

werden konnten, wird den Bedenken zur Verkehrssituation auf dem Everkeweg nicht 

gefolgt. Über die in der offengelegten Verkehrsuntersuchung verwendete Datenbasis 

hinausgehend, liegen der Stadt Beckum Daten aus einer Verkehrserhebung in der 

morgendlichen Spitzenstunde vom 22.09.2016 vor. Anhand dieser Daten wurde die 

Plausibilität der Verkehrsuntersuchung geprüft und eine inhaltliche Fortschreibung 

des Gutachtens vorgenommen. Dazu wurden zunächst die Verkehrszahlen vom 

22.09.2016 mit den bislang verwendeten Verkehrszahlen von SSP Consult, Beratende 

Ingenieure GmbH (Erhebungsjahr 2006) verglichen, auf die sich die Einwenderinnen 

und Einwender in ihrer Stellungnahme beziehen. Da der Erhebungszeitraum der Zah-

len von SSP Consult, Beratende Ingenieure GmbH bereits 14 Jahre zurückliegt, wur-

den die Zahlen von der Verkehrserhebung aus dem Jahr 2016 für die Fortschreibung 

der Verkehrsuntersuchung verwendet. Diese liegen in einer Größenordnung wie in 

der nachmittäglichen Spitzenstunde (morgendliche Spitzenstunde: 193 Kfz/h; nach-

mittägliche Spitzenstunde: 203 Kfz/h). Daher können die Bedenken der Einwenderin-

nen und Einwender, dass die Verkehrsbelastung im Everkeweg morgens deutlich hö-

her als nachmittags sei, nicht belegt werden. Im Umkehrschluss ist auch nicht davon 

auszugehen, dass es im morgendlichen Zeitraum zu Problemen hinsichtlich einer leis-

tungsfähigen Abwicklung der Verkehre kommen wird. 

1.2.2 Stellungnahme „Öffentlichkeit 2“ vom 23.12.2019 

Der Anregung, die Zahl der zulässigen Vollgeschosse im südöstlichen Teilbereich zu 

reduzieren, wird nicht gefolgt. Wenngleich die geplanten Baukörper bauordnungs-

rechtlich eine 3-Geschossigkeit aufweisen sollen und die 3-Geschossigkeit die bislang 

für die südlich und östlich angrenzenden Flächen festgesetzte maximale 

2-Geschossigkeit übersteigt, sind die geplanten Festsetzungen umfeldverträglich. Die 

Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen sehen für die beiden südlichen Gebäude 

eine Begrenzung der Traufhöhe auf maximal 6,55 Meter vor, sodass die Baukörper 

optisch wie 2-geschossige Gebäude wirken (das zulässige 3. Vollgeschoss ist dem-

nach im Dachraum anzuordnen). 

Der Anregung, die Kubatur des Vorhabens und somit die Zahl der Wohneinheiten aus 

immissionsschutzrechtlicher Hinsicht zu reduzieren, wird nicht gefolgt. Die von Stell-

plätzen beziehungsweise Tiefgaragen-Zufahrten in Wohnanlagen ausgehenden Ge-

räusch-Immissionen werden allgemein als sozialadäquat eingestuft. Es handelt sich 

dabei um Emissionen einer unzweifelhaft für ein reines Wohngebiet typischen Nut-

zung. Gegenstand der Abwägung hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes ist 

daher, ob bei der geplanten Anordnung der Stellplätze und der Tiefgaragen-Zufahrt 

weiterhin gesunde Wohnverhältnisse an den benachbarten Wohnhäusern gewahrt 

bleiben. Die Untersuchungsergebnisse des vorliegenden schalltechnischen Gutach-

tens zeigen, dass nach Umsetzung der Vorhabenplanung an allen benachbarten 

Wohnhäusern tagsüber Beurteilungspegel von ≤ 45 dB(A) sowie nachts Beurteilungs-

pegel von ≤ 40 dB(A) zu erwarten sind. Die diesbezüglich durchgeführten Schallaus-

breitungsberechnungen zeigen, dass an den benachbarten Wohnhäusern gesunde 

Wohnverhältnisse weiterhin gegeben sind. Gesunde Wohnverhältnisse werden folg-

lich auch nach Umsetzung der Vorhabenplanung gegeben sein. 
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1.2.3 Stellungnahme LWL-Archäologie für Westfalen vom 03.12.2019 

Die archäologischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im Entwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bereits enthaltenen Hinweise unter der Rubrik 

„Bodendenkmäler“ werden zur Satzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

gemäß den Ausführungen des LWL-Archäologie für Westfalen aktualisiert. 

1.2.4 Stellungnahme Kreis Warendorf, Untere Bodenschutzbehörde vom 17.12.2019 

Die Hinweise der Unteren Bodenschutzbehörde werden zur Kenntnis genommen. Die 

Planbegründung wird zur Satzung in Kapitel 10.5 dahingehend ergänzt, dass auch der 

Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Warendorf keine Anhaltspunkte für den 

Verdacht einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderung vorliegen. 

2 Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Everkeweg“ wird gemäß §§ 2 

und 10 in Verbindung mit § 13a BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung 

wird ebenfalls beschlossen. Mit der Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans „Everkeweg“ tritt eine Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 42 „Everkeweg“, so-

weit diese vom neuen vorhaben Bebauungsplan „Everkeweg“ überlagert wird, außer 

Kraft. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen erfolgen im Rahmen der kommunalen 

Planungshoheit nach den Vorschriften des BauGB. 

Demografischer Wandel 

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist die Planung und Erschließung von 

Wohngebieten erforderlich, um die Wohnraumbedarfe abdecken zu können. Mit der Um-

setzung des Bauvorhabens entstehen zusätzliche barrierefreie Wohnungen. 

Erläuterungen 

Städtebauliches Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Everkeweg“ ist es, die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche Errichtung von 

4 Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind 

2 Gebäude mit je 8 Wohneinheiten und im südlichen Bereich 2 Gebäude mit je 

12 Wohneinheiten vorgesehen. Durch differenzierte Festsetzungen des Maßes der bauli-

chen Nutzung wird sichergestellt, dass sich die Kubaturen der geplanten Gebäude gegen-

über der benachbarten Bestandsbebauung rücksichtsvoll einfügen. Ein wesentlicher Teil 

der erforderlichen Stellplätze wird in einer Tiefgarage angeordnet, wodurch eine hohe 

Wohnumfeldqualität im geplanten Quartier gewährleistet werden soll. 
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Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB wurden 2 schriftliche Stel-

lungnahmen abgegeben. In einer von 7 Anliegerinnen und Anliegern gezeichneten Stel-

lungnahme werden Bedenken zur Verkehrssituation auf dem Everkeweg geäußert. 

Anlässlich der in der Stellungnahme aufgeworfenen Fragen wurde die Plausibilität der Ver-

kehrsuntersuchung geprüft und eine inhaltliche Fortschreibung des Gutachtens vorge-

nommen. Dazu wurden zunächst die aktuellsten vorliegenden Verkehrszahlen vom 

22.09.2016 mit den bislang verwendeten Verkehrszahlen von SSP Consult, Beratende Inge-

nieure GmbH (Erhebungsjahr 2006) verglichen, auf die sich die Einwenderinnen und Ein-

wender in ihrer Stellungnahme beziehen. Da die Zahlen von SSP Consult, Beratende Inge-

nieure GmbH bereits 14 Jahre zurückliegen, wurden die Zahlen von der Verkehrserhebung 

aus dem Jahr 2016 für die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung verwendet. Diese lie-

gen in einer Größenordnung wie in der nachmittäglichen Spitzenstunde (morgendliche 

Spitzenstunde: 193 Kfz/h; nachmittägliche Spitzenstunde: 203 Kfz/h). Daher können die 

Bedenken der Einwenderinnen und Einwender, dass die Verkehrsbelastung im Everkeweg 

morgens deutlich höher als nachmittags sei, nicht belegt werden. Im Umkehrschluss ist 

auch nicht davon auszugehen, dass es im morgendlichen Zeitraum zu Problemen hinsicht-

lich einer leistungsfähigen Abwicklung der Verkehre kommen wird.  

In der zweiten eingegangenen Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß § 3 BauGB wird angeregt, das Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nut-

zung zu reduzieren. Aus städtebaulicher Sicht der Verwaltung wird der zur Umsetzung vor-

gesehene Entwurf als umfeldverträglich und gegenüber der benachbarten Bestandsbebau-

ung als rücksichtsvoll erachtet. 

Im Zuge der Beteiligung gemäß § 4 BauGB wurden von den Behörden und sonstigen Trä-

gern öffentlicher Belange abgesehen von den Hinweisen der LWL-Archäologie für Westfa-

len sowie des Kreises Warendorf, Untere Bodenschutzbehörde, keine abwägungserhebli-

chen Stellungnahmen abgegeben. Die Stellungnahmen in inhaltlicher Zusammenfassung 

sowie die Abwägungsvorschläge der Verwaltung sind der Anlage 2 zur Vorlage zu ent-

nehmen.  

 

Anlage(n): 

1 Begründung 

2 Abwägungstabelle 
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Begründung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

„Everkeweg“ 

 

Plangebiet: Östlich des Everkeweges, zwischen der Augustin-Wibbelt-

Straße und der Straße Im Lehmkühlchen 

 

Verfahrensstand: Satzung gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in Verbin-

dung mit § 13a Baugesetzbuch (Bebauungspläne der In-

nenentwicklung) 

 

 Räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1

Der 0,51 Hektar große räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes befindet sich im Süden des Stadtteiles Beckum zwischen Hansa-

ring und Paterweg an der Ostseite des Everkeweges. Es umfasst vollumfänglich 

das Flurstück 595 in der Flur 35 (Gemarkung Beckum).  

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird im Plan 

selbst gemäß § 9 Absatz 7 Baugesetzbuch (BauGB) festgesetzt. 

 Anlass und Ziele der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 2

Die Vorhabenträgerin hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes beantragt, um 

die bauplanungsrechtliche Grundlage für eine Nachnutzung des bislang mit ei-

ner nicht mehr zeitgemäßen und mittelfristig abgängigen Villa bebauten Bau-

grundstückes zu erlangen. Gegenstand der Vorhabenplanung ist die Errichtung 

von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 40 Wohnungen. Die erforderlichen 

Stellplätze sollen dabei zugunsten der Freiraum- und Wohnumfeldqualität über-

wiegend in einer Tiefgarage angelegt werden.   

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Nummer 42 „Everkeweg“ innerhalb eines reinen Wohngebietes. Der bestehende 

Bebauungsplan steht der Umsetzung der Vorhabenplanung dennoch entgegen, 
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da eine Bebaubarkeit lediglich für den Bereich der, zur Zeit der Aufstellung des 

Bebauungsplanes bereits existierenden, Villa bestandsorientiert vorgesehen ist. 

Damit die Vorhabenplanung an der Stelle umsetzungsfähig ist, ist folglich eine 

Anpassung des bestehenden Baurechtes erforderlich. Hierzu soll die hier in Rede 

stehende Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Everkeweg“ 

erfolgen. 

Mit der Bauleitplanung kann eine Nachnutzung des Grundstückes der leerste-

henden Villa ermöglicht und damit der Verfestigung eines städtebaulichen Miss-

standes entgegengewirkt werden. Städtebaulich ist die Aktivierung der Fläche 

für eine ergänzende Wohnbebauung grundsätzlich sinnvoll. Das Plangebiet ver-

fügt über ein Potenzial für die Innenentwicklung und Nachverdichtung des in-

nerstädtischen Bereiches. Aufgrund der Lage im Innenbereich und vor dem Hin-

tergrund des Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Ab-

satz 2 BauGB) sind Maßnahmen zur Nachverdichtung innerörtlicher Flächenre-

serven nach den Ausführungen des § 1 Absatz 5 BauGB grundlegend zu unter-

stützen. Durch das Vorhaben kann die Inanspruchnahme unbebauter Grundstü-

cke im Außenbereich gemindert und bestehende technische Infrastrukturen 

sinnvoll mit genutzt werden.  

Die Schaffung des notwendigen Bauplanungsrechtes für die Projekt- und Vorha-

benplanung soll durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 30 

BauGB, hier im Sinne eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 

BauGB, erfolgen. 

 Verfahren und Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 3

Mit der Bauleitplanung soll ein konkretes privates Projektinteresse bauplanungs-

rechtlich ermöglicht werden. Die entsprechende Bauleitplanung wurde von pri-

vater Seite initiiert. Aus diesem Grund soll ein vorhabenbezogener Bebauungs-

plan gemäß § 12 BauGB aufgestellt werden. Der Unterschied zu einem Ange-
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botsbebauungsplan besteht im Wesentlichen im konkreten Projektbezug  und 

bietet der Stadt Beckum die Möglichkeit, die Bauleitplanung sehr konkret an 

dem geplanten Vorhaben zu orientieren und darüber hinaus eine zeitliche und 

inhaltliche Bindung des Vorhabenträgers im sogenannten Durchführungsvertrag 

gemäß § 12 Absatz 1 BauGB zu regeln. Die Vorteile eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes liegen in den genau auf das Vorhaben abgestimmten Festset-

zungsmöglichkeiten und der damit verbundenen weitreichenden Möglichkeit 

der Qualitätssicherung bereits im Prozess der Bauleitplanung. Kommt der Vor-

habenträger seinen im Durchführungsvertrag geregelten Verpflichtungen nicht 

nach, kann der Bebauungsplan ohne weitere Ansprüche gegen die Stadt wieder 

aufgehoben werden. 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Everkeweg“ soll als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 

BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt werden. Die 

Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB sind gegeben: 

– Die Planung dient der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. 

– Die Planung dient der Innenentwicklung/Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen. 

– Die zulässige Grundfläche nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) liegt 

unter 20.000 Quadratmeter (Geltungsbereich insgesamt = 0,51 Hektar 

= rund 5.100 Quadratmeter). 

– Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Umweltver-

träglichkeitsprüfung unterliegen. 

– Es liegt keine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter vor (Natura 2000-Gebiete: FFH-Gebiete/ Eu-

ropäische Vogelschutzgebiete). 
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– Bei der Planung sind keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundesimmissions-

schutzgesetz zu beachten. 

Es sind darüber hinaus keine weiteren Bebauungspläne im Umfeld des Plange-

bietes für eine Aufstellung vorgesehen beziehungsweise es ist keine Änderung 

der bislang in den angrenzenden Bebauungsplänen festgesetzten Grundflächen-

zahl in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 

der hier in Rede stehenden Planung vorgesehen. Somit sind keine weiteren 

Grundflächen für die Bestimmung der Voraussetzung zur Anwendung des 

§ 13a BauGB im vorliegenden Fall relevant. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus 

– dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Nutzungsplan mit textlichen 

Festsetzungen, sonstigen Darstellungen und Hinweisen zum Planinhalt), 

– dem Vorhaben- und Erschließungsplan und 

– dem Durchführungsvertrag. 

Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB beigefügt. Darüber hinaus sind 

dem Bebauungsplan beigefügt: 

– Schalltechnisches Gutachten (Akus GmbH, Bielefeld, August 2019) 

– Gutachterliche Bewertung zu Lichtimmissionen (Akus GmbH, Bielefeld, Au-

gust 2019) 

– Verkehrsuntersuchung (SHP Ingenieure, Hannover, März 2020) 

– Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Büro Stelzig, Soest, Oktober 2018) 

– Prüfung der Umweltbelange (Büro Stelzig, Soest, August 2019) 

Im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Satzung zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan muss das gesamte ‚Regelungspaket‘ (Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit seinen 

verbindlichen Festsetzungen einerseits und ergänzenden Regelungen im Durch-
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führungsvertrag andererseits) vorliegen und zum Gegenstand der Abwägung 

des Rates der Stadt Beckum gemacht werden. 

 Situationsbeschreibung 4

Das Plangebiet liegt im Süden des Stadtteiles Beckum in einem wohnbaulich 

dominierten städtebaulichen Umfeld. Im Plangebiet selbst ist die Villa als Be-

standsgebäude vorhanden. Der ehemals vorhandene Bewuchs wurde bereits vor 

dem Planverfahren nahezu vollumfänglich entfernt.  

Der Bereich nördlich des Plangebietes ist an der Straße Im Lehmkühlchen mit 

eingeschossigen Kettenhäusern/Gartenhofhäusern bebaut.  Südlich und westlich 

grenzen wohngenutzte Grundstücke an, die mit ein- bis zweigeschossigen 

Wohnhäusern bebaut sind, die sich entlang des Everkeweges, der Augustin-

Wibbelt-Straße sowie der Stichstraße des Stauverweges orientieren. Im Osten 

wird das Plangebiet von dem Everkeweg begrenzt, der auf der gegenüberlie-

genden Straßenseite sind ebenfalls 1,5-geschossige Gebäude in traufständiger 

Ausrichtung zum Everkeweg vorhanden. 

Bauplanungsrechtlich ist der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Bestandteil des seit 1976 rechtskräftigen Bebauungsplanes Num-

mer 42 „Everkeweg“. Dieser setzt das Plangebiet, wie auch die angrenzenden 

Flächen, als reines Wohngebiet fest, in dem ein- bis zweigeschossige Gebäude in 

offener Bauweise zulässig sind. Eingeschossigen Gebäude wird eine Grundflä-

chenzahl GRZ von 0,4, eine Geschossflächenzahl GFZ von 0,5 und eine Dachnei-

gung von maximal 55° vorgegeben. Für zweigeschossige Gebäude gelten eine 

Grundflächenzahl von 0,4, eine Geschossflächenzahl von 0,8 und eine Dachnei-

gung von maximal 30°. Die Festsetzungen für die südlich und östlich angrenzen-

den Bereiche sowie die Bereiche in Gegenlage am Everkeweg sind identisch, 

während im nördlichen Bereich für die dortigen Kettenhäuser/Gartenhofhäuser 

eine Grundflächenzahl und eine Geschossflächenzahl von jeweils 0,6 und eine 
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maximal eingeschossige Bebauung mit einer Dachneigung von 30° vorgegeben 

ist. Für diesen Bereich ist zudem keine offene, sondern eine besondere Bauweise 

festgesetzt, die an mindestens einer und maximal zwei Seiten eine Grenzbebau-

ung vorgibt, um die Gestalt der Kettenhäuser/Gartenhofhäuser zu ermöglichen.  

 Planerische Randbedingungen 5

 Ziele der Raumordnung 5.1

Die Bauleitpläne sind gemäß § 1 Absatz 4 BauGB den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. 

Im Regionalplan Münsterland des Regierungsbezirkes Münster liegt der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes im allgemeinen Siedlungsbereich. Die Pla-

nung entspricht somit den im Regionalplan Münsterland dargestellten Zielen der 

Raumordnung und erfüllt die Anforderungen des Anpassungsgebotes nach 

§ 1 Absatz 4 BauGB. 

 
Abbildung 1:  Regionalplan Münsterland - Ausschnitt ohne Maßstab 
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 Flächennutzungsplan 5.2

Bebauungspläne sind gemäß § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Beckum (Stand Janu-

ar 2019) stellt das Plangebiet und die umgebenden Flächen gemäß der bisheri-

gen/aktuellen Nutzung als Wohnbauflächen dar. Das Vorhaben entspricht somit 

dem Entwicklungsgebot des § 8 (2) BauGB. 

 
Abbildung 2:  Flächennutzungsplan (01/2019) - Ausschnitt ohne Maßstab 

 Landschaftsplan 5.3

Der Geltungsbereich liegt außerhalb des für das Beckumer Stadtgebiet gültigen 

Landschaftsplanes „Beckum“ des Kreises Warendorf. Planungskonsequenzen er-

geben sich somit nicht. 

 Belange des Städtebaus/Bauplanungsrechtliche Inhalte 6

 Vorhaben- und Erschließungsplanung 6.1

Gegenstand der Vorhabenplanung ist die Errichtung von vier Mehrfamilienhäu-

sern mit insgesamt 40 Wohnungen. Die grundlegende Struktur des Vorhabens 
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wird durch die geplante Erschließung in Verbindung mit dem langgezogenen 

Grundstückszuschnitt Ost-West-ausgerichtet vorgegeben. Hieraus ergibt sich, 

dass je zwei Gebäude sich entlang der Nord- beziehungsweise der Südseite des 

Baugrundstückes orientieren. Die vier Baukörper sollen optisch in jeweils zwei 

Hauptbaukörper gegliedert werden, die mittig über ein Treppenhaus miteinan-

der verbunden werden. Dies greift die Struktur der nördlich angrenzenden 

Nachbarbebauung im Kettenhausstil auf und führt die städtebauliche Körnung in 

das Plangebiet fort. Durch die Gliederung der Baukörper werden für das städte-

bauliche Umfeld atypisch lange Gebäudefluchten vermieden und damit ein at-

traktiverer Freiraum im Quartier geschaffen. 

 
Abbildung 3:  Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers (Architekten Spiekermann) 

Auch hinsichtlich der Vertikalität der geplanten Bebauung und der Grenzabstän-

de soll die geplante Bebauung rücksichtsvoll in das städtebauliche Umfeld inte-

griert werden. Die beiden nördlichen Gebäude sollen jeweils acht Wohnungen 

und die beiden südlichen Gebäude jeweils zwölf Wohnungen beinhalten. Dies 

ermöglicht auch in der Höhenentwicklung unterschiedliche Ausprägungen und 
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eine Vermittlung zwischen der geplanten Bebauung und dem Umfeld, die sich 

sowohl in den geplanten Trauf- als auch den Firsthöhen ausdrückt. Die Traufhö-

hen der nördlichen Gebäude variieren aus diesem Grund an der Nord- bezie-

hungsweise Südseite der einzelnen Gebäude. Die Traufhöhen der nördlich gele-

genen Kettenhäuser sollen aufgegriffen werden und die Gebäude nördlichen 

Gebäude an deren Nordseite demnach optisch eingeschossig wirken. Zur Grund-

stücksmitte soll die Traufhöhe auf eine Zweigeschossigkeit ansteigen und über 

den Rest des Plangebietes auf dem Niveau beibehalten werden. Analog zu den 

Traufhöhen wurden auch die Firsthöhen an der Nachbarbebauung orientiert. Der 

First der südlichen Mehrfamilienhäuser liegt leicht oberhalb der Firsthöhe der 

südlichen Nachbarbebauung. Die Firsthöhen der nördlichen Gebäude schaffen 

einen vermittelnden Übergang zu den Firsthöhen der nördlich gelegenen Ket-

tenhausbebauung. Die beiden nachstehenden Abbildungen 4 und 5 geben einen 

Überblick über die Höhenentwicklung der geplanten Bebauung in Relation zur 

nördlich und südlich benachbarten Bebauung. Den darauffolgenden Abbildun-

gen 6 und 7 sind Ansichten der geplanten Gebäude zu entnehmen, die Bestand-

teil der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden.  

 
Abbildung 4:  Traufhöhen relativ zum städtebaulichen Umfeld (Architekten Spiekermann) 

 
Abbildung 5:  Firsthöhen relativ zum städtebaulichen Umfeld (Architekten Spiekermann) 
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Abbildung 6:  Ansichten Gebäudetyp „8 Wohneinheiten“ (Architekten Spiekermann)  
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Abbildung 7:  Ansichten Gebäudetyp „12 Wohneinheiten“ (Architekten Spiekermann)  

Auch für die geplanten Grenzabstände gilt, dass diese Rücksicht auf die benach-

barte Bebauung nehmen. Dies drückt sich zugunsten einer nachbarlichen Ver-

träglichkeit in überwiegend deutlich über den bauordnungsrechtlich erforderli-

chen Grenzabständen geplanten Abständen der Baukörper zu den Grundstücks-

grenzen aus. 
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Die äußere Erschließung für den motorisierten Verkehr ist an der Westseite des 

Grundstückes über eine private Erschließung vom Everkeweg aus vorgesehen. 

Diese führt geradlinig in östliche Richtung in das Plangebiet und dient zur Er-

schließung der sowohl oberirdisch als auch unterirdisch geplanten Stellplätze. 

Etwa mittig auf dem Grundstück ist eine T-förmige Wendemöglichkeit vorgese-

hen, die zudem die zwischen den südlich geplanten Gebäuden geplanten ober-

irdischen Stellplätze erschließt. Insgesamt sollen 57 Stellplätze angelegt werden, 

26 oberirdisch entlang der Erschließungsachse und der zentralen südlichen Stell-

platzfläche sowie 31 in der im westlichen Gebäudeteil unter den beiden westli-

chen Gebäuden zusammenhängend geplanten Tiefgarage. Die bauordnungs-

rechtlich erforderliche Stellplatzanzahl von einem Stellplatz je Wohnung wird 

damit deutlich überschritten und ein Stellplatzschlüssel von annähernd 1,5 Stell-

plätzen je Wohnung erreicht.  

Für Fußgänger soll ein Auslass in nördliche Richtung an die Straße im Lehmkühl-

chen angelegt werden, um eine fußläufige Vernetzung zu gewährleisten und 

nicht zuletzt auch den rund 120 Meter nordöstlich gelegenen Spielplatz anzu-

binden. 

 
Abbildung 8:  Schematische Darstellung der geplanten Erschließung (Architekten Spiekermann) 
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Vor dem Hintergrund der vorstehend dargestellten Vorhabenplanung sollen die 

nachstehenden zeichnerischen und textlichen Festsetzungen getroffen werden: 

 Art der baulichen Nutzung 6.2

Die Vorhabenplanung sieht ausschließlich wohngenutzte Gebäude vor. Dies ent-

spricht der ohnehin in dem Planbereich rechtskräftig vorhandenen Festsetzung 

eines reinen Wohngebietes gemäß § 3 BauNVO. Als Baugebietstyp soll daher in 

dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch künftig ein reines Wohngebiet 

gemäß § 3 BauNVO zur Anwendung kommen. Reine Wohngebiete dienen nach 

Baunutzungsverordnung dem Wohnen und sind daher vor dem Hintergrund der 

Vorhabenplanung, der vorhandenen Gebietsprägung und der bislang rechtskräf-

tigen Festsetzung in dem Bebauungsplan Nummer 42 „Everkeweg“ der geeigne-

te Baugebietstyp. 

In dem reinen Wohngebiet sind gemäß § 3 (2) BauNVO allgemein zulässig: 

– Wohngebäude und 

– Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Ge-

bietes dienen. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

– Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des tägli-

chen Bedarfes für die Bewohner des Gebietes dienen sowie kleine Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 

– sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner 

des Gebietes dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 

Gemäß § 12 Absatz 3a in Verbindung mit § 9 (2) BauGB sind nur solche Vorha-

ben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchfüh-

rungsvertrag verpflichtet. 
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 Maß der baulichen Nutzung 6.3

Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung soll die bauliche Dichte 

und die Ausdehnung baulicher Anlagen geregelt werden. 

Grundflächenzahl GRZ 

Der flächenmäßige Anteil der Baugrundstücke, der mit baulichen Anlagen über-

deckt werden darf, soll gemäß § 16 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,4 

festgesetzt werden. Dies entspricht der Vorhabenplanung ebenso wie den Vor-

gaben der Baunutzungsverordnung für reine Wohngebiete und den bislang 

rechtskräftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nummer 42 „Everkeweg“ 

für das Plangebiet und weite Teile des städtebaulichen Umfeldes. Lediglich für 

die besondere Bauweise der nördlich angrenzenden Kettenhäu-

ser/Gartenhofhäuser ist im rechtskräftigen Bebauungsplan eine höhere Grund-

flächenzahl von 0,6 festgesetzt worden.  

Gemäß § 19 Absatz 4 Satz 3 BauNVO soll eine Überschreitung bis zu einer maxi-

malen Grundflächenzahl von 0,7 zulässig sein. Diese Möglichkeit zur Überschrei-

tung auf bis zu 0,7 soll eingeräumt werden, um auf dem zu allen Seiten begrenz-

ten Baugrundstück eine ausreichende Stellplatzanzahl (rund 1,5 Stellplätze pro 

Wohnung) bereitstellen zu können und so einen auf das Umfeld wirkenden 

Parkdruck vermeiden zu können. Um die Erhöhung der planungsrechtlich übli-

chen 50-Prozent-Regel für die Überschreitung der Grundflächenzahl zu kompen-

sieren, wird einerseits das Oberflächenmaterial oberirdischer Stellplätze auf eine 

wasserdurchlässige Decke begrenzt und die Möglichkeit zur Grundstückseinfrie-

dung zum Everkeweg auf die Zulässigkeit ausschließlich gepflanzter/lebender 

Hecken und Sträucher beschränkt. 

Geschossflächenzahl GFZ 

Die Geschossflächenzahl GFZ drückt das Verhältnis der Geschossfläche zur maß-

gebenden Grundstücksfläche des Baugrundstücks aus. Vor dem Hintergrund der 
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Vorhabenplanung und der maximalen Grundflächenzahl von 0,4 wird eine Ge-

schossflächenzahl von 0,8 für die zweigeschossigen Gebäude im Norden und ei-

ne Geschossflächenzahl von 1,2 für die beiden dreigeschossigen Gebäude im 

Süden festgesetzt. Die in § 17 BauNVO vorgegebene Obergrenze für die Festset-

zung einer Geschossflächenzahl in reinen Wohngebieten (maximal 1,2) wird da-

mit eingehalten. 

Gebäudehöhen und Zahl der Vollgeschosse 

Die vertikale Ausdehnung baulicher Anlagen wird über die Festsetzung von 

Trauf- und Firsthöhen sowie der maximalen Zahl der Vollgeschosse gesteuert. 

Hierbei ist zwischen den nördlichen und südlichen Gebäuden zu differenzieren, 

da diese wie in Kapitel 6.1 beschrieben mit Bezug zum städtebaulichen Umfeld 

unterschiedliche Höhenentwicklungen aufweisen (siehe Abbildungen 4 und 5). 

Für die beiden nördlichen Gebäude gilt an der Nordseite eine maximale Trauf-

höhe von 3,70 Meter und an der Südseite von maximal 6,20 Meter. Die maximale 

Firsthöhe für die beiden nördlichen Gebäude beträgt 10,00 Meter. Für die beiden 

südlichen Gebäude sind geringfügig höhere Traufhöhen von maximal 6,55 Meter 

und maximale Firsthöhen von 12,55 Meter geplant. 

Hinsichtlich der Zahl der Vollgeschosse wird ebenfalls zwischen den beiden 

nördlichen und den beiden südlichen Gebäuden differenziert. Die beiden nördli-

chen Gebäude sind zweigeschossig und die beiden südlichen Gebäude dreige-

schossig geplant. Die Dreigeschossigkeit der beiden südlichen Gebäude über-

steigt damit die bislang für den Planbereich selbst und das Umfeld rechtskräfti-

gen Festsetzungen. Die Dreigeschossigkeit wird an der Stelle jedoch als umfeld-

verträglich erachtet, da die Traufhöhe auf maximal 6,55 Meter beschränkt wird 

und die Gebäude somit grundsätzlich optisch zweigeschossig wirken, weil das 

dritte Vollgeschoss im ausgebauten Dachraum angeordnet wird. 
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Als untere Bezugspunkte gemäß § 18 Absatz 1 BauNVO wird nicht zwischen den 

nördlichen und südlichen Gebäuden differenziert, sondern zwischen den beiden 

östlichen und den beiden westlichen Gebäuden. Der Grund hierfür ist die nach 

Osten leicht ansteigende Geländeoberfläche. Als unterer Bezugspunkt für die 

beiden westlichen Baufenster gilt eine Höhe von 119,50 Meter über Normalhö-

hennull und für die beiden östlichen Baufenster von 120,10 Meter über Normal-

höhennull. Diese Höhen entsprechen jeweils in etwa der geplanten Höhenlage 

des Erdgeschossfußbodens des jeweiligen Gebäudes. In dem Bebauungsplan 

werden eingemessene Geländehöhen angegeben, um die festgesetzten Bezugs-

punkte vergleichend einordnen zu können. 

 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 6.4

Die vier in der Vorhabenplanung projektierten Gebäude sind in offener Bauweise 

als Einzelhäuser geplant, also mit seitlichem Grenzabstand und einer maximalen 

Gebäudelänge von weniger als 50 Metern. Entsprechend wird die Festsetzung 

einer offenen Bauweise gemäß § 22 Absatz 2 BauNVO getroffen, die damit so-

wohl der Vorhabenplanung als auch der bislang rechtskräftigen Festsetzung für 

den Planbereich entspricht.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 BauNVO über die 

Festsetzung von Baugrenzen definiert, die sich an der Vorhabenplanung orien-

tieren, um die geplante bauliche Struktur über die Festsetzungen zu sichern. Die 

festgesetzten Baugrenzen werden relativ eng um die Baukörper gefasst. Damit 

über die Baugrenzen hinausgehend Balkone und Terrassen genehmigungsfähig 

sind, wird über eine textliche Festsetzung klargestellt, dass die festgesetzten 

Baugrenzen für Balkone (um maximal 2,00 Meter) und Terrassen (um maximal 

3,00 Meter) überschritten werden dürfen. 

Die geplante Tiefgarage sowie die Tiefgaragenzufahrt liegen teilweise außerhalb 

der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen. Zur Klarstellung wird 
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textlich festgesetzt, dass Gebäudeteile sowie bauliche/technische Anlagen für die 

Errichtung und Erschließung einer Tiefgarage auch innerhalb der nicht überbau-

baren Grundstücksflächen zulässig sind. 

 Verkehrsflächen/Zufahrtsverbote/Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 6.5

Die Festsetzung von Verkehrsflächen ist nicht erforderlich, da die Erschließung 

ausschließlich privatrechtlich erfolgen soll und eine verkehrliche Anbindung an 

den Everkeweg sichergestellt ist. Um planungsrechtlich sicherzustellen, dass der 

es lediglich den einen geplanten äußeren Erschließungspunkt für den motorisier-

ten Verkehr geben kann, wird der Bereich entlang der Straßenbegrenzungslinie 

des Everkeweges als Bereich ohne Ein- und Ausfahrt und für die geplante Zu-

fahrt ein entsprechender Einfahrtbereich festgesetzt. 

Die geplanten Erschließungsflächen werden ausschließlich innerhalb der nicht 

überbaubaren Grundstücksflächen des reinen Wohngebietes liegen. Für den Fall 

einer theoretisch denkbaren Ausparzellierung einzelner Baugrundstücke werden 

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger und der Ver- und 

Entsorgungsträger zu belastende Flächen festgesetzt. Auf dieser Grundlage kön-

nen bspw. auch für die Entsorgungsunternehmen Haftungsfreistellungen für die 

Befahrung der privaten Flächen mit Müllfahrzeugen zur Abfallabholung erklärt 

werden. 

 Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 6.6

Wie bereits in Kapitel 6.1 beschrieben, sieht die Vorhabenplanung sowohl ober-

irdische Stellplätze als auch die Anlage einer Tiefgarage vor. Die geplante Tiefga-

rage liegt dabei nicht vollständig innerhalb der festgesetzten Baufenster, da sie 

zusammenhängend unter den beiden östlichen Baukörpern entstehen soll. Um 

dies planungsrechtlich zu berücksichtigen, wird per textlicher Festsetzung gere-

gelt, dass Gebäudeteile und bauliche/technische Anlagen zur Errichtung und Er-

schließung der Tiefgarage (zum Beispiel Tiefgarage, Zufahrtsrampe) auch inner-
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halb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden dürfen. Die 

Lage der Tiefgarage wird über die Festsetzung einer „TGa“-Fläche zeichnerisch 

vorgegeben. 

Die Lage der oberirdischen Stellplätze wird über die Festsetzung von Flächen für 

Stellplätze („St“) geregelt. Die Errichtung oberirdischer Stellplätze ist ausschließ-

lich innerhalb der festgesetzten „St“-Flächen zulässig. Überdachte Stellplätze und 

Garagen sind unzulässig. Hiermit kann zugunsten der Freiraumqualität gesteuert 

werden, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen weitgehend von Stell-

plätzen freigehalten werden. 

In der Vorhabenplanung sind gebäudebezogen vier Standorte für Müllboxen an 

den jeweiligen Hauseingängen vorgesehen. Hierzu werden analog zum Vorge-

hen zur Zulässigkeit der Stellplätze spezifische Flächen festgesetzt, in denen die-

se Anlagen zulässig sind („Na“). 

Sowohl die Stellplätze als auch die Nebenanlagen werden damit ausschließlich 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und im inneren Bereich entlang 

der geplanten Erschließungsachse zulässig sein. Lediglich im Süden ist hierfür 

auch der Bereich zwischen dem östlichen und dem westlichen Gebäude vorge-

sehen, da diese Fläche ohnehin als Wendemöglichkeit T-förmig erschlossen 

werden muss. 

 Örtliche Bauvorschriften 6.7

Eine detaillierte Vorgabe örtlicher Bauvorschriften zur gestalterischen Qualitäts-

sicherung erfolgt über die auf dem Bebauungsplan dargestellten Ansichten, die 

Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes sind. Die nachstehende Ab-

bildung gibt darüberhinausgehend einen Eindruck der geplanten Materialwahl. 

Für die Dächer sieht die Vorhabenplanung eine anthrazitfarbene Eindeckung vor 

(siehe Abbildung 9 oben links). Die Fassaden sollen grundsätzlich verklinkert er-

richtet werden. Dabei sollen sowohl die Fensterbänder, die jeweils zentralen Er-
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schließungsbauteile und Teile der Giebelflächen durch eine hellere Farbwahl ab-

gesetzt werden und zu einer strukturierten gestalterischen Wahrnehmung bei-

tragen (siehe Abbildung 9, oben rechts und unten links). Die Gauben und Bal-

konverkleidungen sollen durch helle Platten von den übrigen Farben und Mate-

rialien abgesetzt werden (siehe Abbildung 9, unten rechts). 

 
Abbildung 9:  Materialienauswahl (Architekten Spiekermann) 

Hinsichtlich der Baukörper bedarf die Sicherung der Hauptfirstrichtung in Ost-

West-Richtung einer zwingenden Vorgabe, da hierdurch die niedrige Traufhöhe 

zur nördlichen Grundstücksgrenze und dem dort vorhandenen, relativ niedrigen 

baulichen Bestand verbindlich gesichert werden kann. Zudem bietet die Ost-

West-Ausrichtung des Firstes energetische Vorteile. Lediglich für die in allen vier 

Gebäuden jeweils zentral geplanten Erschließungskernen/Treppenhäusern wird 

das Flachdach als zulässige Dachform ermöglicht. 

Als örtliche Bauvorschrift soll die Zulässigkeit von Einfriedungen entlang der 

Straßenbegrenzungslinie des Everkeweges in der Höhe auf maximal 1,00 Meter 

begrenzt werden. Diese Festsetzung wird aufgrund des Erscheinungsbildes des 

Straßenraumes im Verlauf des Everkeweges getroffen, das überwiegend begrün-
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te Vorgärten vorweist. Um eine abschottende Wirkung einer Grundstückseinfrie-

dung zu vermeiden, wird die Höhenbegrenzung verbindlich vorgegeben, die an 

die Höhe der auf der Grundstücksgrenze bislang vorhandenen Mauer angelehnt 

wird. Einfriedungen sollen künftig ausschließlich als lebende Hecken mit 

Strauchpflanzungen zulässig sein, Zäune dürfen lediglich darin integriert errich-

tet werden. 

 Belange des Verkehrs 7

Die verkehrliche Anbindung der geplanten Wohngebäude ist im Westen des 

Plangebietes an den Everkeweg vorgesehen. Da die Vorhabenplanung eine we-

sentliche Nutzungsintensivierung innerhalb des Plangebietes beabsichtigt, wur-

de die geplante Anbindung der Vorhabenplanung an den Everkeweg fachgut-

achterlich bewertet (SHP Ingenieure, Hannover, März 2020). 

Gegenstand der Untersuchung ist eine Abschätzung der verkehrlichen Auswir-

kungen infolge der Vorhabenplanung. Hierzu wurde die bisherige Verkehrssitua-

tion untersucht, der vorhabenbedingte Neuverkehr prognostiziert und die Leis-

tungsfähigkeit der Anbindung an den Everkeweg ermittelt. 

Die Verkehrsuntersuchung kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis:  

„Die Verkehrserhebungen haben gezeigt, dass die derzeitigen Verkehrsbelastun-

gen im Everkeweg in der morgendlichen Spitzenstunde bei 193 Kfz pro Stunde 

(07:00 bis 08:00 Uhr) und in der nachmittäglichen Spitzenstunde bei 

203 Kfz pro Stunde liegen (16:30 bis 17:30 Uhr). Dabei sind die verkehrlichen Be-

lastungen jeweils in südliche Richtung etwas höher als in Gegenrichtung. 

Auf Grund der Wohnbebauung ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen 

von 175 Kfz-Fahrten pro 24 Stunden zu rechnen, die sich zur Hälfte im Quell- 

und zur Hälfte im Zielverkehr wiederfinden. Diese wiederum verteilen sich in 

nördliche sowie südliche Richtung des Everkewegs, so dass der zusätzliche Ver-



 

Stadt Beckum – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Everkeweg“ 

 

 

21 

 

kehr für die umliegenden Knotenpunkte vermutlich kaum merklich sein wird. In 

der morgendlichen Spitzenstunde ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkom-

men von 14 Kfz pro Stunde zu rechnen. In der nachmittäglichen Spitzenstunde 

steigt das zusätzliche Verkehrsaufkommen minimal auf 18 Kfz pro Stunde. 

Die Bewertung der Verkehrsqualitäten nach dem HBS 2015 [Handbuch für die 

Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015] unterstützt diese An-

nahme. Die Ergebnisse zeigen, dass das zu erwartende Verkehrsaufkommen am 

neuen Knotenpunkt Everkeweg/Erschließungsstraße verkehrlich problemlos ab-

zuwickeln ist. In der nachmittäglichen Spitzenstunde werden in allen Zufahrten 

die Verkehrsqualitätsstufe A erreicht. Da die maximalen Rückstaulängen lediglich 

6 Meter aufweisen, ist darüber hinaus nicht damit zu rechnen, dass die verkehrli-

che Abwicklung an den naheliegenden Knotenpunkten beeinträchtigt wird. 

Die Situation im Fuß- und Radverkehr wird schon durch die Einrichtung der 

Tempo-30-Zone unterstützt. Gute Sichtverhältnisse am Knotenpunkt sowie die 

bevorrechtigende Gehwegüberfahrt lassen eine verkehrssichere Situation auch 

für die schwächeren Verkehrsteilnehmer erwarten.“ 

(Verkehrsuntersuchung, SHP Ingenieure, Hannover, März 2020: 12) 

 Belange des Denkmalschutzes 8

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Entwurfes dieses vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Denkmal-

pflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen) eine Überprüfung der beste-

henden Villa hinsichtlich ihrer Denkmaleigenschaften angestoßen. In Verbindung 

mit einer vorläufigen Unterschutzstellung des Gebäudes gemäß § 4 des Gesetzes 

zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 

(DSchG NRW) – Dringlichkeitsentscheidung vom 19.12.2019 – wurde der Denk-

malwert durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der unteren 

Denkmalbehörde der Stadt Beckum geprüft. Mit Schreiben vom 17.02.2020 teilt 
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der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit, dass sich eine Denkmaleigenschaft 

im Sinne des § 2 DSchG NRW nicht hinreichend begründen lässt. Die vorläufige 

Unterschutzstellung wurde entsprechend mit Beschluss vom 27.02.2020 wieder 

aufgehoben. Die Belange des Denkmalschutzes stehen einer Umsetzung der 

Vorhabenplanung folglich nicht entgegen. 

Ein Vorkommen von Bodendenkmälern ist nicht bekannt. Spezielle Maßnahmen 

des Denkmalschutzes oder der Denkmalpflege sind daher nicht erforderlich. Da 

bei Erdarbeiten aber dennoch bislang unbekannte paläontologische Boden-

denkmäler in Form von Fossilien aus der Oberkreide (Campanium, Beckum-

Schichten) zum Vorschein kommen können, werden Hinweise zum Vorgehen im 

Falle kultur- oder erdgeschichtlicher Bodenfunde oder Befunde in den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. 

 Belange der Ver- und Entsorgung 9

Trink- und Löschwasserversorgung 

Das Plangebiet ist über die Trinkwasserleitung entlang des Everkeweges bereits 

an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Über die Verlegung der 

erforderlichen Hausanschlussleitungen kann das Plangebiet auch weiterhin an 

das öffentliche Versorgungsnetz angebunden werden. 

Die Löschwasserversorgung soll über das öffentliche Trinkwassernetz erfolgen. 

Der Mindestlöschbedarf richtet sich nach der Bebauungsdichte und der Brand-

ausbreitungsgefahr. Durch die Vorhabenplanung ergibt sich für die Vorhaben-

planung nach Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-

ches e.V. im Mittel ein Anspruch auf Vorhaltung von 96 Kubikmeter pro Stunde 

für die Dauer von zwei Stunden. Nach Auskunft der Wasserversorgung Beckum 

GmbH kann diese Löschwassermenge über das Trinkwassernetz bereitgestellt 

werden.  

Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
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Das Plangebiet kann entsprechend der zum Zeitpunkt der Planaufstellung gülti-

gen Entwässerungssatzung der Stadt Beckum an die umliegend vorhandenen 

Abwasseranlagen mit Weiterleitung zur Zentralkläranlage angeschlossen werden. 

In der Verkehrsfläche des Everkeweges verläuft ein Mischwasserkanal mit ent-

sprechender Aufnahmekapazität. 

Nach § 55 Wasserhaushaltsgesetz soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, 

verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-

rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und wasserwirtschaft-

liche Belange entgegenstehen. § 44 Wassergesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen (LWG) ergänzt beziehungsweise konkretisiert den bundesrechtlichen 

Grundsatz und bezieht diesen dabei auf Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 

erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen 

werden. 

Der anstehende Boden (Braunerde) ist für eine Versickerung nicht (Bodenkarte 

BK50, Land Nordrhein-Westfalen) beziehungsweise nur gering (Prüfung der 

Umweltbelang, Büro Stelzig, Soest, August 2019) für eine Versickerung geeignet. 

Das Ingenieurbüro Greiwe und Helfmeier (Oelde) wurde mit der Erstellung einer 

Entwässerungskonzeption für die Vorhabenplanung beauftragt, die mit Stand 

von Juli 2019 als Vorplanung vorliegt. Zur Ableitung des anfallenden Nieder-

schlagswassers ist vor der Einleitung in die Mischwasserkanalisation im Everke-

weg innerhalb der geplanten Zufahrt die Anlage eines Rückhaltekanales und ei-

nem auf 30,9 Liter pro Sekunde gedrosseltem Abfluss vorgesehen. 

Unter Beachtung dieser Entwässerungskonzeption ist die vorhandene technische 

Infrastruktur im Everkeweg in der Lage, das anfallende Niederschlagswasser ab-

zuleiten.  
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Überflutungs- und Rückstauschutz 

Starkregenereignisse können durch das öffentliche Entwässerungsnetz nicht 

immer vollständig aufgenommen werden, sodass es zur Überflutung von Stra-

ßen, Gelände und Gebäuden kommen kann. Hiergegen muss sich der jeweilige 

Grundstückseigentümer beziehungsweise Nutzer gemäß der DIN 1986 Teil 100 

durch sinnvolle Kombinationen von Maßnahmen, die von der individuellen Lage 

und Gestaltung der baulichen Anlage abhängig sind, schützen. Ein Überflu-

tungsnachweis des einzelnen Grundstücks mit der Angabe der Überflutungsflä-

che ist durch den jeweiligen Grundstückseigentümer beziehungsweise Nutzer 

gemäß der DIN 1986 Teil 100 zu führen. 

Gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt hat sich jeder Grundstückseigentü-

mer wirkungsvoll und dauerhaft gegen schädliche Folgen von Rückstau aus dem 

Kanalnetz durch den Einbau einer funktionstüchtigen Rückstausicherung zu 

schützen. 

Elektrizitäts- und Gasversorgung 

Die Stromversorgung ist bereits in der Bestandssituation sichergestellt. Über die 

Verlegung neuer Hausanschlüsse kann die Stromversorgung auch für die Vorha-

benplanung sichergestellt werden.  

Abfallbeseitigung 

Das Plangebiet kann auch weiterhin an die regelmäßige städtische Müllabfuhr 

angeschlossen werden. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehene 

Erschließungsachse ist mit der zentral daran geplanten Wendemöglichkeit für ei-

ne Befahrbarkeit von Müllfahrzeugen geeignet. 

 Belange der Umwelt 10

Die vorliegende Bauleitplanung erfüllt die Bedingungen an einen Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB (siehe Kapitel 3). Mit der Anwendung 
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des § 13a BauGB kann entsprechend dem vereinfachten Verfahren zur 

Aufstellung von Bebauungsplänen (§ 13 BauGB) auf eine Darstellung der nach 

§ 2 Absatz 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 

und der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung) 

verzichtet werden. Die Umweltbelange sind dennoch in der Begründung zu 

betrachten. Hierzu wurde vom Büro Stelzig (Soest) eine „Prüfung der 

Umweltbelange“ (August 2019) durchgeführt und darin die bau-, anlage- und 

betriebsbedingten Auswirkungen der Vorhabenplanung auf die Umweltschutz-

güter bewertet: 

„Es kommt zu keinen oder nur geringfügigen Konflikten, welche jedoch durch 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gelöst werden können. Aufgrund 

der innerstädtischen Lage, der Vorbelastung und der bereits in den 

Fachplanungen vorgesehenen Nutzung als Wohnbaugebiet, wird den 

städtebaulichen Belangen vorrangig Rechnung getragen.  

Für einige Schutzgüter und Umweltbelange sind Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen erforderlich. Unter Berücksichtigung dieser 

Maßnahmen ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Wasser, Boden, Kultur und Sachgüter.“ 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Belange des Artenschutzes wurden in einer artenschutzrechltichen 

Vorprüfung speziell untersucht. Um eine inhaltliche Doppelung zu vermeiden, 

wird bezüglich der für dieses Schutzgut erforderlichen Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen auf das Kapitel 10.2 verwiesen. 

Schutzgut Boden 

Die Vorhabenplanung führt anlagebedingt zu einer dauerhaften 

Inanspruchnahme von bislang teilweise unversiegeltem Boden. Die natürlichen 
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Bodenfunktionen gehen in diesen Bereichen komplett verloren. Bei dem 

anstehenden Boden handelt es sich um eine Braunerde, einen tiefgründigen 

Sand- oder Schuttboden mit hoher Funktionserfüllung als Biotopentwicklungs-

potenzial für Extremstandorte. Aufgrund der innerstädtischen Lage, der bereits 

vorhandenen Bebauung und der Nutzung als Ziergarten ist der Boden jedoch 

bereits vorbelastet. Betriebsbedingt sind geringfügig höhere Einträge (zum 

Beispiel Salz, Reifenabrieb, Müll) denkbar. Als mögliche Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minderung der Eingriffe in das Schutzgut Boden werden in der 

„Prüfung der Umweltbelange“ Maßnahmen wie die Beachtung der DIN 19371 

(Verwertung von Bodenmaterial), eine fachgerechte Bauausführung, die 

geeignete Lagerung und Verwendung von Mutterboden beziehungsweise die 

fachgerechte Entsorgung bei Verunreinigungen sowie von Abwasser und 

Hausmüll genannt. Diese Maßnahmen sind auf Ebene der Bauleitplanung nicht 

festsetzungsrelevant, da sie sich an die ordnungsgemäße Durchführung von Erd- 

und Bauarbeiten und damit an die bauausführenden Firmen sowie eine 

ordnungsgemäße Wohnnutzung und damit die künftigen Bewohner des 

Baugebietes richten. 

Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Um unnötige Lichtimmissionen zum angrenzenden Wohngebiet zu vermeiden, 

sollen die Beleuchtungseinrichtungen um die Wohnhäuser zweckdienlich 

gehalten werden. Das bedeutet, dass Beleuchtung nur dort eingesetzt wird, wo 

sie benötigt wird und nicht länger als notwendig. Zur Betrachtung des Belanges 

von Lichtemissionen wurde eine fachgutachterliche Stellungnahme eingeholt 

und daraus resultierend eine mindestens 1,50 Meter hohe Grundstücks-

einfriedung an den zentral am südlichen Plangebietsrand geplanten Stellplätzen 

festgesetzt.  Hierzu wird auf das Kapitel 10.3 verwiesen. 
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Eine bestehende Gefährdungslage durch eine Kampfmittelbeeinflussung des 

Plangebietes ist nicht bekannt. Unter Beachtung eines allgemeinen Hinweises 

auf das Vorgehen im Falle auftretender Anzeichen einer Kontamination oder 

dem Fund verdächtiger Gegenstände wird die Stadt Beckum ihrer Hinweispflicht 

gerecht. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bau- und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Sollte es im 

Zusammenhang mit Bau- und Erschließungsarbeiten dennoch zu aktuell nicht 

absehbaren Funden kommen, sind die Stadt Beckum als Untere 

Denkmalbehörde und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe unverzüglich zu 

informieren. Der Bebauungsplan wird um einen entsprechenden allgemeinen 

Hinweis ergänzt. 

 Natur- und Landschaftsschutz 10.1

Gemäß § 13a Absatz 2 Nummer 4 BauGB gelten Eingriffe in den Natur- und 

Landschaftshaushalt als bereits vor der planerischen Entscheidung zur 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt oder zulässig 

gewesen. Aus diesen Gründen entfällt die Notwendigkeit zur 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB in Verbindung mit 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie das Aufzeigen von Maßnahmen zur 

Bewältigung von Eingriffsfolgen. 

 Artenschutz 10.2

Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf 

europäischer Ebene besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung müssen auch die artenschutzrecht-

lichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG, 

welche bei der Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen, als spezielle 

Artenschutzprüfung (ASP) abgeprüft werden. Dies wurde fachgutachterlich im 
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Rahmen der „Artenschutzrechtlichen Vorprüfung“ (Büro Stelzig, Soest, Oktober 

2018) durchgeführt. Diese kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 

Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn die 

nachstehenden artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen eingehalten 

werden: 

– Die Baufeldräumung ist zum Schutz von europäischen Vogelarten während 

der Hauptbrutzeit vom 15. März bis 31. Juli unzulässig. 

– Vom 01. März bis zum 30. September sind Baumfällungen und Gehölz-

schnitt nur in Ausnahmefällung unter Einbeziehung eines Experten zulässig. 

– Etwaige Dacharbeiten müssen in den Wintermonaten zwischen Anfang 

November und Ende Februar erfolgen, um eine Tötung von Fledermäusen 

zu vermeiden. 

Insgesamt ergibt sich, dass unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht erfüllt werden und eine 

erhebliche Beeinträchtigung planungsrelevanter Arten und ihrer Fortpflanzungs-

stadien beziehungsweise deren Lebensstätten durch das Vorhaben ausge-

schlossen werden kann. 

Die vorstehend aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen werden als Hinweis in 

den Bebauungsplan aufgenommen. Damit werden auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung die notwendigen Voraussetzungen für die Beachtung der 

Regelungen des § 44 BNatSchG im nachgelagerten Genehmigungsverfahren 

getroffen.  

 Immissionsschutz 10.3

Für eine Bewertung der Belange des Immissionsschutzes sind die von den ober-

irdisch und unterirdisch geplanten Stellplätzen ausgehenden Lärmemissionen 

ebenso relevant, wie die von zu erwartenden Fahrzeugbewegungen ausgelösten 
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Blendwirkungen. Als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung dieser Sach-

verhalte wurden die nachstehenden gutachterlichen Untersuchungen erstellt: 

– Schalltechnisches Gutachten (Akus GmbH, Bielefeld, August 2019) 

– Gutachterliche Bewertung zu Lichtimmissionen (Akus GmbH, Bielefeld, Au-

gust 2019) 

Verkehrslärm 

Gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 1 BauGB ist bei der Aufstellung von Bebauungs-

plänen unter anderem die Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse zu gewähr-

leisten. Diese sind nach der ständigen Rechtsprechung bis hin zu den Immissi-

onsrichtwerten in Höhe von 60/45 dB(A) tags/nachts gegeben. Als Grundlage für 

die Einordnung ermittelter Lärmpegel dienen die Technische Anlage zum Schutz 

gegen Lärm (TA Lärm) und die Parkplatzlärmstudie. 

Die im schalltechnischen Gutachten zugrunde gelegten Pkw-Bewegungen basie-

ren auf der Verkehrsuntersuchung der SHP Ingenieure (Hannover, Juli 2019), sie-

he auch Kapitel 7.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass nach Umsetzung der Vorhabenpla-

nung an allen benachbarten Wohnhäusern tagsüber Beurteilungspegel von 

≤ 45 dB(A) sowie nachts Beurteilungspegel von ≤ 40 dB(A) zu erwarten sind. 

Vor dem Hintergrund der vorstehend beschriebenen Maßstäbe an gesunde 

Wohnverhältnisse nach der TA Lärm und der Parkplatzlärmstudie werden gesun-

de Wohnverhältnisse auch nach Umsetzung der Vorhabenplanung gegeben sein. 

Blendwirkung 

Um die von den Fahrzeugbewegungen am äußeren Erschließungspunkt (Zufahrt 

vom Everkeweg) und den innerhalb des Plangebietes zu erwartenden Stellplatz-

Bewegungen ausgehenden Blendwirkungen im Abwägungsprozess beachten zu 
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können, hat die Akus GmbH (Bielefeld) eine fachgutachterliche Bewertung der zu 

erwartenden Lichtimmissionen erstellt.  

Es zeigt sich, dass eine Blendwirkung durch Scheinwerfer im Zusammenhang mit 

der äußeren Erschließung und der Tiefgaragenzufahrt nicht zu erwarten ist. Nicht 

konfliktfrei sind die von Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit der am 

südlichen Plangebietsrand vorgesehenen Stellplatzfläche ausgehenden Emissio-

nen. Bei der Zufahrt zu den Stellplätzen können die südlichen Nachbargebäude 

an der August-Wibbelt-Straße von den Pkw-Scheinwerfern erfasst werden. Ge-

mäß gutachterlicher Stellungnahme kann diesem Umstand Rechnung getragen 

werden, indem eine immergrüne Heckenpflanzung entlang der Südseite der 

Stellplatzfläche geplant und eine potenzielle Blendwirkung dadurch unterbun-

den wird. Die Anpflanzung einer entsprechenden immergrünen Hecke wird da-

her über eine entsprechende zeichnerische und textliche Festsetzung gemäß 

§ 9 Absatz 1 Nummer 25a BauGB vorgegeben. 

 Bodenschutz/Altlasten 10.4

Mit der Planung soll die Wiedernutzbarmachung des nicht mehr genutzten Vil-

len-Grundstückes ermöglicht werden. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme 

der Innenentwicklung, die nach § 1 Absatz 5 und § 1a Absatz 2 BauGB grundle-

gend zu unterstützen sind. Die Flächenversiegelung wird sich im Vergleich zur 

Bestandssituation zweifelsohne erhöhen, dabei jedoch die ohnehin für den Be-

reich bereits festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 sicher einhalten. Die Planung 

trägt dazu bei, dass die Inanspruchnahme unbebauter Grundstücke im Außenbe-

reich gemindert und bestehende technische Infrastrukturen sinnvoll mit genutzt 

werden können. Der Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 BauGB wird somit 

entsprochen. 
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Weder der Stadt Beckum noch der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises 

Warendorf liegen Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädli-

cher Bodenveränderungen begründen. 

 Klimaschutz 10.5

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches vom 22.07.2011 wurden die Ziele des 

Klimaschutzes durch eine klimagerechte Stadtentwicklung als Gesetzesgrundla-

ge aufgenommen. Dieses kann mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maß-

nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen 

und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung er-

reicht werden. 

Bauliche Standards des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beziehungsweise des Er-

neuerbare-Energien-Wärmegesetzes sind ebenso umsetzbar wie die aktive und 

passive Nutzung der Solarenergie. 

 Erschließungskosten 11

Die Initiative der Planung beruht auf einer privaten Projektentwicklung. Der Vor-

habenträger/Projektentwickler hat sich bereit und in der Lage erklärt, die Kosten, 

die mit den Planungen zur Erreichung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 

des Vorhabens verbunden sind, vollständig zu tragen. 

Von der Planung sind keine Erschließungsmaßnahmen im öffentlichen Raum be-

troffen. 

Zwischen der Stadt Beckum und der Vorhabenträgerin wird gemäß § 12 BauGB 

ein Durchführungsvertrag geschlossen, der für die Errichtung des Vorhabens er-

forderliche vertragliche Regelungen beinhaltet. 
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Beckum, im März 2020 

 

Verfasser: 

 

Drees & Huesmann Stadtplaner PartGmbB 

Vennhofallee 97, 33689 Bielefeld 

Telefon 05205-72980; Fax -729822 

E-Mail: info@dhp-sennestadt.de 

www.dhp-sennestadt.de 

 

unter fachlicher Begleitung der 

 

Stadt Beckum, 

Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Everkeweg“ – Abwägung zur Beteiligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit (22.11. – 23.12.2019) 

Nr. Verfasserinnen und 

Verfasser; Datum  

Nr. Stellungnahme Abwägung 

1 Öffentlichkeit 1 

Schreiben vom 

23.12.2019 

1.1 Die Abschätzung des aufgrund der Neuplanung zu er-

wartenden Verkehrsaufkommens erfolgte im Rahmen 

einer Verkehrsuntersuchung durch das Unternehmen 

SHP Ingenieure Hannover. Die Abbildung 6 (S. 7) zeigt 

die zu erwartende zusätzliche Verkehrsbelastung (Prog-

nose). Deutlich werden die beiden Verkehrsspitzen zwi-

schen 5.30 und 7.30 Uhr sowie zwischen 16.30 und 17.30 

Uhr. Eine Verkehrserhebung am 4.7.2019 wurde nur im 

Zeitraum von 15 bis 19 Uhr durchgeführt (Ist-Verkehr, 

vgl. Kap. 3, S. 4). In der weiteren Argumentation wird le-

diglich der Spitzenwert am Nachmittag berücksichtigt. 

Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar und führt sicher 

dann zu recht zuverlässigen Abschätzungen der Gesamt-

verkehrssituation, wenn am Morgen keine besondere 

Verkehrsverhältnisse bestehen. Genau das ist aber auf 

dem Everkeweg zwischen Paterweg und Hansaring der 

Fall. Dieser Abschnitt des Everkewegs dient als Zubringer 

zum Berufskolleg am Hansaring, das am Morgen erhebli-

chen Zielverkehr erzeugt. 

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Pflau-

menallee erfolgte im Jahr 2005 eine umfangreiche Ver-

kehrsuntersuchung, die die Verkehrszählung und Ab-

schätzung des Neuverkehrs durch das Neubaugebiet 

Die Hinweise auf die Verkehrssituation in der mor-

gendlichen Spitzenstunde werden zur Kenntnis ge-

nommen. Über die in der Verkehrsuntersuchung 

verwendete Datenbasis hinausgehend liegen der 

Stadt Beckum Daten aus einer Verkehrserhebung in 

der morgendlichen Spitzenstunde vom 22.09.2016 

vor. Anhand dieser Daten wurde die Plausibilität 

der Verkehrsuntersuchung geprüft und eine inhalt-

liche Fortschreibung des Gutachtens vorgenom-

men. Dazu wurden zunächst die Verkehrszahlen 

vom 22.09.2016 mit den bislang verwendeten Ver-

kehrszahlen von SSP Consult Beratende Ingenieure 

(Erhebungsjahr 2006) verglichen, auf die sich die 

Anwohner in ihrer Stellungnahme beziehen. Die 

erhobenen Verkehrszahlen weichen stark vonei-

nander ab. Da die Zahlen von SSP Consult Beraten-

de Ingenieure bereits 14 Jahre zurückliegen, wur-

den die Zahlen von der Verkehrserhebung aus 

dem Jahr 2016 für die Fortschreibung der Ver-

kehrsuntersuchung verwendet. Diese liegen in einer 

Größenordnung wie in der nachmittäglichen Spit-

zenstunde (morgendliche Spitzenstunde: 193 Kfz 

pro Stunde; nachmittägliche Spitzenstunde: 203 Kfz 

pro Stunde). Daher können die Bedenken der An-

Anlage 2 zur Vorlage 2020/0101 
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Nr. Verfasserinnen und 

Verfasser; Datum  

Nr. Stellungnahme Abwägung 

Pflaumenallee enthält (Anlage 5.1 der Untersuchung 

durch SSP Consult von Januar 2005). Am Knotenpunkt 

Everkeweg/Paterweg ergaben sich in der Spitzenstun-

denbelastung (7.10 bis 8.10 Uhr) Zuflüsse vom Paterweg 

in den Everkeweg von 87 Fahrzeugen und von Abflüssen 

vom Everkeweg in den Paterweg von 196 Fahrzeugen 

(Grundlage: Verkehrszählung am 4.11.2004 durch SSP 

Consult im Auftrag der Stadt Beckum). Hierdurch sind die 

tatsächlichen Verkehrsbewegungen quantifiziert ohne die 

zu erwartenden Verkehre des geplanten Neubaugebiets. 

Die vorliegende Verkehrsuntersuchung von 2019 berück-

sichtigt nicht die in der Untersuchung von 2005 doku-

mentiere Verkehrsbelastung am Everkeweg am Morgen, 

die sich bis heute nicht verringert hat. So sind die Ver-

kehre hinzugekommen die durch das Neubaugebiet 

Pflaumenallee entstanden. Ferner ist nach Einrichtung der 

Grundschule am Paterweg mit großem Einzugsgebiet mit 

weiterem Zielverkehr auf dem Everkeweg zur Grundschu-

le am Morgen zu rechnen. 

Somit besteht eine Abwägungsfehleinschätzung der Ver-

kehrsbelastung. 

Die Stadt Beckum wird aufgefordert, ein schlüssiges Ver-

kehrskonzept für den Everkeweg vorzulegen, das der be-

sonderen Situation „Zubringer Berufskolleg“ Rechnung 

trägt.  

wohnerinnen und Anwohner, dass die Verkehrsbe-

lastung im Everkeweg morgens deutlich höher als 

nachmittags sei, nicht belegt werden. Im Umkehr-

schluss ist auch nicht davon auszugehen, dass es 

im morgendlichen Zeitraum zu Problemen hinsicht-

lich einer leistungsfähigen Abwicklung der Verkeh-

re kommen wird. Da die Erkenntnisse der Verkehrs-

untersuchung durch die Fortschreibung bestätigt 

werden konnten, wird den Bedenken zur Verkehrs-

situation auf dem Everkeweg nicht gefolgt. 

 

2 Öffentlichkeit 2 

Schreiben vom 

2.1 Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Vorlage der uns legitimierende Vollmacht zeigen 

Keine Abwägung erforderlich.  
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23.12.2019 wir Ihnen an, dass uns xxxxxxxxx als Eigentümerin des 

Grundstücks Stauverweg 16, 59269 Beckum mit der 

Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat.  

Gegenstand unserer Beauftragung ist die öffentliche Aus-

legung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ever-

keweg“, die bis zum 23.12.2019 erfolgt. Zu dieser Bauleit-

planung nehmen wir wie folgt Stellung:  

2.2 I. 

Das im Eigentum unserer Mandantin stehende Grund-

stück Stauverweg 16 grenzt unmittelbar östlich an das 

Plangebiet. Das Grundstück unserer Mandantin liegt im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42 „Everkeweg“, 

der seit August 1976 in Kraft ist. Dieser Bebauungsplan 

setzt für das Grundstück unserer Mandantin ebenso wie 

für das westlich angrenzende Nachbargrundstück, das 

zur Überplanung ansteht, ein reines Wohngebiet mit 

max. 2-geschossiger Bebauung fest. Das Grundstück un-

serer Mandantin ist 1-geschossig bebaut.  

Beabsichtigt ist, im Geltungsbereich des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans „Everkeweg“ eine bis zu 3-

geschossige Bebauung zuzulassen. Es soll bei der Fest-

setzung eines reinen Wohngebiets bleiben. Des Weiteren 

soll eine Tiefgarage im künftigen Plangebiet zugelassen 

werden, in der eine Vielzahl der für die 40 Wohneinheiten 

benötigten Stellplätze eingerichtet werden sollen. Die 

Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt in unmittelbarer Nähe zum 

östlich angrenzenden Grundstück unserer Mandantin.  

 

Keine Abwägung erforderlich. 
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2.3 

 

II. 

Zunächst weisen wir darauf hin, dass hier eine notarielle 

Vereinbarung vom 11.01.1965 vorliegt, aufgrund derer 

auf dem Vorhabengrundstück - also dem Grundstück, 

dass das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans „Everkeweg“ bildet - eine Baulast eingetragen 

werden sollte. Diese Baulast sollte letztlich die notarielle 

Absprache öffentlich-rechtlich sichern, wonach auf dem 

Vorhabengrundstück direkt an der östlichen Grenze - 

also der Grenze zum Grundstück unserer Mandantschaft 

- ein 1 Meter breiter Streifen von Bebauung freigehalten 

werden sollte. 

Wir beantragen hiermit demgemäß eine schriftliche Aus-

kunft aus dem Baulastenverzeichnis betreffend das Vor-

habengrundstück. 

 

Der Bestand der in Bezug genommenen notariellen 

Vereinbarung und etwaiger Baulasten sind für die 

Umsetzung der Vorhabenplanung und damit auch 

für die Regelungsinhalte des in Rede stehenden 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Everke-

weg“ nicht relevant. Die Vorhabenplanung sieht in 

dem 1,00 m tiefen Bereich entlang der Nachbar-

grenze zur Einwenderin keine Bebauung und keine 

sonstigen baulichen Anlagen vor. 

 

  2.4 Im Hinblick auf das zur Festsetzung vorgesehene Maß 

der baulichen Nutzung ist festzustellen, dass die Vorha-

benplanung zwar durchaus auf die nördlich angrenzende 

Wohnbebauung Rücksicht nimmt. Im Bebauungsplan 

wird insofern im nördlichen Teilbereich des Plangebietes 

lediglich eine 2-geschossige Bebauung zugelassen. 

Demgegenüber wird im südlichen Teil des Plangebietes 

eine dreigeschossige Bebauung zugelassen. Dadurch soll 

die geplante Bebauung der südlich angrenzenden Be-

bauung angeglichen werden. Der Entwurf der Bebau-

ungsplanbegründung spricht insofern von einer „Vermitt-

lung zwischen der geplanten Bebauung und dem Umfeld, 

die sich sowohl in den geplanten Trauf- als auch den 

Wie in der Stellungnahme unter lfd. Nr. 2.2 be-

schrieben, wurde das Haus der Einwenderin einge-

schossig errichtet. Der ebenfalls dort in Bezug ge-

nommene rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 42 

„Everkeweg“ sieht für das Grundstück der Einwen-

derin eine maximal zweigeschossige Bebauung vor. 

Der Umstand, dass die Einwenderin den ihr zur Ver-

fügung stehenden planungsrechtlichen Rahmen 

nicht ausgeschöpft hat, definiert nicht den Spiel-

raum zur Einschätzung einer städtebaulichen und 

gestalterischen Verträglichkeit der Vorhabenpla-

nung. Es ist der Einwenderin unbenommen, den 

bestehenden planungsrechtlichen Rahmen auszu-
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Firsthöhen“ ausdrücke (vgl. Seite 8/9 des Entwurfs der 

Bebauungsplanbegründung, Stand: 09.10.2019). 

Letztlich ist damit jedoch im Hinblick auf die östlich an-

grenzende Bebauung - und damit insbesondere im Hin-

blick auf das Grundstück unserer Mandantschaft - festzu-

stellen, dass das Gebot der Rücksichtnahme insofern 

gänzlich außer Betracht bleibt und auch der Grundsatz 

der Gleichbehandlung nicht ansatzweise berücksichtigt 

wird.  

Konsequent und städtebaulich nachvollziehbar wäre es, 

wenn im Plangebiet auch im Hinblick auf die östlichen 

Nachbarn und letztlich zur Wahrung des Rücksichtnah-

megebots gegenüber diesen Nachbarn im südöstlichen 

Teilbereich lediglich eine maximal 2-geschossige Bebau-

ung zugelassen würde. 

schöpfen, was zu einer Verschiebung der Einschät-

zung führen würde. Die identischen Festsetzungen 

gelten auch für das derzeitige Plangebiet selbst 

sowie für die ebenfalls in Bezug genommenen süd-

lich an den Geltungsbereich des Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes angrenzenden Flächen. 

Wenngleich die geplanten Baukörper bauord-

nungsrechtlich eine Dreigeschossigkeit aufweisen 

sollen und die Dreigeschossigkeit die bislang für 

die südlich und östlich angrenzenden Flächen fest-

gesetzte maximale Zweigeschossigkeit übersteigt, 

sind die geplanten Festsetzungen umfeldverträg-

lich. Die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen 

sehen für die beiden südlichen Gebäude eine Be-

grenzung der Traufhöhe auf maximal 6,55 m vor, 

sodass die Baukörper eine optische Zweigeschossig 

aufweisen werden (das zulässige dritte Vollge-

schoss ist demnach im Dachraum anzuordnen). Die 

Vorhabenplanung und die in Anlehnung daran ge-

troffenen Festsetzungen dokumentieren, dass die 

Belange der städtebaulichen Verträglichkeit nicht 

missachtet werden, da die Vorhabenplanung insge-

samt sensibel auf das Umfeld reagiert. Dies gilt da-

bei nicht ausschließlich in Bezug auf die nördliche 

Nachbarschaft, sondern gleichermaßen für die öst-

liche und südliche Nachbarschaft. Eine Missachtung 

des Gebotes der Rücksichtnahme liegt entspre-

chend nicht vor. Auch ein Verstoß gegen den 

Grundsatz der Gleichbehandlung ist nicht ersichtlich.  
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2.5 Neben dem vorgenannten Umstand, wonach insbeson-

dere an das Grundstück unserer Mandantin eine dreige-

schossige Bebauung herangeplant werden soll, ist festzu-

stellen, dass auch die Abfahrt/Zufahrt zu der geplanten 

Tiefgarage in unmittelbarer Nähebeziehung zum Grund-

stück unserer Mandantin geführt werden soll. Auch dies 

erachten wir für rücksichtslos. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gutachterlich prog-

nostizierten Beurteilungspegel jedenfalls zur Nachtzeit 

die Orientierungswerte der DIN 18005 i. H. v. 35 dB(A), 

die in reinen Wohngebieten zumutbar sind, und damit 

zugleich die Immissionsrichtwerte nach der technischen 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm um bis zu 5 dB(A) 

überschreiten. Anhaltspunkte dafür, dass die Überschrei-

tung der Werte für reine Wohngebiete in der vorliegen-

den Planungssituation gerechtfertigt werden können, 

sind nicht gegeben. Sowohl das Vorhabengrundstück als 

auch das Nachbargrundstück unserer Mandantschaft lie-

gen derzeit in einem festgesetzten reinen Wohngebiet. 

Im Umfeld ist auch lediglich reine Wohnbebauung vor-

handen. Warum in dieser Situation Immissionen zumut-

bar und damit zulässig sein sollen, die diese Werte über-

schreiten, ist unverständlich. Zwar kann auch etwa in 

Mischgebieten „gesund“ gewohnt werden, jedoch ist es 

vorliegend gleichwohl verfehlt, in dem festgesetzten und 

auch faktisch vorhandenen reinen Wohngebiet Immissio-

nen zuzumuten, die die vorgenannten Werte für reine 

Wohngebiete überschreiten.  

Dieser Aspekt ist im Übrigen nicht nur im Hinblick auf die 

Gemäß § 1 (6) Ziffer 1 BauGB sind bei der Aufstel-

lung von Bebauungsplänen u.a. die Sicherstellung 

gesunder Wohnverhältnisse insbesondere zu be-

rücksichtigen. Diese sind nach der ständigen Recht-

sprechung bis hin zu den Immissionsrichtwerten in 

Höhe von 60 / 45 dB(A) tags / nachts gegeben. Als 

Grundlage für die Einordnung ermittelter Lärmpe-

gel dienen die Technische Anlage zum Schutz ge-

gen Lärm (TA Lärm) und die Parkplatzlärmstudie. 

Die von Stellplätzen bzw. Tiefgaragen-Zufahrten in 

Wohnanlagen ausgehenden Geräusch-Immissionen 

werden allgemein als sozialadäquat eingestuft. Es 

handelt sich dabei um Emissionen einer unzweifel-

haft für ein reines Wohngebiet typischen Nutzung. 

Gegenstand der Abwägung hinsichtlich der Belan-

ge des Immissionsschutzes ist daher, ob bei der 

geplanten Anordnung der Stellplätze und der Tief-

garagen-Zufahrt weiterhin gesunde Wohnverhält-

nisse an den benachbarten Wohnhäusern gewahrt 

bleiben. 

Die Untersuchungsergebnisse des vorliegenden 

schalltechnischen Gutachtens (Akus GmbH, August 

2019) zeigen, dass nach Umsetzung der Vorhaben-

planung an allen benachbarten Wohnhäusern 

tagsüber Beurteilungspegel von ≤ 45 dB(A) sowie 

nachts Beurteilungspegel von ≤ 40 dB(A) zu erwar-

ten sind. Die diesbezüglich durchgeführten Schal-

lausbreitungsberechnungen zeigen, dass an den 

benachbarten Wohnhäusern gesunde Wohnver-
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Nachbarschaft, sondern auch im Plangebiet selbst rele-

vant, sodass unseres Erachtens äußerst fraglich ist, ob der 

Bebauungsplan abwägungsfehlerfrei als Satzung be-

schlossen werden kann, wenn letztlich nicht sichergestellt 

werden kann, dass die Orientierungswerte und Immissi-

onsrichtwerte für reine Wohngebiete ganztägig - also 

auch nachts - gewahrt werden. 

hältnisse weiterhin gegeben sind. Gesunde Wohn-

verhältnisse werden folglich auch nach Umsetzung 

der Vorhabenplanung gegeben sein. 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung dieser Betrach-

tungsweise: Um die Spitzenpegel nach der TA Lärm 

in einem allgemeinen Wohngebiet im Nachtzeit-

raum zu überschreiten, reicht es bei freier Schal-

lausbreitung aus, innerhalb eines Abstandes von 

30 Metern zum Immissionsort eine Autotür zuzu-

schlagen. Danach wäre selbst eine Benachbarung 

von Einfamilienhäusern nur in beträchtlichem Ab-

stand zueinander möglich. Dies greift aufgrund der 

vorstehend beschriebenen Einstufung der von 

Stellplätzen bzw. Tiefgaragen-Zufahrten in Wohn-

anlagen ausgehenden Geräusch-Immissionen als 

sozialadäquat nicht. 

2.6 Demgemäß bietet es sich auch in immissionsschutzrecht-

licher Hinsicht an, die Planung zu verkleinern und weni-

ger Wohneinheiten als bislang beabsichtigt, zuzulassen. 

Mit der Verkleinerung des Baukörpers im südöstlichen 

Teil des Plangebiets ist es somit voraussichtlich nicht nur 

möglich, die Immissionsschutzbelange im und am Plan-

gebiet abwägungsfehlerfrei zu berücksichtigen, sondern 

zugleich auch dem Rücksichtnahmegebot gegenüber 

dem Grundstück unserer Mandantschaft hinreichend 

Rechnung zu tragen. 

Wir regen dementsprechend an, die Planung jedenfalls 

dahingehend angemessen und den Nachbarn gegenüber 

Die Belange des Immissionsschutzes werden in der 

städtebaulichen Abwägung fehlerfrei berücksich-

tigt. Eine Reduzierung der Zahl der Wohnungen ist 

aus immissionsschutzrechtlicher Sicht weder erfor-

derlich, noch mit Verweis auf die Abwägung zur 

vorstehenden Nr. 2.5 zielführend. Die Planung ver-

stößt mithin nicht gegen das Gebot der Rücksicht-

nahme, sodass der Anregung zur Reduzierung der 

Vorhabenplanung nicht gefolgt wird.  
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rücksichtsvoll zu verkleinern, dass allenfalls im südwestli-

chen Teilbereich des Plangebiets eine dreigeschossige 

Bebauung und im übrigen Plangebiet eine maximal 2-

geschossige Bebauung zugelassen wird. 

Wir bitten darum, uns über den Fortgang der Planung 

unterrichtet zu halten.  

Für Rückfragen und eine vertiefende Erörterung stehen 

wir gerne zur Verfügung. 
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1 

 

PLEdoc GmbH 

Schreiben vom 

25.11.2019 

1.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen 

Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungs-

anlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. 

Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen 

werden: 

- Open Grid Europe GmbH, Essen 

- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbay-

ern, Schwaig bei Nürnberg 

- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), 

Essen 

- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 

(METG), Essen 

- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & 

Co. KG (NETG), Dortmund 

- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

- GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 

Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

- Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc 

GmbH) 

- Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan 

markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe die-

nen nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Pro-

jektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung 

mit uns. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
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2 Westnetz GmbH 

Schreiben vom 

27.11.2019 

2.1 Keine Anregungen oder Bedenken. Keine Abwägung erforderlich. 

3 Wasserversorgung 

Beckum GmbH 

Schreiben vom 

02.12.2019 

3.1 Keine Anregungen oder Bedenken. Keine Abwägung erforderlich. 

4 LWL-Archäologie 

für Westfalen 

Schreiben vom 

03.12.2019 

4.1 Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 

o. g. Planung. Unser Referat Paläontologie weist jedoch 

darauf hin, dass im Planungsgebiet bislang unbekannte 

paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien 

(versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus der 

Oberkreide (Campanium, Beckum-Schichten) angetroffen 

werden können. Aus diesem Grund bitten wir, in den Be-

bauungsplan folgende Hinweise aufzunehmen: 

1. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor 

Beginn) der LWL-Archäologie für Westfalen, An den 

Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum 

für Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper Stra-

ße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. 

2. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder der Gemein-

de als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler 

(kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch Verände-

rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit, Fossilien) unverzüglich zu melden. Ihre 

Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 

und 16 DSchG). 

Die archäologischen Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. Die im Entwurf des Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes bereits enthaltenen Hinweise 

unter der Rubrik „Bodendenkmäler“ werden zur Sat-

zung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

gemäß den Ausführungen des LWL – Archäologie 

für Westfalen aktualisiert. 
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3. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauf-

tragten ist das Betreten der betroffenen Grundstücke 

zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder palä-

ontologische Untersuchungen durchführen zu können 

(§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind 

für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten. 

5 Energieversorgung 

Beckum GmbH & 

Co. KG 

Schreiben vom 

11.12.2019 

5.1 Aus versorgungstechnischer Sicht bestehen gegen die 

Änderungen des Bebauungsplanes unsererseits keine 

Bedenken. Auch weitere Anregungen werden nicht gel-

tend gemacht. 

Die Stellungnahme betrifft sowohl die elektrotechnische 

als auch die gastechnischen Belange der Energieversor-

gung Beckum GmbH & Co. KG. 

Wir danken für die Beteiligung und bitten um weitere 

Verfahrensbeteiligung. 

Keine Abwägung erforderlich. 

6 Kreis Warendorf, 

Bauamt 

Schreiben vom 

17.12.20219 

6.1 Untere Naturschutzbehörde: 

Gegen die geplante Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans bestehen aus naturschutzrechtlicher 

Sicht keine Bedenken unter Berücksichtigung nachfol-

gender Anregungen und Hinweise: 

Den Ausführungen der artenschutzrechtlichen Prüfung 

stimme ich zu und bitte die im Bebauungsplan unter 

Hinweisen genannten Maßnahmen im Rahmen der Bau-

feldräumung/Gehölzfällung/Dacharbeiten am Bestands-

gebäude zu beachten. 

Keine Abwägung erforderlich. 

6.2 Untere Wasserbehörde: Keine Abwägung erforderlich. 
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 Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird der Pla-

nung inhaltlich zugestimmt. 

6.3 

 

Untere Bodenschutzbehörde: 

Weder das Kataster des Kreises über altlastverdächtige 

Flächen und Altlasten noch das Verzeichnis über Altabla-

gerungen, Altstandorte und schädliche Bodenverände-

rungen enthalten zur Zeit Eintragungen im Plange-

biet/Änderungsbereich und im Untersuchungsgebiet der 

Umweltprüfung. 

Auch darüber hinaus liegen hier keine Anhaltspunkte vor, 

die den Verdacht einer Altlast oder schädlichen Boden-

veränderung begründen. 

Bezüglich der Umweltprüfung werden Belange des Bo-

denschutzes in der Begründung /im Umweltbericht auch 

vom Umfang und Detaillierungsgrad her in ausreichen-

dem Maße berücksichtigt. Ergänzungen sind aus meiner 

Sicht nicht erforderlich. 

Die Hinweise der Unteren Bodenschutzbehörde 

werden zur Kenntnis genommen. Die Planbegrün-

dung wird zur Satzung in Kapitel 10.5 dahingehend 

ergänzt, dass auch der Unteren Bodenschutzbehör-

de des Kreises Warendorf keine Anhaltspunkte für 

den Verdacht einer Altlast oder schädlicher Boden-

veränderung vorliegen. 

6.4 Bauamt: 

Hinweis in eigener Sache: 

Der Kreis Warendorf arbeitet derzeit verstärkt an der Di-

gitalisierung. Vorgänge in der Bauleitplanung werden 

daher im Kreisbauamt nur noch digital angelegt. 

Da die digitalen Planunterlagen über das System Tetra-

eder auf der Website der Stadt Beckum abgerufen wer-

den können, so sind bei der Beteiligung keine Papierun-

terlagen mehr erforderlich. Ich bitte daher von der Zu-

Keine Abwägung erforderlich. 



 

Seite 13 von 14  Stand: 21.09.2020 

Nr. Verfasserinnen und 

Verfasser; Datum  

Nr. Stellungnahme Abwägung 

sendung diverse Ausfertigungen auf Papier künftig abzu-

sehen. 

Die im Rahmen der Bauleitplanung anfallenden Mittei-

lungen (Beteiligung im Verfahren, über die Beschlussfas-

sung zu vorgetragenen Anregungen, Mitteilung über die 

Rechtskraft eines Planes, sonstige Mitteilungen … etc.) 

bitte ich künftig jeweils gleichzeitig an folgende e-Mail-

Adressen zu senden: 

xxxxxxxxxx@kreis-warendorf.de 

xxxxxxxxxx@kreis-warendorf.de 

xxxxxxxxxx@kreis-warendorf.de 

7 LWL – Denkmal-

pflege, Landschafts- 

und Baukultur in 

Westfalen 

Schreiben vom 

19.12.2019 

7.1 Auf dem Grundstück Everkeweg 13 (Flur 35 Gemarkung 

Beckum, Flurstück 595) sollen vier Mehrfamilienhäuser 

mit einer Tiefgarage realisiert werden. Derzeit befindet 

sich auf dem ca. 5.100 m² großen Grundstück eine Villa 

mit Garage aus den 1950er Jahren unter einem großen 

Schieferdach. Der dazugehörige Garten vor und hinter 

dem Haus ist zum Zeitpunkt der Trägerbeteiligung be-

reits gerodet. 

Die Prüfung der Unterlagen hat ergeben, dass es sich bei 

dieser Villa, Everkeweg 13 aufgrund des äußeren Erschei-

nungsbildes um ein Denkmal im Sinne des DSchG NRW 

handeln könnte. Um die Denkmaleigenschaft des Objek-

tes festzustellen, ist es sinnvoll, einen Ortstermin mit der 

Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Denkmalpflege, 

Landschafts- und Baukultur in Westfalen, 

Herrn Hofmann (0251-591 6340) zu vereinbaren. Im Falle 

Die Stellungnahme des LWL – Denkmalpflege, 

Landschafts- und Baukultur in Westfalen – vom 

19.12.2019 wird zur Kenntnis genommen. In Folge 

der Stellungnahme ist eine Prüfung des Bestands-

gebäudes auf Denkmalwert erfolgt. Mit Anordnung 

vom 20.12.2019 wurde zudem eine vorläufige Un-

terschutzstellung gemäß § 4 des Gesetzes zum 

Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande 

Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) vorgenommen. 

Siehe hierzu auch die nachstehende Abwägung un-

ter Nummer 8. 
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einer Abbruchanzeige für die Villa, Everkeweg 13 sollte 

aus Sicht des Denkmalfachamtes eine vorläufige Unter-

schutzstellung gem. § 4 DschG NRW verfügt werden, um 

eine fachgerechte Denkmalwertprüfung zu ermöglichen. 
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LWL – Denkmal-

pflege, Landschafts- 

und Baukultur in 

Westfalen 

Schreiben vom 

02.03.2020 

8.1 Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten 

Planverfahren.  

Mit email vom 17.2.2020 teilte unser Haus der Stadt 

Beckum mit, dass es sich bei der innerhalb des Geltungs-

bereiches des o.g. Bebauungsplans gelegenen Villa, Ever-

keweg 13, Beckum um kein Denkmal handelt. Aufgrund 

dieser Tatsache bestehen aus denkmalfachlicher Sicht 

nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen 

das o.g. Planverfahren. 

 

Mit E-Mail vom 17.02.2020 teilt der LWL mit, dass 

sich eine Denkmaleigenschaft des Bestandsgebäu-

des im Sinne des § 2 des Gesetzes zum Schutz und 

zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-

Westfalen (DSchG NRW) nicht hinreichend begrün-

den lässt. Die gerechtfertigte vorläufige Unter-

schutzstellung vom 20.12.2019 wurde aus diesem 

Grund vom Schul-, Kultur- und Sportausschuss der 

Stadt Beckum am 27.02.2020 wieder aufgehoben 

und das Denkmal aus der Denkmalliste gelöscht. 

Die Belange des Denkmalschutzes stehen einer Um-

setzung der Vorhabenplanung und damit dem Voll-

zug des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

nicht entgegen. Dies bestätigt der LWL – Denkmal-

pflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen – 

mit Schreiben vom 02.03.2020. 
 

Beckum, im September 2020 

Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung 
 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2020/0263 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

– Erhalt und Pflege des Hellbachteichs 

– Sanierung und Instandsetzung des Christophoruswegs 

– Vorhaben Pumptrack 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen wird zur Erledigung an den Ausschuss für Stadtentwicklung und De-

mografie beziehungsweise an den in der neuen Wahlperiode entsprechend zuständigen 

Ausschuss überwiesen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat 

jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 

oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Zustän-

digkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

Erläuterungen 

Bei der Verwaltung ist am 26.08.2020 eine Anregung nach § 24 GO NRW und am 

31.08.2020 eine Ergänzung hierzu eingegangen. Zum konkreten Inhalt wird auf die Anlage 

zur Vorlage verwiesen. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie entscheidet gemäß § 4 Buchstabe B 

Nummer 8 Zuständigkeitsordnung des Rates, der Ausschüsse und der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters der Stadt Beckum über die Planung und Gestaltung von städtischen Nah-

erholungsbereichen. 

Insofern wird vorgeschlagen, die Angelegenheit an den Ausschuss für Stadtentwicklung 

und Demografie beziehungsweise an den in der neuen Wahlperiode entsprechend zustän-

digen Ausschuss zur Erledigung zu überweisen.  

 

Anlage(n): 

Anregung nach § 24 GO NRW 

 



Anlage zur Vorlage 2020/0263
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2020/0289 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Parken auf 

dem Gehweg entlang der Seite mit den ungeraden Hausnummern auf der Maria-Kahle-

Straße 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen wird zur Erledigung an den Bürgermeister überwiesen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat 

jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 

oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Zustän-

digkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 

Erläuterungen 

Bei der Verwaltung ist eine Anregung nach § 24 GO NRW (siehe Anlage zur Vorlage) ein-

gegangen. Es wird das legale Parken auf dem Gehweg der Straßenseite mit den ungerade 

Hausnummern der Maria-Kahle-Straße beantragt. Zum konkreten Inhalt wird auf die Anla-

ge zur Vorlage verwiesen. 
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Der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben ist gemäß § 5 Buchstabe B Num-

mer 7 Zuständigkeitsordnung des Rates, der Ausschüsse und der Bürgermeisterin/des Bür-

germeisters der Stadt Beckum zwar entscheidungsbefugt bei Anträgen von besonderer 

Bedeutung an die Straßenverkehrsbehörde. 

Unterhalb der Schwelle der besonderen Bedeutung sind Anträge an die Behörde regelmä-

ßig als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen, die im Namen des Rates als grund-

sätzlich auf den Bürgermeister übertragen gelten (vergleiche § 41 Absatz 3 GO NRW). 

Die gewünschte Legalisierung des Gehwegparkens betrifft eine Entscheidung nach ein-

schlägigen straßenverkehrsrechtlichen Kriterien, die in der Vergangenheit immer wieder 

getroffen wurde. Sie betrifft weder Grundsatzfragen des Straßenverkehrswesens im Stadt-

gebiet noch wird eine weitreichende Abweichung von hergebrachten Prüfmaßstäben an-

gestrebt. Aus diesem Grund liegt die Entscheidungskompetenz im vorliegenden Fall beim 

Bürgermeister.  

 

Anlage(n): 

Anregung nach § 24 GO NRW 

 



Anlage zur Vorlage 2020/0289
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2020/0303 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung – Aufhebung der 

Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im 

Stadtteil Neubeckum an den Sonntagen 27. September, 8. November und 13. Dezember 

2020 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW entscheidet der Hauptausschuss in Angelegenheiten, 

die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, falls eine Einberufung des Rates nicht 

rechtzeitig möglich ist. Ist auch die Einberufung des Hauptausschusses nicht rechtzeitig 

möglich und kann die Entscheidung nicht aufgeschoben werden, weil sonst erhebliche 

Nachteile oder Gefahren entstehen können, kann der Bürgermeister – im Falle seiner Ver-

hinderung der allgemeine Vertreter – mit einem Ratsmitglied entscheiden (vergleiche § 60 

Absatz 1 Satz 4 GO NRW). 

Diese Entscheidungen sind dem Rat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen 

(vergleiche § 60 Absatz 1 Satz 5 GO NRW). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann und Ratsmitglied Karsten Koch haben am 

17.09.2020 die als Anlage zur Vorlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung getroffen. 

Die Dringlichkeitsentscheidung wird dem Rat der Stadt Beckum zur Genehmigung vorge-

legt.  

 

Anlage(n): 

Dringlichkeitsentscheidung 

 



STADT BECKUM 

Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Ver-

kaufsstellen im Stadtteil Neubeckum an den Sonntagen 27. September, 8. November 

und 13. Dezember 2020 

Beratungsfolge: 

Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

Rat der Stadt Beckum 
08.10.2020 Genehmigung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beckum zur Auf-
hebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-
len im Stadtteil Neubeckum an den Sonntagen 27. September, 8. November und 
13. Dezember 2020 vom 26. August 2020 wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzu-
ordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW entscheidet der Hauptausschuss in Angelegenhei-
ten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, falls eine Einberufung des Rates 
nicht rechtzeitig möglich ist. Ist auch die Einberufung des Hauptausschusses nicht recht-
zeitig möglich und kann die Entscheidung nicht aufgeschoben werden, weil sonst er-
hebliche Nachteile oder Gefahren entstehen können, kann der Bürgermeister – im Falle 
seiner Verhinderung der allgemeine Vertreter – mit einem Ratsmitglied entscheiden 
(vergleiche § 60 Absatz 1 Satz 4 GO NRW). 

Diese Entscheidungen sind dem Rat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzule-
gen (vergleiche § 60 Absatz 1 Satz 5 GO NRW). 

Die Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnungen erfolgt auf der Grundlage von § 6 
Absätze 1 und 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nordrhein-
Westfalen (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) in Verbindung mit den Verfahrensvorschriften 
zum Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen in §§ 27 ff. Gesetz über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen (Ordnungsbehörden-
gesetz – OBG). 

Anlage zur Vorlage 2020/0303
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Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Der Rat der Stadt Beckum beschloss in seiner Sitzung am 25.08.2020 die Ordnungsbe-
hördliche Verordnung der Stadt Beckum über das Offenhalten von Verkaufsstellen im 
Stadtteil Neubeckum an den Sonntagen 27. September, 8. November und 
13. Dezember. Der Rat stützte die Entscheidung auf den Erlass des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen zum 
Aktenzeichen IV B 2 „Festsetzung verkaufsoffener Sonn- oder Feiertage nach § 6 
LÖG NRW im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie“. Der Erlass 
der Ordnungsbehördlichen Verordnung erfolgte trotz rechtlicher Unwägbarkeiten im 
Vertrauen darauf, dass die Rechtsauffassung des Ministeriums einer Überprüfung durch 
die Rechtsprechung standhalten würde. 

Für die Einzelheiten wird auf die Vorlage 2020/0230 verwiesen. Die Verordnung wurde 
im Amtsblatt der Stadt Beckum vom 27.08.2020 – Nummer 32 – veröffentlicht. 

Mit mehreren Beschlüssen seit dem 28.08.2020 hat das Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) zahlreiche Sonntagsöffnungen im Wege einst-
weiliger Anordnungen untersagt. Das betraf zunächst unter anderem die Verkaufsöff-
nungen in Bad Salzuflen (Beschluss vom 28.08.2020 zum Aktenzeichen 4 B 1260/20.NE) 
und Lemgo (Beschluss vom 28.08.2020 zum Aktenzeichen 4 B 1261/20.NE) sowie in 
Kevelaer (Beschluss vom 03.09.2020 zum Aktenzeichen 4 B 1253/20.NE) und Iserlohn 
(Beschlüsse vom 03.09.2020 zu den Aktenzeichen 4 B 1283/20.NE und 4 B 1284/20.NE, 
alle vorstehenden veröffentlicht unter www.nrwe.de). 

Die Gewerkschaft ver.di stellte am 01.09.2020 beim OVG NRW Normenkontrollanträge 
gegen die vom Rat beschlossenen Ordnungsbehördlichen Verordnungen zu den Ver-
kaufsöffnungen in den Stadtteilen Beckum und Neubeckum. Zugleich beantragte sie im 
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes die vorläufige Untersagung der auf diese Ver-
ordnungen gestützten Verkaufsöffnungen. 

Mit Beschluss vom 04.09.2020 untersagte das OVG NRW die Verkaufsöffnungen im 
Stadtteil Beckum. Der Beschluss liegt den Ratsfraktionen vor. Darin wird ausgeführt, dass 
die im Rat angeführten Erwägungen eine Verkaufsöffnung nicht rechtfertigen können. 

Die Entscheidung bezüglich der Verkaufsöffnungen im Stadtteil Neubeckum steht noch 
aus. Aufgrund der oben beschriebenen gefestigten Rechtsprechung sowie der gerichtli-
chen Ausführungen zu den vergleichbaren Erwägungen zum Stadtteil Beckum ist sicher 
damit zu rechnen, dass auch die Verkaufsöffnung im Stadtteil Neubeckum noch vor dem 
ersten Termin am 27.09.2020 untersagt würde. Die Verwaltung hat daher beim zustän-
digen Senat des OVG NRW um Zurückstellung der Entscheidung nachgesucht, um ab-
zuklären, ob die Verordnung freiwillig aufgehoben werden kann.  

Nach Anhörung der Fraktionen im Rat der Stadt Beckum wird dies mindestens mehr-
heitlich befürwortet. Es wird daher vorgeschlagen, die Ordnungsbehördliche Verord-
nung aufzuheben. Dies erfolgt mittels neuer Verordnung (§ 34 Absatz 1 OBG). Gemäß 
dem Entwurf soll die Verordnung am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft treten, da ihre 
zeitnahe Wirksamkeit zur Abwendung einer nachteiligen Gerichtsentscheidung und der 
damit verbundenen Möglichkeit zur Einsparung von Verfahrenskosten im öffentlichen 
Interesse ist (vergleiche § 33 Absatz 2 Satz 2 OBG). 
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Dringlichkeit 

Die Voraussetzungen für eine Dringlichkeit sind vorliegend erfüllt. Die zu treffende Ent-
scheidung ist – wie ausgeführt – dringlich. 

Eine Entscheidung müsste noch in der Kalenderwoche 38 getroffen werden. Anderen-
falls könnte nicht mehr rechtzeitig versucht werden, gegenüber dem Gericht und der 
Gewerkschaft ver.di die Abwendung einer Sachentscheidung zu erreichen. Eine turnus-
mäßige Sitzung des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses fände erst nach dem 
ersten Termin zur Verkaufsöffnung am 27.09.2020 statt. Die Einberufung des Rates oder 
des Haupt- und Finanzausschusses wäre aufgrund bestehender Ladungsfristen nicht 
rechtzeitig möglich. Gleichzeitig kann die Entscheidung nicht aufgeschoben werden. Die 
negative Sachentscheidung wäre nach Auffassung der Verwaltung als erheblicher Nach-
teil im Sinne von § 60 Absatz 1 Satz 4 GO NRW zu werten. 

Dringlichkeitsentscheidung: 

Dem Beschlussvorschlag wird gefolgt. 

Beckum, den 17.09.2020 Beckum, den 17.09.2020 

gezeichnet gezeichnet 
Dr. Karl-Uwe Strothmann Karsten Koch 
Bürgermeister Ratsmitglied 

Anlage(n): 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beckum zur Aufhebung der Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil Neubeck-
um an den Sonntagen 27. September, 8. November und 13. Dezember 2020 vom 
26. August 2020 



Anlage zur Dringlichkeitsentscheidung vom 17.09.2020  

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beckum 

zur Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Ver-

kaufsstellen im Stadtteil Neubeckum an den Sonntagen 27. September, 8. November 

und 13. Dezember 2020 vom 26. August 2020 

Präambel 

Aufgrund § 6 Absatz 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nord-

rhein-Westfalen in Verbindung mit § 34 Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ord-

nungsbehörden wird von der Stadt Beckum als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß Dring-

lichkeitsentscheidung vom 17.09.2020 für das Stadtgebiet Beckum folgende ordnungsbe-

hördliche Verordnung erlassen: 

§ 1 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung vom 26. August 2020 über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen im Stadtteil Neubeckum an den Sonntagen 27. September, 8. November 

und 13. Dezember 2020 wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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